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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 

Die Durchsicht der DNK­Erklärung
erfolgte durch das Büro Deutscher
Nachhaltigkeitskodex auf formale
Vollständigkeit nach dem CSR­Richtlinie­
Umsetzungsgesetz.
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Allgemeines
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Die Erklärung wurde nach folgenden
Berichtsstandards verfasst:
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 

Stand:  2025, Quelle:
Unternehmensangaben. Die Haftung
für die Angaben liegt beim
berichtenden Unternehmen.

Die Angaben dienen nur der
Information. Bitte beachten Sie auch
den Haftungsausschluss unter
www.nachhaltigkeitsrat.de/
impressum­und­datenschutzerklaerung

Heruntergeladen von
www.nachhaltigkeitsrat.de
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Die Erklärung wurde nach folgenden
Berichtsstandards verfasst:

GRI SRS

Die Durchsicht der DNK­Erklärung erfolgte
durch das Büro Deutscher Nachhaltigkeitskodex
auf formale Vollständigkeit nach dem CSR­
Richtlinie­ Umsetzungsgesetz.

DNK­Erklärung 2025
zur Nutzung als nichtfinanzielle Erklärung im Sinne

des CSR­Richtlinie­Umsetzungsgesetzes

Vereinigte Volksbanken eG

Leistungsindikatoren­Set GRI SRS

Kontakt Vereinigte Volksbanken eG

Referentin
Nachhaltigkeitsmanagement
Jessica Stegner

Friedrich­List­Platz 1
71032 Böblingen
Deutschland

07031 864­2403
07031 864­92403
jessica.stegner@diebank.de

Leistungsindikatoren­Set
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Allgemeines
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Allgemeines
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Allgemeines
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Die Erklärung wurde nach folgenden
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Allgemeines
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Die Erklärung wurde nach folgenden
Berichtsstandards verfasst:

GRI SRS
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Allgemeines
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Allgemeines
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Die Erklärung wurde nach folgenden
Berichtsstandards verfasst:
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Die Erklärung wurde nach folgenden
Berichtsstandards verfasst:

GRI SRS

Die Durchsicht der DNK­Erklärung erfolgte
durch das Büro Deutscher Nachhaltigkeitskodex
auf formale Vollständigkeit nach dem CSR­
Richtlinie­ Umsetzungsgesetz.
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Allgemeines
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Die Erklärung wurde nach folgenden
Berichtsstandards verfasst:

GRI SRS
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Die Erklärung wurde nach folgenden
Berichtsstandards verfasst:

GRI SRS

Die Durchsicht der DNK­Erklärung erfolgte
durch das Büro Deutscher Nachhaltigkeitskodex
auf formale Vollständigkeit nach dem CSR­
Richtlinie­ Umsetzungsgesetz.
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des CSR­Richtlinie­Umsetzungsgesetzes
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Allgemeines
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Die Erklärung wurde nach folgenden
Berichtsstandards verfasst:
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Die Erklärung wurde nach folgenden
Berichtsstandards verfasst:

GRI SRS

Die Durchsicht der DNK­Erklärung erfolgte
durch das Büro Deutscher Nachhaltigkeitskodex
auf formale Vollständigkeit nach dem CSR­
Richtlinie­ Umsetzungsgesetz.
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des CSR­Richtlinie­Umsetzungsgesetzes
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Die Erklärung wurde nach folgenden
Berichtsstandards verfasst:

GRI SRS

Die Durchsicht der DNK­Erklärung erfolgte
durch das Büro Deutscher Nachhaltigkeitskodex
auf formale Vollständigkeit nach dem CSR­
Richtlinie­ Umsetzungsgesetz.
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Die Erklärung wurde nach folgenden
Berichtsstandards verfasst:
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Die Erklärung wurde nach folgenden
Berichtsstandards verfasst:

GRI SRS

Die Durchsicht der DNK­Erklärung erfolgte
durch das Büro Deutscher Nachhaltigkeitskodex
auf formale Vollständigkeit nach dem CSR­
Richtlinie­ Umsetzungsgesetz.
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Allgemeines

Allgemeine Informationen

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 
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Allgemeines
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Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)

Die Vereinigte Volksbanken eG ist eine eingetragene Genossenschaftsbank mit juristischem

Sitz in Sindelfingen. Im Mittelpunkt des Geschäftsbetriebes stehen die

Zweigniederlassungen, insbesondere die Volksbank Böblingen, Volksbank Calw, Volksbank

Reutlingen, Volksbank Schönbuch, Volksbank Sindelfingen und Volksbank Weil der Stadt.

Diese Zweigniederlassungen, die tief in der Region verwurzelt sind, decken mit einer hohen

Kompetenz vor Ort alle Bedarfe des persönlichen und des persönlich­digitalen Bankings ab.

Auf der anderen Seite sorgen unsere zentral organisierten Bereiche für eine professionelle

Steuerung, für einheitliche Prozesse, für die Hebung von Effizienzen und für die

Entwicklung neuer Lösungen und Geschäftsfelder. Am 31. Dezember 2025 hatte die Bank

eine Bilanzsumme von 5,7 Milliarden Euro, 171.973 Kunden, 81.373 Mitglieder und 736

Mitarbeitende (davon 50 Auszubildende).

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

(§ 2, Absatz 1 der Satzung). Die Vereinigte Volksbanken eG handelt nach den

genossenschaftlichen Prinzipien Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit, Solidarität und

Subsidiarität. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art

und die Durchführung von ergänzenden Geschäften, insbesondere von

Dienstleistungsgeschäften (§ 2, Absatz 2 der Satzung). Auf Basis der genossenschaftlichen

Prinzipien entwickeln wir für die Menschen und Unternehmen in unserer Region

bedarfsgerechte Lösungen. Grundlage ist die Genossenschaftliche Beratung, die Wünsche

und Ziele unserer Kunden und Mitglieder in den Vordergrund rückt. Die Vereinigte

Volksbanken eG ist integraler Bestandteil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Als wichtiger Arbeitgeber in unserer Region geben wir vielen Familien Perspektiven und

Zukunft. Als Steuerzahler leisten wir unseren Beitrag für die Kommunen vor Ort. Als

persönlicher Ansprechpartner sind wir für unsere Mitglieder und Kunden da. Als Förderer

von örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen wir die Gesellschaft

mit unserem Engagement.

Unser Leitbild unterstreicht unseren nachhaltigen Weg.

Die Regionen Böblingen, Calw, Reutlingen, Schönbuch, Sindelfingen und Weil der Stadt –

für die meisten Menschen sind sie nicht nur „zu Hause“, sondern auch „Heimat“.

Hier hat sich eine starke Wirtschaft angesiedelt. Umgeben von großartiger Natur.

Wunderbare, vielfältige Landschaften; wunderbar und vielfältig wie die Menschen und die

Unternehmen von hier.

Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen, das ist unsere Mission. Dafür

sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren und auch in Zukunft, denn

unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den Menschen in unseren Regionen

gut geht, dann geht es auch uns gut.

Wir verstehen das Bankgeschäft als Motor für die Zukunftsfähigkeit im Rahmen der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mit technischem Fortschritt,

ökologischem Umbau und sozialer Gerechtigkeit.

Und wir als Volksbank leisten unseren Beitrag dazu, den Weg der Regionen und ihrer

Menschen in eine gelingende Zukunft zu fördern.

Was für andere Liquidität ist, ist für uns die Möglichkeit, Wünsche zu erfüllen.

Was für andere ein Firmenkredit ist, ist für uns die Förderung der Zukunftsfähigkeit.

Was für andere Sponsoring ist, ist für uns Hilfsbereitschaft 

Was für andere ein Marktbezirk ist, ist für uns Heimat.

Was für andere Stakeholder sind, ist für uns die „Volksbank­Familie“.

Ergänzende Anmerkungen:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT

Kriterien 1–4 zu STRATEGIE

1. Strategische Analyse und Maßnahmen

Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.

Seit 2021 ist in unserer Geschäftsstrategie ein eigenes Kapitel zur Nachhaltigkeit verankert,

das jährlich überprüft und weiter geschärft wird. Hierin beschreiben wir, welche Ansätze wir

verfolgen und was wir bewirken möchten. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit als integrierte

Strategie aus Ökologie, Sozialem und den Prinzipien guter Unternehmensführung (ESG)

und erweitern dies um eine ökonomische Perspektive. 

Wir haben zu diesen Handlungsfeldern Folgendes formuliert: 

Ökonomie | Wir fördern die Mitglieder und Kunden unserer Regionen und übernehmen

gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft, in dem wir sie auf dem

Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele

begleiten und unterstützen. Firmenkunden helfen wir bei der Identifizierung und Umsetzung

von ESG­Maßnahmen, indem wir einen Zukunftsdialog anbieten. Um potenzielle Risiken, die

sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern,

integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten Kreditvergabeprozess, von der Strategie

über die Prüfung bis zur Überwachung. 

Ökologie | Wir setzen uns für den Schutz und Erhalt der Umwelt ein, indem wir

umweltfreundliche Praktiken in unseren Geschäftsabläufen fördern und dadurch unseren

ökologischen Fußabdruck sukzessive reduzieren. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden

laufend weiterentwickelte, nachhaltige Finanzprodukte an. 

Soziales | Wir setzen auf Nähe und unterstützen lokale Initiativen und Organisationen, die

sich für Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit unseren

Vertragspartnern pflegen wir einen fairen Umgang. Als Arbeitgeber legen wir einen hohen

Wert auf Gleichstellung, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung und die Möglichkeit

des „Mitgestaltens“.

Unternehmensführung | Die Bank verpflichtet sich zur Einhaltung von hohen Standards

der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität in ihrer Geschäftsführung.

Unsere genossenschaftlichen Werte stehen im Zentrum unserer nachhaltigen

Unternehmens­ und Führungskultur. Diese Werte spiegeln sich sowohl in

kundenfreundlichen und fairen Vertriebspraktiken als auch in einer transparenten und

offenen Kommunikation nach innen und außen wider. Für die wechselseitige Vertiefung und

Förderung der Beziehung zwischen uns und den Mitgliedern haben wir im Rahmen eines

aktiven Meinungsaustausches Regionalbeiräte und einen Nachhaltigkeitsbeirat

implementiert. Des Weiteren führen wir regelmäßig Mitarbeiter­ und Kundenbefragungen

durch, um die Interessen und Standpunkte unserer Interessenträger strukturiert zu

erheben.

In der strategischen Analyse orientieren wir uns an dem Nachhaltigkeitsleitbild der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe und an den Klimaschutzzielen der UN. 

2. Wesentlichkeit

Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der
Nachhaltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese
Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen.

Ökologisches, sozioökonomisches und politisches Umfeld | Als regionale

Genossenschaftsbank sind wir in der Region um Stuttgart verwurzelt. Das Geschäftsgebiet

unserer Zweigniederlassungen erstreckt sich vom Rande des Nordschwarzwaldes über die

Ballungszentren Sindelfingen/Böblingen und dem Naherholungsgebiet Schönbuch bis nach

Reutlingen hin zur Schwäbischen Alb. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich mit

Ausnahme der Eigengeschäfte auf unsere Zweigniederlassungen und deren Umfeld. Zu den

Merkmalen unseres Geschäftsgebiets zählen: 

vielfältige Naturräume und Naherholungsgebiete, z.B. das Heckengäu, der nördliche

Schwarzwald, das Schönbuch und die Neckar­Alb­Region, von der ein Teil UNESCO­

Biosphärengebiet ist, dazu einige Naturschutzgebiete 

hohe Wirtschaftskraft (der Kreis Böblingen hat das höchste Verdienstniveau Baden­

Württembergs) 

starke Unternehmen, auch aufgrund der Ansiedlung von namhaften Automobil­ und

Technologieunternehmen 

Die Region ist gleichermaßen städtisch und ländlich geprägt. Die Kreisstädte Calw,

Sindelfingen und Böblingen sowie Reutlingen sind die größten Gemeinden des

Geschäftsgebiets und gleichzeitig Hauptsitz von vier unserer Zweigniederlassungen. Dazu

kommen mit Weil der Stadt und Schönaich zwei Städte, in denen sich der Hauptsitz zwei

weiterer Zweigniederlassungen befindet. 

Wesentlichkeitsanalyse | Die für die Vereinigte Volksbanken eG wesentlichen

Nachhaltigkeitsthemen wurden im Jahr 2024 über eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse,

welche die Perspektiven Inside­Out und Outside­In einbezieht, überprüft und bewertet.

Hierbei betrachtet die Inside­Out Perspektive die Auswirkungen des unternehmerischen

Handelns auf Mensch und Umwelt. Die Outside­In­Perspektive betrachtet Chancen und

Risiken von Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Lage und die Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens.  Die Wesentlichkeit der Nachhaltigkeitsthemen wird aufgrund des

Schweregrades der Auswirkungen und ggf. der Wahrscheinlichkeit des Eintritts bewertet.

Bei negativen Aspekten wird zusätzlich die Unabänderlichkeit der Auswirkungen betrachtet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden durch unsere Geschäftstätigkeit

wesentlich beeinflusst (Inside­Out­Perspektive)? 

Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wurden wesentliche Auswirkungen auf Mensch und

Umwelt aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette der Vereinigte

Volksbanken eG identifiziert. 

Umwelt | Als Finanzdienstleister verursachen wir durch unseren Geschäftsbetrieb einen

vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Dennoch führen das Pendelverhalten

unserer Mitarbeitenden, der Energieverbrauch unserer Gebäude, die Emission von

Treibhausgasen und der Energieverbrauch in Rechenzentren sowie bei anderen IT­

Dienstleistern zu negativen Auswirkungen auf den Klimawandel. 

Negative Auswirkungen können insbesondere durch die Finanzierung von Bauvorhaben

unserer Kunden sowie die Vergabe von Krediten an Unternehmen aus energie­ und

treibhausgasintensiven Branchen entstehen. Im Gegensatz dazu führen Finanzierungen in

erneuerbaren Energien, energetische Gebäudedesanierungen oder in die Transformation

hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen zu positiven Effekten. 

In den Eigenanlagen der Vereinigten Volksbanken eG sind zu einem geringen Anteil auch

Investitionen in nicht nachhaltige Emittenten möglich. Entsprechend unserer Zielsetzung

wird jedoch der größte Anteil der Eigenanlagen gemäß dem DZ­Bank­Nachhaltigkeitsrating

in nachhaltige Emittenten investiert (siehe Kriterium 10). 

Soziales | Im Kontext unserer Kunden haben wir die verantwortungsvolle und streng

regulierte Handhabung von Kundendaten sowie die Unterstützung unserer Kunden bei

fundierten Entscheidungen durch qualifizierte Beratung als wesentlich erachtet. Ebenso

betrachten wir die Förderung nachhaltiger Wissensbildung durch Kundenveranstaltungen

und die Veröffentlichung von Beiträgen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit als potenziell

positiv. 

Der Erfolg der Vereinigten Volksbanken eG ist maßgeblich von den Mitarbeitenden

abhängig, die in unserem Unternehmen tätig sind. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Aus diesem Grund engagieren wir uns mit Hilfe eines

betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zur Bewertung der Zufriedenheit unserer

Mitarbeitenden führen wir regelmäßig eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch. 

Das genossenschaftliche Modell der Kooperation unter dem Motto "Was einer allein nicht

schafft, schaffen viele" stellt nicht den Profit des Einzelnen, sondern den Nutzen der

Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke steht auch hinter unserer Crowdfunding­

Initiative, mit der wir zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene fördern. Außerdem

unterstützt die Volksbank­Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszwecks gemeinnützige Vereine

und Körperschaften in der Region. 

Unternehmensführung | Die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften,

Richtlinien und Standards bildet eine wesentliche Grundlage für eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung und ist für die Vereinigte Volksbanken eG eine Selbstverständlichkeit.

Dies dient dazu, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Stakeholder zu wahren und die

Reputation des Unternehmens zu schützen. 

Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit

(Outside­In­Perspektive)?

Die regelmäßige Beurteilung aller auf unser Haus wirkenden Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt im

Rahmen der jährlichen Risikoinventur. Grundlage sind der ESG­Risikobericht der parcIT,

relevante Informationen zum Eigengeschäft der Bank innerhalb des Depot A sowie

Informationen zu den Beteiligungen und den Immobilien. Bei dieser Betrachtung stehen die

physischen Klimarisiken im Vordergrund und erhalten eine höhere Gewichtung. In diesem

Zusammenhang werden Wirkungsketten gebildet, um ESG­Risikotreiber zu identifizieren. In

einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der Treiber auf die Materialität der

betroffenen Risikoart bewertet. Zu den physischen Klimarisiken zählen vor allem

Naturkatastrophen und  Extremwetterereignisse. Grundsätzlich sind dann Auswirkungen zu

erwarten, wenn Portfoliokonzentrationen und regionale Konzentrationen in Gebieten

vorliegen, die von besonders hohen akuten physischen Klimarisiken betroffen sind. Solche

Konzentrationen sind bei unserer Bank nicht gegeben.

Das Kundenkreditportfolio ist insgesamt recht breit gestreut, weshalb sich keine

risikoerhöhenden Faktoren aufgrund von Branchenkonzentrationen ergeben.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Umgang mit den

beschriebenen Nachhaltigkeitsthemen? 

Chancen | Wir begreifen die öffentliche Wahrnehmung der Themen zum Klimaschutz und

der Nachhaltigkeit als Chance und sehen unsere große Verantwortung, den Wandel zu

einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Diese wollen wir

ergreifen, indem wir unsere Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen

Transformation zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützen. Wir

betrachten dies als unseren Beitrag zur Stärkung unserer Regionen und zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit sowohl für unsere Kunden als auch für die Vereinigte Volksbanken

eG. 

Durch die Erstellung einer CO2­Bilanz und die Identifizierung von Energie­ und

Ressourcenverbräuchen aus dem Geschäftsmodell und der Wertschöpfungskette können

Maßnahmen ergriffen werden, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. 

Die betonte Bedeutung der verantwortungsvollen Handhabung von Kundendaten, die

Förderung von Nachhaltigkeitswissen und das betriebliche Gesundheitsmanagement bieten

die Chance, das soziale Engagement und die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Dies kann

langfristig zu einer positiven Unternehmenskultur und einem guten Ruf in Bezug auf soziale

Verantwortung führen. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherstellung einer verantwortungsvollen

Unternehmensführung sind entscheidend für das Risikomanagement und den Erhalt des

Vertrauens der Stakeholder. Durch transparente und ethisch einwandfreie

Geschäftspraktiken kann das Unternehmen seine Reputation schützen und langfristig

erfolgreich agieren. 

Risiken | In der kurzfristigen Perspektive wirken physische Risiken noch nicht so stark auf

das Geschäftsmodell ein. Trotzdem können Fehlimpulse in der Gegenwart zu langfristigen

Risiken führen, bspw. wenn die wissenschaftliche Faktenlage in Bezug auf bestimmte

Klimaszenarien missachtet wird. Transitorische Risiken können auch schon in der

kurzfristigen Betrachtungsweise wirken, bspw. durch politische Vorgaben, die sich negativ

auf Kreditnehmer oder die Branchenstruktur auswirken können.

Die möglichen Auswirkungen wurden anhand eines Klimaszenarios ermittelt. Die dem

Szenario zugrundeliegenden Risikoparameter leiten sich aus dem NGFS­Szenario ‘Delayed

Transition’ ab. Die so ermittelten Klimarisiken sind sowohl in der ökonomischen als auch in

der normativen Perspektive durch die Risikotragfähigkeit unseres Institutes abgedeckt.

Unser Geschäftsmodell ist nach wie vor darstellbar. 

3. Ziele

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.

Als Maßstab für den Erfolg unserer integrierten ESG­Aktivitäten betrachten wir den

Zielerreichungswert im Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­

und Raiffeisenbank (BVR). 

Das Nachhaltigkeits­Cockpit umfasst fünf Reifegradstufen. Das Spektrum reicht dabei von

Stufe 1 („Reagieren“) über Stufen, die eine aktive Positionierung abbilden bis hin zur Stufe

5 („Verwandeln/Revolutionieren“). 

Die Vereinigte Volksbanken eG hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt bis Ende 2024 die

Stufe 3 („Positionieren“) zu erreichen. Nachdem der BVR im Jahr 2024 eine Überarbeitung

des Nachhaltigkeits­Cockpits initiiert hat, wodurch neue oder erweiterte Anforderungen

definiert wurden, wurde eine Evaluierung unseres Zielerreichungswertes im BVR­

Nachhaltigkeits­Cockpit vorgenommen. In der Geschäftsstrategie haben wir neu definiert,

dass wir die Reifegradstufe 3 unter sonst gleichen Bedingungen bis Ende 2026 erreichen

wollen. 

Die Erstbewertung im Rahmen des Nachhaltigkeits­Cockpits hat im Jahr 2021 einen Wert

von <1 ergeben, mit Abschluss des Jahres 2025 liegt der Wert bei 2,3. Über das

Nachhaltigkeits­Cockpit ergeben sich bankweite Handlungsfelder. 

Als regionale Volksbank liegt unser Fokus auf der aktiven Förderung und Begleitung unserer

Mitglieder und Kunden auf dem Weg der notwendigen Transformation zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklungsziele. Daher ist uns die Integration der Nachhaltigkeitsaspekte in

unser Kerngeschäft sehr wichtig. Im Geschäftsbetrieb arbeiten wir an der Reduzierung

unserer Ressourcen und Verbräuche. In unserem sozialen Engagement berücksichtigen wir

nachhaltige Themen. 

Für die ESG­Aspekte haben wir strategische Beobachtungskennziffern definiert: 

E (Environmental / Umwelt): CO2­Fußabdruck im Geschäftsbetrieb – Wert geringer

als Vorjahr 

S (Social / Soziales): Förderauftragsindikator – Wert größer als Vorjahr 

G (Governance / Unternehmensführung): Mitgliederquote (Anzahl Mitglieder pro

Kunden) – Wert größer als Vorjahr 

Die Kontrolle der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele wird im Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen, in welchem das Nachhaltigkeitsmanagement angesiedelt ist,

vorgenommen. Dies geschieht gemeinsam mit den Fachbereichen. Die Ergebnisse werden

dem Vorstand vorgelegt. 

Die Sustainable Development Goals (17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen) haben

wir in unsere strategischen Überlegungen einbezogen. Im Rahmen einer Impactanalyse

haben wir die durch unser Unternehmen beeinflussbaren SDGs definiert. 

Basierend auf der Impactanalyse kann die Vereinigte Volksbanken eG zu den

folgenden SDGs einen hohen positiven Beitrag leisten. Diese werden entsprechend

priorisiert. 

Hochwertige Bildung (SDG 4): Beitrag zur Stärkung des

Nachhaltigkeitsverständnisses in der Bank, Förderung der Bildung zur nachhaltigen

Entwicklung und Lebensweise, auch für Kunden und Mitglieder der Vereinigte

Volksbanken eG 

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7): Beitrag zum Ausbau und Förderung

erneuerbarer Energien, Bereitstellung von modernen und nachhaltigen

Energiedienstleistungen mit lokalen Energieanbietern (Kooperation) 

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8): Beitrag zur Förderung

der lokalen Arbeitsplätze, Kultur und Produkte (z.B. über regionale Ökosysteme),

Unterstützung von Kreativität und Innovationen sowie den Zugang zu

Finanzinstitutionen für alle 

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9): Beitrag zum Aufbau nachhaltiger

und widerstandsfähiger, regionaler Infrastrukturen, Förderung von Innovationen und

Existenzgründungen 

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11): Förderung des nachhaltigen Baus von

Wohngebäuden, Förderung von nachhaltigen Gebäuden über einheimische

Materialien 

Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13): Angebot nachhaltiger Finanzprodukte,

Aufklärung und Sensibilisierung des Klimawandels (in Verbindung mit SDG 4),

Förderung nachhaltige Mobilität (in Verbindung mit SDG 7) 

4. Tiefe der Wertschöpfungskette

Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.

Als regionaler Finanzdienstleister umfasst die Wertschöpfung der Vereinigte Volksbanken eG

das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen für unsere Privat­ und Firmenkunden. 

In unserer Wertschöpfungskette unterscheiden wir in der folgenden Darstellung zwischen

dem Kerngeschäft und dem Geschäftsbetrieb. Mit allen Teilen der Wertschöpfungskette

können potenziell soziale oder ökologische Aspekte verbunden sein. 

Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft | Als Genossenschaftsbank steht der

genossenschaftliche Förderauftrag und die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft im

Fokus. Unser Produktangebot richtet sich an den Bedürfnissen unserer Kunden und

Mitglieder aus. 

Die Wertschöpfung in unserem Kerngeschäft umfasst neben dem eigenen Betrieb die

vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle Akteure und Produkte bzw.

Dienstleistungen oder Beziehungen umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihre

Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren oder zu verkaufen. 

Unser Produktangebot besteht größtenteils aus Produkten der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe, hier  vornehmlich der DZ Bank­Gruppe. Als Teil der genossenschaftlichen

Organisation profitieren wir vom gemeinsamen Werteverständnis innerhalb der DZ Bank­

Gruppe (DZ BANK AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V

Versicherung, TeamBank, Union Investment und VR Smart Finanz,…), welche sich seit 2012

anhand einer Nachhaltigkeitsvereinbarung auf die Einhaltung der DZ Bank­Gruppe­

Mindeststandards sowie der Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen und

Anforderungen der ILO verpflichtet hat. Die DZ BANK­Gruppe wirtschaftet werteorientiert

und nachhaltig und wird dabei von den genossenschaftlichen Grundwerten Gegenseitigkeit,

Fairness, Partnerschaft und Vertrauen geleitet. 

Die nachgelagerte Wertschöpfungskette im Kerngeschäft besteht aus unseren Privat­ und

Geschäftskunden oder weiteren Handelspartnern. Im Kreditprozess sammeln wir ESG­Daten

von unseren Firmenkunden und im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen

Energieausweise, was zu einer besseren Datenbasis führt und perspektivisch die Grundlage

der Beurteilung der Chancen und Risiken in unserem Portfolio darstellt. Im

Kreditneugeschäft haben wir Ausschlusskriterien definiert und bieten ein erstes nachhaltiges

Finanzierungsprodukt an (siehe Kriterium 10). 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Investitionsüberlegungen eine wichtige Rolle. Wir

achten bei unseren Anlageentscheidungen im Eigengeschäft auf die Aspekte der

Nachhaltigkeit und haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt (siehe Kriterium 10). 

Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb | Die Wertschöpfung in unserem Geschäftsbetrieb

umfasst neben dem eigenen Betrieb die vorgelagerte Wertschöpfungskette, welche alle

Akteure und umfasst, auf die die Bank angewiesen ist, um ihren Geschäftsbetrieb

darzustellen. Darüber hinaus auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette, welche aus

unseren Spenden­ und Sponsoringpartner oder weiteren Handelspartnern besteht. 

Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern und

Lieferanten sehen wir keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße z.B.

gegen Arbeitsnormen oder Menschenrechte. 

In Anlehnung an die Musterrichtlinie des BVR haben wir im Jahr 2023 eine eigene

Lieferantenrichtlinie erstellt, welche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte enthält.

Die wesentlichen Lieferanten haben diese unterzeichnet. 

Beim Einkauf legen wir Wert auf nachhaltige Aspekte, wie natürliche Materialien und

Recyclingfähigkeit. Vor der Anschaffung neuer Materialien, Werkzeugen oder Inventar wird

die Verfügbarkeit bereits vorhandener, passender Ressourcen geprüft, um eine effiziente

Nutzung sicherzustellen. Bei defekten Elektrogeräten und Inventar wird sorgfältig

abgewogen, ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung unter Berücksichtigung des zu

erwartenden Lebenszyklus sinnvoller ist. Sofern möglich, setzen wir Cradle­to­Cradle­

Produkte (Kreislaufwirtschaft, das Produkt wird nach dem Gebrauch in einer anderen Form

zurück in den Kreislauf geführt) ein, um Ressourcen zu erhalten und biologische oder

technische Nährstoffkreisläufe zu fördern. 

Durch den Fokus auf regionale Anbieter stärken wir die Region, verkürzen Lieferwege und

reduzieren CO2­Emissionen. 

Im Förderengagement haben wir im Jahr 2023 ein Förderkonzept mit Impact­Orientierung

eingeführt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden orientiert an den Nachhaltigkeitszielen der UN

(SDGs) drei Themen über unsere Crowdfunding­Plattform „Viele schaffen mehr“ mit einem

Nachhaltigkeits­Boost durch die Vereinigte Volksbanken eG unterstützt (siehe Kriterium

18): 

Hochwertige Bildung 

Integration und Inklusion 

Umweltschutz und Klima 

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT

5. Verantwortung

Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Für die nachhaltige Entwicklung der Vereinigte Volksbanken eG trägt der Gesamtvorstand

die übergeordnete Verantwortung. Laut Geschäftsverteilungsplan ist das Thema

Nachhaltigkeit dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet.

Im Geschäftsjahr 2025 haben wir ein Nachhaltigkeitskomitee eingerichtet, das sich aus

Führungskräften verschiedener Bereiche, dem Vorstandsvorsitzenden sowie dem 

Nachhaltigkeitsmanagement zusammensetzt. Durch eine strukturierte Vernetzung und ein

einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass unsere strategischen

Zielsetzungen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Die operative Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung der

angestrebten Reifegradstufe des Nachhaltigkeits­Cockpits (siehe Kriterium 3) liegt in den

jeweiligen Fachbereichen. Die Gesamtkoordination und Unterstützung der Fachbereiche

erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement, welches dem Bereich Vorstandsstab und

Grundsatzfragen zugeordnet ist. 

Zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und den Fachbereichen finden auch außerhalb

des Nachhaltigkeitskomitees regelmäßige Abstimmungen statt. Der Gesamtvorstand erhält

ein quartalsweise erstelltes Nachhaltigkeitsreporting, das über den aktuellen Reifegrad sowie

die umgesetzten Maßnahmen informiert. 

6. Regeln und Prozesse

Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Geschäftsstrategie verankert (siehe Kriterium

1). Nachhaltigkeitsaspekte finden sich in vielen internen Standards und Prozessen wieder. 

Kerngeschäft | Im Kreditgeschäft bieten wir für unsere Firmenkunden den Zukunftsdialog

an und begleiten mit diesem aktiv die nachhaltige Transformation. Wir erheben darüber

hinaus relevante Daten zu den ESG­Themenstellungen von unseren Firmenkunden. Für

unsere Privatkunden bieten wir zur Finanzierung von nachhaltigen

Modernisierungsmaßnahmen den Zukunftskredit an. Im Kreditneugeschäft haben wir in den

Kreditrichtlinien Branchenausschlüsse verankert. Die Themen rund um das Kreditgeschäft

werden im Kriterium 10 ausführlich erläutert. 

Aktivitäten zum Vertrieb nachhaltiger Produkte und Leistungen (z.B. nachhaltige

Fondsprodukte der Union Investment) im Kerngeschäft werden operativ in den

Geschäftsfeldern gesteuert. Im Kundengespräch führen wir die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch und thematisieren Nachhaltigkeitsaspekte mit

unseren Kunden. 

Im Eigengeschäft beobachten wir die Nachhaltigkeitseinstufung unseres Portfolios

regelmäßig anhand der Beurteilungen durch die DZ BANK und die Union Investment. Für

Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die Ausschlusskriterien des

Kundengeschäftes. Die Themen rund um das Eigengeschäft werden im Kriterium 10

ausführlich erläutert.

Geschäftsbetrieb | Für den Einkauf gibt es eine interne Einkaufsrichtlinie und für unsere

Lieferanten und Dienstleister eine Lieferantenrichtlinie.

Im 4­Jahres­Rhythmus wird ein Energieaudit nach DIN 16247 durchgeführt (siehe

Kriterium 12).

Mit unserem Leitbild schaffen wir einheitliche Normen für den Umgang mit unseren Kunden,

Geschäftspartner und Mitarbeitenden. 

Zu Themen wie Compliance, Geldwäscheprävention, Mitarbeitergeschäfte sowie Geschenke

und Zuwendungen sind Arbeitsanweisungen schriftlich fixiert. 

7. Kontrolle

Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.

Zur Steuerung und Kontrolle unserer Nachhaltigkeitsziele verwenden wir verschiedene

Leistungsindikatoren. 

Durch das Nachhaltigkeits­Cockpit des Bundesverbandes der Deutschen Volks­ und

Raiffeisenbanken (BVR) werden alle Geschäftsbereiche unseres Hauses abgebildet und

unsere Positionierung bewertet. Darüber hinaus haben wir strategische

Beobachtungskennziffern für die drei ESG­Aspekte definiert. Den strategischen Zielwert im

Nachhaltigkeits­Cockpit und die strategischen Beobachtungskennziffern haben wir im

Kriterium 3 beschrieben. 

Die Ergebnisse des Nachhaltigkeits­Cockpits werden quartalsweise vom

Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen erhoben und dem

Vorstand und dem Nachhaltigkeitskomitee berichtet. Die strategischen

Beobachtungskennziffern werden jährlich im Rahmen des Strategieprozesses erhoben. 

Geschäftsbetrieb | Im Bereich Gebäudemanagement wird der Energieverbrauch der Bank

überwacht und gegebenenfalls auf Veränderungen reagiert. Auch im Jahr 2025 erfolgte der

Einsatz des CO2­Kalkulators unseres Verbundpartners DG Nexolution zur Ermittlung

unserer CO2­Emissionen. 

Personalbereich | Im Personalbereich werden als Leistungsindikatoren die Entwicklung

der Personalkapazitäten und die Fluktuations­, Krankheits­ und Ausbildungsquote

betrachtet. Darüber hinaus ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein wichtiger Leistungsindikator

im Zeitverlauf. 

Durch die fortlaufende Erfassung und Dokumentation aller Daten im Zeitverlauf ist die

Konsistenz, Vergleichbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7

Leistungsindikator GRI SRS­102­16: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.

Die Bank bekennt sich ausdrücklich zu den mit der genossenschaftlichen Rechtsform

verbundenen Werten wie Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Förderung der

Mitglieder und Kunden. Unser Leitbild, aus dem sich gleichermaßen Mission als auch

wettbewerbliche Differenzierung ergeben, wurde von Vorstand und erweiterter

Geschäftsleitung im Rahmen eines umfassenden Strategieprojektes erarbeitet. Das Leitbild

wird ausführlich in den Allgemeinen Informationen erläutert.

Eine strenge Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln (Compliance), ein

verantwortungsvoller Umgang mit allen Risiken (Risikomanagement) sowie eine

transparente Gestaltung der Geschäftsprozesse gehören zu den zentralen Prinzipien

unserer Unternehmensführung.

Durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeitenden zu den Themenstellungen rund um

Datenschutz, Geldwäsche­ und Betrugsprävention stellen wir die Einhaltung der definierten

Standards und Verhaltensnormen sicher.

8. Anreizsysteme

Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Die Vereinigte Volksbanken eG entlohnt ihre Mitarbeitenden fair und auf Basis des

Tarifvertrages für Volks­ und Raiffeisenbanken sowie der genossenschaftlichen Zentralbank

und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung. Es bestehen bei

den Mitarbeitenden sowie bei der Geschäftsleitung keine Abhängigkeiten von variablen

Vergütungen. Diese stellen generell nur einen eher untergeordneten Anteil der

Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur denjenigen

Mitarbeitenden gewährt, die nicht in signifikanter Weise gegen gesetzliche oder betriebliche

Regelungen verstoßen haben. 

Es gibt derzeit keine Vorgabe der Geschäftsleitung, variable Bestandteile gesamtbankweit

explizit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dies ist auch bislang nicht für die Zukunft

geplant.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8

Leistungsindikator GRI SRS­102­35: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien; 
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz; 
iii. Abfindungen; 
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.

b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.

Der Vorstand erhält zu einem überwiegenden Teil eine fixe Vergütung. Das "Anreizsystem"

für den Vorstand besteht aus einer sogenannten "Ermessenstantieme". Maßgeblich

orientiert sich diese an der Zielerreichung der in der Strategie niedergelegten Ziele. Im

Rahmen der Ermessensausübung durch den Aufsichtsrat wird das Kriterium der

Mehrjährigkeit der Bemessungsgrundlage sichergestellt. Hier wird insbesondere darauf

abgehoben, dass sich der Aufsichtsrat anschaut, ob die Ausrichtung der Arbeit des

Vorstandes nachhaltig ist und Ziele über mehrere Jahre verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende nachhaltigkeitsbezogene Anreiz­ und Vergütungssysteme für den

Vorstand gibt es derzeit nicht und sind mittelfristig auch nicht geplant.

Für den Vorstand erfolgt die Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Die Aktualisierung findet

im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsgrundsätze durch

Personal/Menschen unter Beteiligung von Revision und Compliance sowie bei Bedarf in

Abstimmung mit dem genoAGV statt. Führungskräfte erhalten neben dem Festgehalt eine

variable Vergütung, deren Höhe sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie an

weiteren quantitativen und qualitativen Kriterien orientiert.

Für den Aufsichtsrat trifft die Vertreterversammlung die Entscheidung über die Höhe

Vergütung. Die Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrats.

Leistungsindikator GRI SRS­102­38: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Bei der Kennzahl zur Vergütung des höchstbezahlten Mitarbeitenden handelt es sich um

eine vertrauliche und wettbewerbsrelevante Information, da für uns als regionalverankertes

Unternehmen die Gefahr der Abwerbung und Konkurrenz vor Ort ungleich größer ist als für

andere Unternehmen. Deshalb sehen wir von einer Veröffentlichung ab. Eine weitergehende

Auswertung diesbezüglicher Vergütungskennzahlen erfolgt nicht.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.

Die relevanten Anspruchsgruppen für die Vereinigte Volksbanken eG ergeben sich aus dem

Geschäftsmodell, den genossenschaftlichen Strukturen und den Netzwerkaktivitäten der

Bank. 

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kriterium 2) haben wir im Geschäftsjahr

2024 die Anspruchsgruppen der Bank in einer Stakeholderanalyse bewertet und die für das

Nachhaltigkeitsmanagement relevanten Anspruchsgruppen identifiziert.  

Die wichtigsten Anspruchsgruppen sind: 

Mitglieder und Kunden (Privat­ und Firmenkunden) 

Aufsichtsrat 

Mitarbeitende 

Vorstand und Führungskräfte 

Betriebsrat 

Beiräte  

Die Vereinigte Volksbanken eG pflegt einen stetigen Dialog mit ihren externen

Anspruchsgruppen. Der Austausch mit den Mitgliedern und Kunden ist Bestandteil der

täglichen Geschäftstätigkeit. In diesem Rahmen werden auch Nachhaltigkeitspräferenzen

der Kunden aufgenommen. Unsere regelmäßige Kundenbefragung nutzen wir, um das

Feedback unserer Kunden zu deren Gesamtzufriedenheit und

Weiterempfehlungsbereitschaft einzuholen. Darüber hinaus können unsere Kunden uns mit

der Befragung allgemeine Hinweise geben, welche wir für die Bewertung und

Weiterentwicklung interner Prozesse verwenden (siehe Leistungsindikator GRI SRS­102­44:

Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen). Mit dem Aufsichtsrat und den Beiräten

besteht in der Gremienarbeit und darüber hinaus ein aktiver Austausch. 

Für den Austausch nachhaltiger Themen wurde im Geschäftsjahr 2023 ein

Nachhaltigkeitsbeirat implementiert, der die bisherige Gremienarbeit der regionalen Beiräte

ergänzt. Der Nachhaltigkeitsbeirat trifft sich zwei­ bis dreimal im Jahr. Wir berichten dort

über den aktuellen Stand der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die

geplanten weiteren Schritte und geben einen tieferen Einblick in unsere Aktivitäten zur

Förderung der Nachhaltigkeit. Dazu berichten wir jeweils zu den Themen rund um die

Nachhaltigkeit, um wertvolle Rückmeldungen und wichtige Impulse für unsere Arbeit in

Sachen Nachhaltigkeit und somit unserer Zukunftsfähigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2025 standen folgende Themen auf der Agenda der Sitzungen mit dem

Nachhaltigkeitsbeirat: 

Dekarbonisierung im Geschäftsbetrieb (Mission CO2)

Erörterung des Nachhaltigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2024  

Werkstattblick Nachhaltigkeitsbericht Kompakt 

Förderengagement und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit im Eigengeschäft  

Dem Austausch mit den internen Anspruchsgruppen kommt bei der Vereinigte Volksbanken

eG ein besonderer Stellenwert zu. Dieser findet im Rahmen von regelmäßigen

Führungskräfteveranstaltungen, Mitarbeiteraustauschformaten, Austauschterminen mit

dem Betriebsrat und Mitarbeitergesprächen statt. Weiterhin verwenden wir unsere

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu

ermitteln. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9

Leistungsindikator GRI SRS­102­44: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem: 
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat; 
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.

Die Rückmeldungen von Anspruchgruppen sind für uns eine wichtige Quelle für

Informationen und Indikationen für unser weiteres Vorgehen

im Nachhaltigkeitsmanagement.

Insbesondere diskutieren wir die Nachhaltigkeitsthemen mit unserem

Nachhaltigkeitsbeirat. Im Jahr 2025 haben wir den Nachhaltigkeitsbeirat in die Gestaltung

und inhaltliche Zusammensetzung unseres neuen Nachhaltigkeitsberichtes Kompakt

miteinbezogen.

Im Rahmen unserer Kundenbefragungen 2025 hatten unsere Kunden die Möglichkeit uns

über ein Freitextfeld Rückmeldungen zu geben. Ca. 24 % aller Befragten haben diese

Möglichkeit genutzt. Wir haben die Rückmeldungen nach Häufungen und Themen

gruppiert. Erfreulich ist, dass ca. 42% dieser Rückmeldungen ein Lob bzw. eine positive

Resonanz beinhalteten. Weitere 19 % der Rückmeldungen befassten sich mit den Themen

„Service, Beratung und Kommunikation“. Darunter waren einige Hinweise zu den Anliegen

„schlechte telefonische Erreichbarkeit“ und „wechselnde Ansprechpartner“. Diese haben wir

aufgenommen und an unsere regionalen Kundenverantwortlichen weitergeleitet.

10. Innovations­ und Produktmanagement

Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.

Die nachhaltige Entwicklung von Bank und Region sind in unserer Geschäftspolitik

fest verankert. Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen Beitrag zur Transformation

von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die

stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios mit Blick auf die nachhaltigen Ziele

ist unser Bestreben.

Nachhaltigkeitsziele bei der Produktgestaltung | In der Produktgestaltung und ­

entwicklung gehen wir auf veränderte Anforderungen wie eine erhöhte Kundennachfrage

nach nachhaltigen Produkten ein. Als Finanzdienstleister sind wir bestrebt, durch unsere

Dienstleistungen einen geringen CO2­Ausstoß zu verursachen. Wir achten bei neuen

Produkten darauf, dass keine negativen Auswirkungen auf ESG­Aspekte auftreten und

versuchen, mit unseren Produkten eine positive Wirkung auf ESG­Aspekte zu erzeugen.

Die Palette unserer Produkte und Dienstleistungen mit ESG­Kriterien wird laufend erweitert

und angepasst. Dabei können wir auf ein umfangreiches Produktangebot aus der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken  Raiffeisenbanken zurückgreifen.

Damit einhergehend werden die entsprechenden Produkte einem breiten Kundenkreis aktiv

im Rahmen jeder Genossenschaftlichen Beratung angeboten. Es ist unsere Ambition, das

Bewusstsein unserer Kunden für Nachhaltigkeitsaspekte in der Geldanlage und anderen

Finanzgeschäften zu erhöhen. Weiterhin ist es unser Ziel, unser Angebot an digitalen

Produkten und Abschlussmöglichkeiten sukzessive weiter auszubauen, um auch hierdurch

unserem Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Unser Bestreben ist es, ausschließlich

ethisch vertretbare sowie transparente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese

beruhen auf Prozessen, die sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden die gesetzlichen,

regulatorischen und fachlichen Anforderungen einhalten. Damit sollen möglichst alle

relevanten Produkte und Dienstleistungen der Vereinigte Volksbanken eG schrittweise auf

die Klima­ und Nachhaltigkeitsziele der Vereinigte Volksbanken eG ausgerichtet werden.

Vermögensanlage | Unseren Kunden bieten wir seit Jahren nachhaltige Anlagelösungen

an, in Form von nachhaltigen Investmentfonds, Zertifikaten und Vermögensverwaltungen

unserer Produktlieferanten Union Investment, DZ Bank, DZ Privatbank und weiterer

Drittfondsanbieter. Die Union Investment ist seit 2010 Unterzeichner der UN Principles für

Responsible Investment (PRI) und zählt aktuell zu einem der führenden Anbieter von

nachhaltigen Geldanlagen. Bei der Auswahl unserer Finanzinstrumente mit

Nachhaltigkeitsmerkmalen berücksichtigen wir die Nachhaltigkeitsrisiken in der

Anlageberatung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind unsere Produktanbieter aufgrund

regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet,

Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen.

Zum anderen weisen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Mindestausschlüsse auf Basis eines Branchenstandards auf. Dies bedeutet, dass die

Produktanbieter bei einem Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nicht in bestimmte

Unternehmen investieren, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, oder diese

Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen. In Anlage­ und

Versicherungsberatungsgesprächen und bei der Vermögensverwaltung führen wir die 

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage durch. Über verschiedene Fragen wird ermittelt, ob und

welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte für die Anlageentscheidung des Kunden haben.

Die Ergebnisse fließen in die Produktempfehlung mit ein. Die Abfrage der

Nachhaltigkeitspräferenz ist systemseitig in allen Bedarfsfeldern mit Finanzinstrumenten und

Versicherungsanlageprodukten im Prozess der Genossenschaftlichen Beratung umgesetzt.

Damit ist sichergestellt, dass der Kunde ausschließlich Produkte angeboten bekommt, die

zu seinen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen passen. Die

Nachhaltigkeitspräferenzabfrage enthält auch eine Abfrage zum gewünschten Mindestanteil

an (ökologisch) nachhaltigen Investitionen bei den Produktgruppen a) mit “wesentlich

positivem Beitrag zur Umwelt” und b) mit “positivem Beitrag zur Nachhaltigkeit”. 

Unser Hausmeinungsgremium achtet darauf, für alle Produktkategorien ein ausreichendes

Angebot an nachhaltigen Produkten zur Verfügung zu stellen und das Angebot hier stetig

zu erweitern. Bei der Frage, ob ein Finanzprodukt mit oder ohne Nachhaltigkeitsmerkmalen

in das Produktangebot aufgenommen werden soll, entscheiden wir uns unter

Berücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften grundsätzlich für die Aufnahme des

Produktes mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Wir stellen ferner sicher, dass die Beratenden die

jeweils von ihnen angebotenen Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen

können. Aktuelle Produktkenntnisse werden durch ein qualifiziertes Schulungsangebot

vermittelt. 

Kreditgeschäft | Das Kreditgeschäft stellt eine der wichtigsten Kernaktivitäten

der Vereinigte Volksbanken eG dar. In diesem Bereich hat die Verantwortung

für Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Bei der Beurteilung von Kreditengagements

beziehen wir neben wirtschaftlichen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische

Gesichtspunkte ein. Erkenntnisse über mögliche problematische Geschäftspraktiken,

insbesondere im Hinblick auf Menschenrechte, Arbeits­ und Sozialstandards, Umweltbelange

oder die Einhaltung geltender rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, fließen dabei

angemessen in unsere Entscheidungsfindung ein. Unser Ziel ist es, das

Kreditportfolio insbesondere im Neugeschäft den erhöhten Anforderungen an eine CO2­

arme Finanzierung zu unterwerfen. Wir setzen vorrangig auf die Sensibilisierung

und Beratung unserer Kunden, wofür entsprechende Beratungsansätze entwickelt

wurden. Diese zielen darauf ab, den Kunden Handlungsbedarfe und ­

möglichkeiten aufzuzeigen und zur Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen bei

Bedarf an Partner in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe zu vermitteln. Aufgrund

unserer eigenen Nachhaltigkeitsausrichtung haben wir als Bank beschlossen, für das

Kreditneugeschäft folgende Branchen grundsätzlich abzulehnen:

Produktion und Handel geächteter Waffen und Waffensysteme

Jedwede Geschäftstätigkeit, die Prostitution und Pornographie beinhaltet

Wir haben dies in unseren Kreditrichtlinien verankert und werden auch

weiterhin verschiedene Branchen prüfen und ggf. weitere Ausschlüsse definieren. Dies

erfolgt immer in Abwägung unseres eigenen Nachhaltigkeitsverständnisses.

Fördermittelkredite von L­Bank und KfW für energetische und nachhaltige Investitionen

bieten wir aktiv an und binden diese ­ wo möglich ­ in unsere Finanzierungskonzepte mit

ein.

Des Weiteren haben wir den „Zukunftskredit“ entwickelt, ein bankeigenes

nachhaltiges Kreditprodukt für das  Privatkundengeschäft. Mit diesem Produkt

können Immobilienbesitzer nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen (Bsp.

Gebäudedämmung, Photovoltaik, Heizungsoptimierung…) bis 100.000 € in einem schlanken

Prozess zu Vorzugskonditionen finanzieren.

Unsere Firmenkunden beraten wir rund um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung. Mit unserem

„Zukunftsdialog“ unterstützen wir sie bei der Identifizierung und Umsetzung von ESG­

Maßnahmen.

Um potenzielle Risiken, die sich aus ESG­Faktoren ergeben können, zu identifizieren, zu

bewerten und zu mindern, integrieren wir die ESG­Kriterien in den gesamten

Kreditvergabeprozess, von der Strategie über die Prüfung bis zur Überwachung. Mit dem

Scoringmodell VR­ESG­Score der parcIT bewerten wir unseren

gewerblichen Kundenbestand unter Berücksichtigung von ESG­Kriterien. Den VR­ESG­

Score würdigen wir im Rahmen der Kreditentscheidung.

Zahlungsverkehr | Unsere Produkte und Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr

decken die Grundbedürfnisse der finanziellen Daseinsversorgung ab und stellen eine

Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung in unseren Regionen sicher. Dazu zählen auch

Menschen mit geringem Einkommen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es

jedem Verbraucher/­in, unabhängig von persönlicher Situation, Alter, Einkommen und

Nationalität ein Girokonto zu führen und am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. 

Für unsere Zahlungsverkehrsprodukte ist aktuell keine Wirkungsanalyse vorhanden. Seit

August 2021 haben wir unser Zahlungsverkehrsportfolio um die Naturliebe­Karte erweitert

– eine nachhaltige Kreditkarte, welche aus Maisstärke und somit aus nachwachsenden

Rohstoffen besteht. Zudem ist die Produkteinführung der Kreditkarte „Naturliebe Gold“

bereits im Februar 2022 erfolgt, welche aus recyceltem Plastik (industrielle PVC­

Fertigungsabfälle) gefertigt wird. Um den Verbrauch von Ressourcen im Zahlungsverkehr

weiter zu reduzieren, sprechen wir unsere Kunden konsequent auf die Nutzung digitaler

Zugangswege wie OnlineBanking und die BankingApp an. Standardmäßig werden unsere

Girokonten bei der Eröffnung mit elektronischem Postfach ausgestattet; den

elektronischen Kontoauszug erhält der Kunde in allen Kontomodellen kostenfrei.

Immobilienvermittlung | Ein wichtiger Aspekt unserer Immobilienvermittlung ist es,

die Nachhaltigkeit in unseren Regionen zu fördern und zu festigen. Dies stellen wir durch ein

attraktives Angebot an nachhaltigen Immobilien sicher. Um unsere Nachhaltigkeitsziele und

unsere Region zu fördern, stellen wir ein regionales Ökosystem für unterschiedlichste

Themenstellungen rund um die Immobilie über unsere Homepage zur Verfügung. Über

dieses regionale Ökosystem haben unsere Kunden die Möglichkeit, Dienstleistungen rund

um die Immobilie in Anspruch zu nehmen. Die regionale Verwurzelung von Angebot und

Nachfrage hat dabei die höchste Priorität. Somit gelingt es uns, die regional ansässigen

„Immobilien­Firmen“ mit unserem Kunden zusammenzuführen. Mit unserer Plattform

"Wohnen in der Region" mit Modernisierungsrechner, Verknüpfung zum

Angebot Energieausweis und weiteren Themen unterstützen wir unsere Kunden bei

der Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien.

Eigenanlagen | Im Bereich der Eigenanlagen (Depot A) orientieren wir uns an

der Nachhaltigkeitseinschätzung der DZ BANK AG. Diese

Nachhaltigkeitseinschätzung basiert auf Daten des Dienstleisters Sustainalytics und umfasst

die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G. Bereits seit dem Jahr 2022 wird

ein ambitionierter Stufenplan verfolgt, um die Quote nachhaltiger Investments

der Assetklassen Renten und Aktien sukzessive auszubauen. Bisher sind 95,08%

(Stand 31.12.2025) des gehaltenen Investitionsvolumens als nachhaltig klassifiziert.  Bei

neuen Fondsanlagen orientieren wir uns hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung an der

EU­Offenlegungsverordnung.

Zusätzlich müssen die Eigenanlagen, die über den Spezialfonds bei der Union Investment

gehalten werden, weitere Filterkriterien (sogenannter Basisfilter plus) der Union Investment

erfüllen. Der Spezialfonds ist aktuell nach Artikel 8 der EU­

Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Für Neuinvestitionen in den Eigenanlagen gelten die gleichen Ausschlussbranchen wie im

Kundengeschäft.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10

Leistungsindikator G4­FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt­ oder sozialen Faktoren
durchlaufen. 

(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)

Kundenanlagen | Alle Finanzanlageprodukte der Hausmeinung im Privat­ und

Firmenkundengeschäft werden im Vorfeld der Produktaufnahme intensiv geprüft. Hierbei

wird auch der Grad der Nachhaltigkeit geprüft. Das gesamte Produktportfolio bei

Finanzinstrumenten, Versicherungsanlageprodukten und Vermögensverwaltung wird durch

die Produktlieferanten mit mindestens einer Nachhaltigkeitspräferenz klassifiziert. Über die

Verbundhausmeinung werden die neuen Produktattribute und ihre Ausprägung von

unseren Verbundpartnern zugeliefert. Alle zugehörigen Informationssysteme werden mit

den entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen auf Produktebene angereichert und

laufend aktualisiert. Somit ist innerhalb des Beratungsprozesses sichergestellt, dass Kunden

auf Basis ihrer angegebenen Präferenzen zu Nachhaltigkeit zielgerichtet beraten werden

können.

Eigenanlagen | Unsere Eigenanlagen (Depot A) werden laufend durch die DZ BANK AG

hinsichtlich der Nachhaltigkeitseinstufung gescreent.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte

Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen

Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche
Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien sowie der Input und
Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.

Energie­ und Ressourcenverbrauch | Der wesentliche Ressourcenverbrauch unseres

Geschäftsbetriebs entsteht durch den Einsatz von Strom, Fernwärme, Gas, Heizöl sowie

Papier. Zur Stärkung unserer Energieautonomie und zur Förderung nachhaltiger

Energiegewinnung bauen wir unsere Photovoltaik­Kapazitäten fortlaufend aus, sodass ein

zunehmender Teil unseres Energiebedarfs durch selbst erzeugte erneuerbare Energie

gedeckt wird. 

Der Energieverbrauch, insbesondere für Wärme, wird regelmäßig im Rahmen von

Energieaudits alle vier Jahre und durch jährliche, manuelle Ablesung dokumentiert. Auch im

Jahr 2025 stellt die Wärmeenergie (Gas und Fernwärme) erneut den größten Anteil unseres

Ressourcenverbrauchs dar. Der Gesamtverbrauch liegt im Jahr 2025 bei rund 2.680.000

kWh. Dieser Wert basiert auf einer Hochrechnung der Daten aus dem Jahr 2024, da

uns die Verbrauchszahlen für 2025 derzeit noch nicht vollumfänglich vorliegen.  

Mithilfe des CO2­Kalkulators erfassen wir jährlich alle eingesetzten Ressourcen und

berechnen die daraus resultierenden Emissionen in CO2e. 

Abfallmanagement und Ressourcenschonung | In nahezu allen Hauptstellen und

Filialen wurde eine systematische Mülltrennung etabliert. Vor allem in den Hauptstellen wird

der Abfall zentral gesammelt, um eine effiziente Verwertung zu ermöglichen, Ressourcen zu

schonen und die Umwelt zu entlasten. Bei der Entsorgung von Abfällen, insbesondere von

Elektroschrott, achten wir konsequent auf eine fachgerechte und

umweltverträgliche Entsorgung. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren

Ressourceneinsatz weiter zu reduzieren, und setzen regelmäßig entsprechende

Optimierungsmaßnahmen um. 

Papierverbrauch und Digitalisierung | Auch der jährliche Verbrauch von Papier und

Toner wird systematisch erfasst. Durch den Einsatz zentraler Druckerstationen, den Abbau

von Kontoauszugsdruckern sowie die verstärkte Nutzung digitaler Kontoführung, konnten

wir den Papierverbrauch gegenüber den vergangenen Jahren weiter nachhaltig senken. 

12. Ressourcenmanagement

Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.

Unser Ziel besteht darin, die Emission von Treibhausgasen sowie den Verbrauch von

Energie, Wasser und weiteren Ressourcen fortlaufend zu reduzieren. Dabei besteht

grundsätzlich das Risiko, dass wir die angestrebten Einsparungen aufgrund unseres eigenen

Ressourcenbedarfs nicht vollständig erreichen. Um mehr Transparenz über unseren

Verbrauch und unsere Zielsetzungen zu schaffen, haben wir im August 2021 einen CO2­

Kalkulator eingeführt. Dieses Instrument ermöglicht uns zudem einen Vergleich mit anderen

Banken, sodass wir unsere Fortschritte besser einordnen können. 

Gebäudemanagement | Seit mehreren Jahren beziehen sämtliche Filialen und

Hauptstellen ausschließlich Ökostrom. Seit dem 1. Januar 2024 ist dieser nach dem VdTÜV­

Standard 1304 zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass unser Strom vollständig aus

erneuerbaren Quellen stammt. Aktuell setzen wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung

der Energieeffizienz um, darunter der Einsatz von LED­Technik, energieeffizienteren

Leuchtmitteln und bedarfsgerechten Betriebszeiten für Heizung, Lüftung, Kühlung und

Sonnenschutz. Der Stromverbrauch belief sich im Jahr 2025 auf

rund 1.619.013 kWh. Der Stromverbrauch liegt demnach 8,77% tiefer als im Vorjahr. Da

keine Filialschließungen im Jahr 2025 erfolgt sind, spiegelt der Wert eine Stromeinsparung

auf Grund der Einsparmaßnahmen wider.  Die Wärmeversorgung erfolgt über

umweltfreundliche Fernwärme aus dem Restmüllheizkraftwerk Böblingen sowie aus

dem Abwärmenetz des Mercedes­Benz­Werks in Sindelfingen und zusätzlich durch

Biomasse. In regelmäßigen Abständen wird ein Energieaudit durchgeführt, zuletzt im

Jahr 2023. Dabei werden Grundlagen der Energieeffizienz, Anforderungen an Arbeitsplätze

und sicherheitsrelevante Aspekte kontinuierlich überprüft und verbessert. Für die

Hauptstellen in Böblingen und Reutlingen sind energetische Sanierungen vorgesehen,

insbesondere um bei Neu­ und Umbauten den Energiebedarf weiter zu senken. 

Mobilität | Im Jahr 2025 erhöhte sich die Gesamtfahrleistung unseres Fuhrparks

auf 380.002 km, was einem Anstieg von rund 5% entspricht. Die Anzahl der

Fahrzeuge stieg auf 33. Im Jahr 2025 verfügte die Bank über 6 Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotor, 6 Hybridfahrzeuge und 21 Elektrofahrzeuge. 2025 wurde die Zahl der

Verbrenner um ein Fahrzeug erhöht, da wir Ende 2025 fusionsbedingt 2

Verbrennungsfahrzeuge in Bestand übernehmen mussten, gleichzeitig aber ein Verbrenner

veräußert haben. Die Hybridfahrzeuge blieben zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau 

bei 6 Fahrzeugen, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 20 auf 21 zunahm.

Damit blieb der Anteil der Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark gegenüber dem

Vorjahr nahezu unverändert – eine neutrale Entwicklung. Unser Ziel ist es, die

verbleibenden Verbrenner schrittweise weiter abzubauen. Zudem dürfen künftig

ausschließlich Elektro­ oder Hybridfahrzeuge als Dienstwagen bestellt werden. Für

Mitarbeitende und Kunden stehen derzeit 12 öffentlich­

zugängige Ladesäulen mit 16 Ladepunkten zur Verfügung, an denen die Kunden

ihre Fahrzeuge mit 100­prozentigem Ökostrom aufladen können. Insgesamt umfasst

unsere Ladeinfrastruktur 28 Ladesäulen mit 34 Ladepunkten. Die Poolfahrzeuge für

Dienstreisen sind bereits seit 2015 vollständig elektrisch unterwegs. Sie werden täglich

mehrfach genutzt; die jährliche Fahrleistung pro Poolfahrzeug liegt bei

durchschnittlich bei 5.516 km. 

Im Juni 2025 wurden zwei unsere E­Poolfahrzeuge mit Carsharingmodulen ausgestattet.

Diese Fahrzeuge werden in einer Pilotphase als Corporate Carsharing eingesetzt. Somit

können unsere Mitarbeitende die Fahrzeuge sowohl dienstlich als auch privat nutzen. Die

Abrechnung für die private Nutzung wird über eine ausgeklügelte Software­/

Hardwarelösung gewährleistet. 

Zusätzlich wurde in der Hauptstelle Böblingen ein „JobRad“ eingeführt, das Mitarbeitende

für Kundentermine nutzen können – ein Beitrag sowohl zum Umweltschutz als auch zur

Gesundheit.  Um den CO2­Fußabdruck weiter zu reduzieren, bieten wir unseren

Mitarbeitenden einen Mobilitätsbonus zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an. Dadurch

sollen sie schrittweise zu einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten motiviert werden. Eine

interne Befragung hat gezeigt, dass grundsätzlich Bereitschaft besteht, das eigene

Verhalten im Sinne der Nachhaltigkeit anzupassen. Im Jahr 2025 nutzten 63 Mitarbeitende

den Mobilitätsbonus. Darüber hinaus wurden Desksharing­Konzepte und flexibel buchbare

Arbeitsplätze etabliert, die unter dem Leitgedanken „Neue Arbeitswelten“ umgesetzt

werden. Ziel ist eine effizientere Flächennutzung sowie die Förderung mobilen Arbeitens, um

Pendelwege zu reduzieren. 

Papier | Auch im Umgang mit Papier legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit und

reduzieren den Verbrauch kontinuierlich. Für 2025 wird der Papierverbrauch auf

rund 24.500 kg geschätzt, da derzeit noch keine vollständigen Daten vorliegen.

Etagendrucker sind bereits flächendeckend im Einsatz, zudem nutzen wir die zentrale

Druckstraße unseres IT­Dienstleisters Atruvia AG. Ergänzend setzen wir auf elektronische

Systeme, doppelseitige Ausdrucke und One­and­Done­Prozesse. Interne Dokumente und

Informationen werden, sofern möglich, digital bereitgestellt. Kundinnen und Kunden werden

verstärkt zur Nutzung des Online­Bankings motiviert. Kontoauszugsdrucker werden

weitgehend abgebaut; entsprechende Dokumente stehen den Kunden im elektronischen

Postfach zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Sign­Pads eingeführt, um Unterschriften

digital zu erfassen. Kartonagen und Altpapier werden vollständig recycelt und über

regionale Spezialfirmen in Böblingen und Reutlingen entsorgt. 

Aktenvernichtung | Gemeinsam mit Fa. Leins haben wir seit Januar

2025 auf eine nachhaltige Aktenvernichtung umgestellt. In der nachhaltigen

Aktenvernichtung wird aus dem gesamten Material statt Tissuepapier (einmalige

Verwendung z.B. als Toilettenpapier) wieder Büropapier hergestellt. So wird mit einem

weiteren Partner ­ Fa. Steinbeis Papierhersteller ­ der Kreislauf geschlossen. Das Recycling­

Büropapier bestellen wir ebenfalls von Fa. Steinbeis. So wird aus unseren Akten

wieder “unser” Recycling­Büropapier hergestellt. 

Die Einsparpotenziale betragen gegenüber der Verwendung von Frischfasern in

diesem Cradle­to­Cradle Kreislauf: 100 % Holz, 83 % Wasser, 72 % Energie, 53 % CO2­

Emission.

Risiken | Die wesentlichen Risiken, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit, unseren

Geschäftsbeziehungen sowie unseren Produkten und Dienstleistungen ergeben und

potenziell negative Auswirkungen auf Ressourcen und Ökosysteme haben können, wurden

2024 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse und der Risikoinventur sowohl aus Inside­Out­

als auch aus Outside­In­Perspektive bewertet. In der Inside­Out­Perspektive identifizieren

wir mögliche negative Einflüsse auf den Klimawandel durch den Energieverbrauch unserer

Gebäude, das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Entstehung von Treibhausgasen

sowie den Energiebedarf von Rechenzentren und weiteren IT­Dienstleistern. Diesen Risiken

begegnen wir mit den beschriebenen Maßnahmen. Nachhaltigkeitsrisiken aus der Outside­

In­Perspektive – etwa durch veränderte Umweltbedingungen oder gesetzliche Vorgaben –

werden jährlich sowie bei Bedarf im Rahmen der Risikoinventur analysiert und bewertet.

Dabei wurden keine wesentlichen ökologischen Nachhaltigkeitsrisiken festgestellt. Im

Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Die Geschäftsleitung wird regelmäßig vom Nachhaltigkeitsmanagement über den Fortschritt

der Maßnahmen informiert und gibt gegebenenfalls Impulse an die Fachbereiche

weiter. Bislang wurden aufgrund der heterogenen Systeme und Datenquellen – und des

damit verbundenen Aufwands – keine quantitativen Ressourcenziele oder zeitlichen

Zielkorridore definiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12

Leistungsindikator GRI SRS­301­1: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtgewicht oder ­volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach: 
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien; 
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.

i. Papierverbrauch: 24.500 kg

ii. Tonerverbrauch: 560 Patronen

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­1: Energieverbrauch 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten. 

c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch 
ii. Heizenergieverbrauch 
iii. Kühlenergieverbrauch 
iv. Dampfverbrauch 

d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n): 
i. verkauften Strom 
ii. verkaufte Heizungsenergie 
iii. verkaufte Kühlenergie 
iv. verkauften Dampf 

e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen. 

f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm. 

g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

Stromverbrauch 2025: 1.619.013 kWh

Wärme und Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) 2025: 2.680.000 kWh

Gesamte Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen 2025: 562.000 kWh 

davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Seite: 53/68



davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
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davon eingespeister Strom 2025: 362.000 kWh

davon selbst verbraucht 2025: 200.000 kWh

Bei den Werten 2025 handelt es sich um Schätzwerte, basierend auf den Vorjahreswerten,

da die Werte zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlagen.

Leistungsindikator GRI SRS­302­4: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen. 

b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle. 

c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl. 

d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

Der Wärme­ Energieverbrauch (Fernwärme und Gas) lag 2025 bei 2.680.000 kWh

(Schätzwert) und erhöht sich damit um 0,84% zum Vorjahreswert.

Leistungsindikator GRI SRS­303­3: Wasserentnahme 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.

b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend): 
i. Oberflächenwasser; 
ii. Grundwasser;
iii.Meerwasser;
iv. produziertes Wasser; 
v.Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in i­iv aufgeführten Entnahmequellen.

c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 303­3­a und 303­3­b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien: 
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS))); 
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)). 

d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.

Wasserverbrauch: 5.477 m³ (teilweise geschätzt auf Vorjahresbasis)

Leistungsindikator GRI SRS­306­3 (2020): Angefallener Abfall 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtgewicht des anfallenden Abfalls in metrischen Tonnen
sowie eine Aufschlüsselung dieser Summe nach Zusammensetzung
des Abfalls. 

b. Kontextbezogene Informationen, die für das Verständnis der
Daten und der Art, wie die Daten zusammengestellt wurden,
erforderlich sind.

a. 2025 (geschätzt auf Basis von 2024):

Restmüll: 19.100 kg

Wertstoff: 320 kg

Biomüll: 1.800 kg

Altpapier: 14.330 kg

b. Die Kennzahlen unseres Abfalls sind mit Hilfe einer Umrechnungstabelle, die von Volumen

auf Gewicht rechnet, geschätzt. Dabei wird vom Worst­Case­Szenario ausgegangen, da

unterstellt wurde, dass die Mülleimer immer voll waren (Quelle: Die Umwelt Beratung). 

13. Klimarelevante Emissionen

Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)­Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Für uns als Bank besitzt ein nachhaltiger Geschäftsbetrieb bereits heute einen hohen

Stellenwert. Daher haben wir uns das strategische Ziel gesetzt, die Umwelt zu bewahren

und zu schützen, indem wir umweltfreundliche Vorgehensweisen in unseren täglichen

Abläufen stärken und so unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich verringern. 

Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ist die Senkung klimaschädlicher Emissionen aus

dem Geschäftsbetrieb, insbesondere von CO2 . Im Jahr 2025 konnten wir bereits eine

Reduktion um 24,4% beziehungsweise 728,3 Tonnen CO2­Äquivalente (standortbasiert)

bzw. 29,1% respektive 531,1 Tonnen CO2­Äquivalente (marktbasiert) gegenüber dem

Basisjahr 2021 erzielen.  

Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sämtliche relevanten Daten zu erfassen

und auszuwerten, die für die Berechnung des CO2­Fußabdrucks erforderlich sind. Seit 2021

nutzen wir hierfür einen CO2­Kalkulator von DG Nexolution, der den Vorgaben des GHG­

Protokolls entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich die einzelnen Emissionsquellen präzise

analysieren.  Unsere größten Emissionsquellen sind – in absteigender Reihenfolge: 

1.  Pendelverkehr

2.  Stationäre Verbrennung in Form von Wärme

3.  Gekaufte Waren und Dienstleistungen (darunter Papier und Toner)

4.  Geschäftsreisen

5.  Transporte

6.  Abfälle  

Aufgrund teils neuer Erfassungsweisen seitens des CO2­Kalkulators im Jahr 2025 hat sich

die Reihenfolge der größten Emissionsquellen teilweise neu angeordnet.  Zur besseren

Vergleichbarkeit wird die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalente umgerechnet. 

Die Verringerung der Emissionen aus dem Pendelverkehr gestaltet sich aufgrund unseres

weitläufigen Geschäftsgebiets als anspruchsvoll. Daher haben wir Maßnahmen wie den

Mobilitätsbonus eingeführt, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs attraktiver zu

machen. Wir gehen davon aus, dass dies das Mobilitätsverhalten positiv beeinflusst. Unsere

Poolfahrzeuge für Dienstreisen fahren bereits seit 2015 vollständig elektrisch. Zudem

erweitern wir regelmäßig unsere Ladeinfrastruktur. Der von uns bezogene Strom stammt

zu 100% aus zertifiziertem Ökostrom. Ergänzend erzeugen wir über unsere

Photovoltaikanlagen eigenen nachhaltigen Strom, den wir sowohl selbst nutzen als auch

einspeisen. Um künftig noch präzisere Daten zu unseren Energieverbräuchen zu erhalten,

prüfen wir den Einsatz von Smartmetern. Die damit verbundene Transparenz und

Echtzeitüberwachung ermöglicht eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

stellt ein langfristiges Ziel unserer Bank dar. Eine konkrete Zielsetzung der Mengen­ und

Zeitangaben hat die Vereinigte Volksbanken eG bislang nicht definiert. Wir streben jeweils

eine Verringerung zum Vorjahr an.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13

Leistungsindikator GRI SRS­305­1 (siehe GH­EN15): Direkte THG­
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen der direkten THG­Emissionen (Scope 1) in
Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle.

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.

a. Scope 1 Emissionen: 406,60 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Der von uns verwendete CO2 Kalkulator arbeitet nach den Guidelines des Greenhouse

Gas Protocol und dem ESRS Standard. Es werden sieben Treibhausgase berücksichtigt:

Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe

(FKW/HFKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), Schwefelhexafluorid (SF6) und

Stickstofftrifluorid (NF3).

c. ­

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 526,58 t CO2e

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. Im CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner stammen die Emissionsfaktoren aus

renommierten Datenbanken wie UK BEIS, Ecoinvent, UNFCCC und UBA Österreich &

Deutschland.

f. ­

g. Wir haben den CO2­Kalkulator von unserem Verbundspartner DG Nexolution für unsere

Bilanzierung herangezogen.

Leistungsindikator GRI SRS­305­2: Indirekte energiebezogenen
THG­Emissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG­
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2­Äquivalent. 

b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THG­Emissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2­Äquivalent. 

c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich: 
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob Equity­Share­Ansatz,
finanzielle oder operative Kontrolle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 2 Emissionen (standortbasiert): 968,51 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für

2025 sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. Scope 2 Emissionen (marktbasiert): 1,16 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025

sind noch nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben. ii.

1.209,52 t CO2e standortbasiert / 45,00 t CO2e marktbasiert

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

f. ­

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­3: Sonstige indirekte THG­
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG­Emissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2­Äquivalenten.

b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2, CH4, N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Biogene CO2 ­Emissionen in Tonnen CO2­Äquivalent. 

d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG­
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden. 

e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl; 
ii. der Emissionen im Basisjahr; 
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der Basisjahr­Emissionen
geführt haben. 

f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWP­Quelle. 

g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Scope 3 Emissionen: 887,36 Tonnen CO2­Äquivalent. (Die Werte für 2025 sind noch

nicht ermittelt, somit werden die Werte aus dem Vorjahr verwendet.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. ­

d. 

Scope 3.1: Eingekaufte Güter und Dienstleistungen

Scope 3.2: Anlage­ bzw. Investitionsgüter

Scope 3.3: Brennstoff­ und energiebezogene Aktivitäten

Scope 3.4: Vorgelagerter Transport und Distribution

Scope 3.5: Abfall aus betrieblichen Tätigkeiten

Scope 3.6 Geschäftsreisen

Scope 3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende

e. Basisjahr: 2021

i. Für dieses Jahr haben wir das erste Mal mit dem CO2­Kalkulator die Daten erhoben.

ii. 1.254,64 t CO2e 

iii. Die Eingabe und Berechnung innerhalb des CO2­Kalkulators wurde im letzten Jahr

überarbeitet, sodass die Berechnung zukünftgig genauer erfolgen kann. Dies führt zu einer

Erhöhung der erfassten Treibhausgase für das Jahr, da nun genauer erfasst werden kann.

f. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

g. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

Leistungsindikator GRI SRS­305­5: Senkung der THG­Emissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Umfang der Senkung der THG­Emissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2

Äquivalenten. 

b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2, CH4, N2O,

FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle. 

c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl. 

d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG­Emissionen.

e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.

a. Die Senkung der Treibhausgasemissionen von 2024 zum Basisjahr 2021 beträgt

standortbasiert 728 t CO2e (Die Werte für 2025 sind noch nicht ermittelt.)

b. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

c. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

d. Reduktion Scope 1 um 120 t CO2e bzw. 22,8% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 standortbasiert um 241 t CO2e bzw. 19,9% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 2 marktbasiert um 44 t CO2e bzw. 97,4% zum Basisjahr 

Reduktion Scope 3 um 367 t CO2e bzw. 29,3% zum Basisjahr 

e. siehe Leistungsindikator GRI SRS­305­1

EU­Taxonomie

1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 der EU­
Taxonomie­Verordnung in Verbindung mit den Delegierten
Rechtsakten für das zurückliegende Geschäftsjahr zu
veröffentlichenden Leistungsindikatoren (KPI). 

[So sind z.B. bei berichtpflichtigen Nicht­Finanzunternehmen Angaben zum

Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausgaben (CapEx) und der

Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten

verbunden sind, erforderlich. Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen

demgegenüber Asset­orientierte Angaben machen, wobei nach der jeweiligen

Art des Finanzunternehmens zu unterscheiden ist. Der Umfang der

Pflichtangaben wird in den kommenden Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU­

Taxonomie­Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. den Delegierten Rechtsakten

für alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch unter

Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikatoren (KPI) erfolgen.]

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in Bezug auf die
EU­Taxonomie und die Prozesse zur Ermittlung der
unternehmensspezifischen Leistungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen insbesondere

die jeweils spezifischen qualitativen Angaben gemäß Art. 8 EU­Taxonomie­

Verordnung i.V.m. den Delegierten Rechtsakten zu machen (z.B. Erläuterungen

zur Ermittlung von Umsatz, Investitions­ und Betriebsausgaben bei Nicht­

Finanzunternehmen). Auch hierbei kann ergänzend die Möglichkeit unter

Aspekt 3.) genutzt werden, weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Unsere Bank nutzt das IT­System des organisationseigenen Rechenzentrums

Atruvia AG. Auch zur Unterstützung der Erstellung unserer quantitativen

Indikatoren einschließlich des Umfangs der Vermögenswerte und Indikatoren,

die von den KPIs abgedeckt werden, greifen wir u. a. auf Daten im

Bankenanwendungsverfahren agree21 und Auswertungen der Atruvia AG

zurück.   

In Hinblick auf die in der Tabelle dargestellten Werte weisen wir auf folgende

Aspekte hin: 

Wir beschreiben im Folgenden, wie die Inhalte der Berichtsbögen zu

interpretieren sind und wie wir die jeweiligen Werte ermittelt haben.

Hierbei halten wir uns sowohl an die Vorgaben der Delegierten

Verordnung (EU) 2021/2178 der EU­Kommission („Delegierte Verordnung

vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des

Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und

der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter

Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug

auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und

durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser

Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist“), die am 10. Dezember 2021 im

EU­Amtsblatt veröffentlicht wurde und die Berichtspflichten nach Art. 8

der Taxonomie­Verordnung (EU) 2020/852) ergänzt und konkretisiert als

auch an die ergänzend durch die EU­Kommission am 6. Oktober 2022,

20. Oktober 2023 und 8. November 2024 im EU­Amtsblatt

veröffentlichten FAQs mit Auslegungen und Klarstellungen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der Vielzahl der in der EU­

Taxonomieverordnung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe bei der

Ermittlung der Angaben zum Teil auch eigene Annahmen und

Auslegungen getroffen.

Für die Berichtsjahre 2021 und 2022 musste der Anteil der

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Umweltziele 1

und 2 berichtet werden. Dies konnte mittels vereinfachter quantitativer

Angaben in Bezug auf die Aktiva erfolgen. Für das Berichtsjahr 2023 war

erstmalig der Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten für

die Umweltziele 1 und 2 zu berichten. Die zentrale Kennzahl hierfür ist die

sog. Green Asset Ratio (GAR), deren Offenlegung anhand von

Berichtsbögen der DelVO 2021/2178 i.V.m. DelVO 2023/2486 erfolgt.

Des Weiteren sind die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten in den

Umweltzielen 1 und 2 und erstmals für die Umweltziele 3 bis 6 die

taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln und zu berichten.

Dies kann mittels vereinfachter Angaben erfolgen. Die GAR war erstmalig

zum 31.12.2023 zu berichten.

Eine Wirtschaftsaktivität kann als "taxonomiefähig" hinsichtlich eines

Umweltziels eingestuft werden, wenn sie in der DelVO 2021/2139

(Klimataxonomie) bzw. der DelVO 2023/2486 (Umwelttaxonomie) für

dieses Umweltziel aufgeführt ist, unabhängig davon, ob die

diesbezüglichen Kriterien dabei erfüllt werden. Damit eine

Wirtschaftsaktivität auch als „taxonomiekonform“ gilt, muss sie einen

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten und darf

keinen Schaden hinsichtlich eines der anderen fünf Umweltziele anrichten

(Einhaltung der „Do Not Significant Harm“ – DNSH Kriterien). Zusätzlich

müssen auf Unternehmensebene die Vorgaben zum sozialen

Mindestschutz gem. Art. 18 TaxonomieVO eingehalten werden. Bei der

Prüfung der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben wir uns

von Wesentlichkeitsaspekten anhand ihres Anteils im Verhältnis zur

gesamten GAR­Aktiva leiten lassen.

Hinsichtlich der quantitativen Angaben zur GAR nutzen wir die

vorgegebenen Berichtsbögen 0 bis 5 gemäß Anhang VI und die

Berichtsbögen 1 bis 5 gemäß Anhang XII der DelVO 2021/2178 sowie der

damit verbundenen Änderungen gem. Anhang VI der DelVO 2023/2486.

Ausgangslage für die Ermittlung der Daten sind die Werte des

Finanzreportings (FinRep). Diese Positionen werden seitens der Atruvia

regelbasiert zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen

geprüft und plausibilisiert.

Ein entsprechender Prozess zur Prüfung der Taxonomiekonformität wurde

in 2024 im Verbund etabliert. Dieser erfolgt mithilfe des neu eingeführten

EU­Taxonomie­Tools seitens der Atruvia und beinhaltet eine technische

Unterstützung bei den erforderlichen Prüfschritten für alle Maßnahmen,

die unter die Regelungen der Taxonomie­Verordnung fallen.

Grundsätzlich taxonomiefähig sind Risikopositionen aus dem

Mengengeschäft.

Dies betrifft zum einen Kredite gegenüber privaten Haushalten,

welche grundpfandrechtlich durch Wohnimmobilien besichert sind,

und Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden.

Weiterhin gehören zum taxonomiefähigen Mengengeschäft Kfz­

Kredite an Privatkunden. Diese machen allerdings nur einen

verschwindend geringen Anteil an unserer GAR­Aktiva (mit 0,01 %)

aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der technischen

Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR keine

Auswirkung ergibt.

Kredite an private Haushalte für den Erwerb von und Eigentum an

Gebäuden bilden den größten Anteil an taxonomiefähigen

Wirtschaftsaktivitäten unserer GAR­Aktiva (mit 50,1 %). Wir haben

uns um die Einholung entsprechender Informationen bei unseren

Kreditnehmern (durch Anschreiben an alle relevanten Kreditnehmer)

bemüht. Sofern erforderliche Nachweise von den Kreditnehmern zur

Verfügung gestellt werden konnten, haben wir diese bei der Prüfung

der Taxonomiekonformität berücksichtigt. Per 31.12.2025 liegen für

einige der taxonomiefähigen Kredite ein Energieausweis der

Effizienzklasse A+ bzw. A vor. Wir haben die Klimarisiko­ und

Vulnerabilitätsanalyse mithilfe des von der Atruvia bereitgestellten

Taxonomie­Tools durchgeführt. Nach Prüfung ist damit ein Anteil

(2,1 %) dieser Kredite als taxonomiekonform einzustufen.

Kredite, die für die Sanierung einer Wohnimmobilie oder die zur

Durchführung von energieeffizienten Maßnahmen wie z.B.

Dämmung, Heizungsaustausch, Nutzung von erneuerbaren Energien

gemäß des Delegierten Rechtsakts zur EU­Klimataxonomie gewährt

wurden, machen derzeit nur einen verschwindend geringen Anteil an

unserer GAR­Aktiva aus. Insofern haben wir auf die Einhaltung der

technischen Bewertungskriterien verzichtet, zumal sich auf die GAR

keine Auswirkung ergibt.

Weitere Sachverhalte:

Taxonomiefähig sind darüber hinaus nach Art. 19a oder Art. 29a

Bilanzrichtlinie Kredite an CSR­berichtspflichtige Nicht­

Finanzunternehmen und Finanzunternehmen, bei denen der

Finanzierungszweck bekannt ist und dieser einer taxonomiefähigen

Wirtschaftstätigkeit zugeordnet werden kann. Wenn der

Verwendungszweck unbekannt ist (allgemeine Kredite, z.B.

Betriebsmittelkredite), sind die Wirtschaftstätigkeiten mit den im

Rahmen der CSR­Berichterstattung veröffentlichten Unternehmens­

KPIs „Umsatzerlöse“ und „CapEx“ gewichtet und anteilig zu

berücksichtigen. Wir interpretieren diese Vorgabe so, dass die

Ermittlung der berichtspflichtigen Unternehmen und

Finanzunternehmen nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie zu

erfolgen hat. Die Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell

durchgeführt und plausibilisiert. Bezogen auf unsere vergebenen

Unternehmenskredite haben wir nur einen äußerst geringen Anteil

an Unternehmen, die selbst berichtspflichtig sind.

Bei der Prüfung unseres Wertpapierbestandes im Depot A sowie

unserer Beteiligungen sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen: Da es sich bei Wertpapieren in

der Regel um allgemeine Finanzierungen handelt, müssen diese mit

den KPIs aus den Berichten der Unternehmen bewertet werden. Die

Bewertung der Berichtspflicht haben wir manuell durchgeführt und

plausibilisiert. Für einen Teil der Emittenten wurden Daten eines

Datenanbieters (DZ Bank) verwendet.

Von unserem Depot A ist ein Anteil von (0,15%) bezogen auf GAR­

Aktiva als taxonomiekonform einzustufen. Fonds können nur

einbezogen werden, wenn eine Durchschau erfolgt ist (Look­

Through).  Wir haben versucht, entsprechende Daten von unserem

Fondsanbieter zu bekommen. Aufgrund des hohen Aufwandes und

der aktuell kaum zu erlangenden, aber notwendigen Daten, ist es

uns nur möglich, die Durchschautechnik für unseren Spezialfonds

zum 31.12.2025 anzuwenden.

Bei der Interpretation dieser Quote sind zum einen die sehr

ambitionierten technischen Bewertungskriterien, die für die

Taxonomiekonformität zu erfüllen sind (insbesondere in Bezug auf die

Umweltziele 1 und 2), zu berücksichtigen. Zum anderen konnten die

erforderlichen Nachweise (z.B. Energieausweise) beim Kreditnehmer

häufig nachträglich nicht erlangt werden, da sie bislang in der

Kreditvergabe keine wesentliche Bedingung darstellten. Darüber hinaus

gibt es auch keine einheitliche Datenbank in Deutschland, um bspw. die

Zugehörigkeit zum Top 15% nationalen Wohnungsbestand nachzuweisen.

Für die ergänzten Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 1 und 2

sowie Wirtschaftsaktivitäten zu den Umweltzielen 3 bis 6 müssen zunächst

nur die „taxonomiefähigen“ Wirtschaftsaktivitäten ausgewiesen werden.

Bei den privaten Haushalten zum Erwerb vom Wohnimmobilien wäre dies

nur hinsichtlich Umweltziel 4 möglich. Die diesbezüglichen Positionen

haben wir allerdings den Umweltzielen 1 oder 2 zugeordnet, da die

technischen Bewertungskriterien für das Umweltziel 4 für private

Haushalte nicht realistisch erfüllbar sind.

Des Weiteren können nach Art. 19a oder Art. 29a Bilanzrichtlinie CSR­

berichtspflichtige Unternehmen und Finanzunternehmen unter die

technischen Bewertungskriterien der Umweltziele 3 bis 6 fallen. Diese

Kredite haben wir manuell geprüft und festgestellt, dass wir nur 3

Unternehmen haben, die hierunter fallen würden.

Bei der Prüfung des Depot A sind wir analog zur Prüfung der

Unternehmenskredite vorgegangen. Die Bewertung der Berichtspflicht

haben wir manuell durchgeführt und plausibilisiert, teilweise erhielten

wird unterstützend Daten von der DZ Bank zur Verfügung gestellt.

Die Anforderungen nach Art. 18 TaxonomieVO (Mindestschutz) legen wir

so aus, dass Finanzinstitute nur bei der Finanzierung einer

Wirtschaftstätigkeit im Bereich Verkehr (Abschnitt 6 der DelVO

2021/2139) die Einhaltung der Mindestschutzanforderungen zu prüfen

haben (vgl. Final Report on Minimum Safeguards (2022) der Sustainable

Finance Plattform (SFP), S. 53). Derartige Finanzierungsaktivitäten haben

wir nicht in unserem Kreditportfolio.

Wir orientieren uns bei unserer strategischen Nachhaltigkeitspositionierung am

Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dies beschreibt

unser Selbstverständnis, „warum wir handeln“ und auch unseren Weg „wie wir

handeln“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung unseres

Nachhaltigkeitsengagements orientieren wir uns am Nachhaltigkeitsleitfaden

des BVR. Dieser berücksichtigt explizit die SDGs, die Ziele des Pariser

Klimaabkommens und die Prinzipien für verantwortliches Bankwesen

(„Principles for Responsible Banking“) des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Als Finanzdienstleister liegen die wesentlichen

Nachhaltigkeitsauswirkungen im Kerngeschäft – dem Anlage­ und

Kreditgeschäft sowie den Eigenanlagen. Hierbei geht es darum, Vorhaben zu

unterstützen, die auf Ressourcen­ und Energieeffizienz, erneuerbare Energien

etc. zielen und den Ressourceneinsatz senken.

Der Umfang der quantitativen Angaben wird im Rahmen eines von der

Europäischen Union vorgegebenen Phase­in­Prozesses über mehrere Jahre,

beginnend mit der Berichterstattung per 31. Dezember 2021, sukzessive

aufgebaut. Aktuell sind auf dem Markt noch nicht alle Daten verfügbar, sodass

hier nur ein schrittweiser Aufbau der Daten erfolgen kann. Eine auf granularer

Bewertung von Einzelaktivitäten berechnete Green Asset Ratio für

Finanzunternehmen war erstmals per 31. Dezember 2023 gefordert. Zu

weiteren methodischen und datenbezogenen Aspekten verweisen wir auf die

Ausführungen oben.

Wir sind kein Handelsbuchinstitut.

Die GAR hat derzeit keine Steuerungsrelevanz. Da nur sehr wenige unserer

Firmenkunden derzeit CSR­berichtspflichtig ist, sind sämtliche unserer

Unternehmenskredite (klassische KMU) per Definition weder taxonomiefähig

noch taxonomiekonform und können unsere GAR nicht beeinflussen. Des

Weiteren hat die Erfüllung der technischen Kriterien insbesondere bei privaten

Haushalten, die den Hauptteil der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten an

unserer GAR­Aktiva ausmachen, sehr hohe Hürden und ist häufig durch private

Kreditnehmer nicht nachweisbar. So liegen z.B. in der Praxis bislang nur

vereinzelt Energieausweise – insbesondere für Wohnimmobilien im

Bestandsgeschäft vor, die wesentliche Grundlage für einen entsprechenden

Nachweis der Taxonomiekonformität sind.  Gleiches gilt für Nachweise in

Verbindung mit Sanierungskrediten, was zudem dadurch verstärkt wird, dass

Kosten für notwendige Bescheinigungen wie bspw. Bauschuttentsorgung,

Energieberater i. d. R. durch den Kreditnehmer selbst zu tragen sind.

Im Neugeschäft werden kontinuierlich Energieausweise eingefordert.

Im Wertpapierbereich müssten wir auf EU­Taxonomie­Kennzahlen aus

nichtfinanziellen Berichten der Emittenten aufsetzen. Mangels Datenanbieter

erfordert dies derzeit eine manuelle Extraktion aus den i.d.R. zum Stichtag des

Vorjahres veröffentlichten nichtfinanziellen Berichten; auf der Basis ist eine

Steuerung derzeit kaum möglich.

3.) Anhänge

Ergänzende unternehmensspezifische Angaben und/oder weitere Darstellungen

finden Sie im Anhang am Ende dieses Dokuments.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT

Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN

14. Arbeitnehmerrechte

Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

In der Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der sich an den

genossenschaftlichen Werten orientiert, hat die Vereinigte Volksbanken eG als Arbeitgeber

und Ausbildungsbetrieb eine hohe Verantwortung. Daraus erwächst der Anspruch, in der

Region attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze anzubieten. Gemäß der Fokus­SDG 8,

"menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", ist dies eines unserer wichtigen

Nachhaltigkeitsziele. Über die Bindung an die Tarifverträge für die Volksbanken

Raiffeisenbanken sowie an die genossenschaftliche Zentralbank gewährleisten wir attraktive

Arbeitsbedingungen, die für die Mitarbeitenden deutlich besser sind als die gesetzlichen

Standards. Flankiert werden diese Arbeitsbedingungen zusätzlich durch eine Vielzahl von

freiwilligen und übertariflichen Leistungen und Maßnahmen. Der genossenschaftliche

Bankentarif stellt die Tarif­Mitarbeitenden für ein Engagement in öffentlichen Ehrenämtern

frei. Mit Blick auf die demografische Entwicklung trifft das Tarifwerk seit Jahren Regelungen,

die u.a. die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit um betriebliche Maßnahmen zum

Gesundheitsschutz ergänzen. Neben dem tariflichen Präventionstag können rentennahe

Tarif­Mitarbeitende unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine hälftig

arbeitgeberfinanzierte Verkürzung für einen Teil der Wochenarbeitszeit erhalten. 

Wir führen regelmäßig eine psychische Gefährdungsanalyse durch, um auftretende

Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese durch entsprechende Maßnahmen zu

verringern. Für langzeiterkrankte Mitarbeitende bieten wir individuelle zugeschnittene

Konzepte für die Wiedereingliederung nach Rückkehr aus der Krankheit. 

Spezifische Kanäle, über die die eigene Belegschaft ihre Anliegen oder Bedürfnisse äußern

und prüfen lassen kann:

Austausch mit der eigenen Führungskraft

Teilnahme an Mitarbeitendenbefragungen

Teilnahme an Befragungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung

Eingaben beim betrieblichen Vorschlagswesen (derzeit ausgesetzt)

Gesprächsangebote im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Eingaben beim Betriebsrat, der Jugend­ und Auszubildendenvertretung bzw. der

Schwerbehindertenvertretung

Eingaben beim Beschwerdemanagement

Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Bereich

Personal/Menschen, sondern auch durch unseren Arbeitssicherheitsausschuss, den

Betriebsrat, die Jugend­ und Auszubildendenvertretung und die

Schwerbehindertenvertretung. 

Seit Herbst 2023 führen wir regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durch; seit Februar 2024

in einer neuen Form und seither halbjährlich ­ mit dem Anspruch aus der „Ambition“ im

Leitbild, eine kontinuierliche positive Entwicklung zu erreichen. Diese positive Entwicklung

zeigt sich seit Februar 2024 fortlaufend. Die Zufriedenheitswerte unserer Mitarbeitenden

werden von unserem Dienstleister VR DATA mit den Worten kommentiert: „Im Vergleich

zur ausführlichen Mitarbeitendenbefragung 2024 konnten die Ergebnisse in fast allen

Kategorien nochmals gesteigert werden.“ 

In den regelmäßigen Austauschrunden mit dem Vorstand wird über die Entwicklungen und

umgesetzte Maßnahmen berichtet. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement ist über das im Jahr 2025 neu gegründete

Nachhaltigkeitskomitee und weiteren Austauschterminen mit vielen Fachbereichen innerhalb

der Vereinigte Volksbanken eG vernetzt. In diesen Austauschen werden aktuelle

Entwicklungen diskutiert, Hinweise aufgenommen und gemeinsam an der

Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Des Weiteren wird regelmäßig für alle

Mitarbeitenden ein interner Newsletter zu Nachhaltigkeitsthemen veröffentlicht, welcher den

Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt Fragen oder Ideen einzubringen. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeitendenbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeitendenbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Perspektive Inside­Out sehen wir keine Risiken. Die Betrachtung der Outside­In­

Perspektive basiert auf der jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser

wurden keine wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr

2025 haben sich aufgrund unseres Geschäftsmodell und der vor­ und

nachgelagerten Wertschöpfungskette keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

ergeben, so dass die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

15. Chancengerechtigkeit

Das Unternehmen legt offen, wie es national und international
Prozesse implementiert und welche Ziele es hat, um
Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.

Bei der Vereinigte Volksbanken eG ist kein Platz für Diskriminierung aufgrund von Alter,

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität,

körperlicher Behinderung, Religion oder der Lebenseinstellung. Diese Grundhaltung gilt

auch für den Bewerbungsprozess. Die Vergütung der Mitarbeitenden ist angemessen

gestaltet und über die Tarifbindung sichergestellt. 

Zur "Förderung des Frauenanteils" verweisen wir auf entsprechenden Passagen unseres

Lageberichts (Erklärung der Unternehmensführung zur gleichberechtigten Teilhabe von

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft) und unseren

Entgelttransparenzbericht. Die aktuellen Werte beim Frauenanteil entsprechen bis auf die

F1­Ebene unseren internen Zielvorgaben. Dort wurde der Zielwert verfehlt. Gleichzeitig

haben wir im Jahr 2024 eine umfangreiche Qualifizierungsreihe mit Beraterinnen von „Best

of women“ exklusiv für Kolleginnen zur „Sichtbarkeit“ von Frauen in Fach­ und

Führungspositionen aufgelegt. Diese wurde im Jahr 2025 fortgeführt und ausgebaut. 

Alle zwei bis drei Jahre findet eine Schulung der Führungskräfte zum Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Form eines Pflicht­Webinars statt. Nachhaltige berufliche

Einsatzfähigkeit und die Gesundheitsförderung werden über das Tarifwerk seit mehreren

Jahren unterstützt. Darunter finden sich auch Regelungen zu betrieblichen Maßnahmen

zum Gesundheitsschutz. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten

gefördert, insbesondere über eine Vielzahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen, sehr variablen

Arbeitszeitmodellen, Regelungen für die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger

Angehöriger sowie mobile Arbeitsplätze. Gemäß der Betriebsvereinbarung zum mobilen

Arbeiten können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit (in Ausnahmen auch mehr) auf mobiles

Arbeiten entfallen. Hierfür sind nahezu alle Mitarbeitenden mit mobil nutzbaren Geräten

ausgestattet. 

Die hohe Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden, insbesondere für diesen

Bereich, wird mit der regelmäßigen Auditierung durch das Zertifikat "berufundfamilie"

unterstrichen. Hierbei würdigt das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH unser

langfristiges Engagement für eine familien­ und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Das

Zertifikat erhalten wir durchgehend bereits seit 2011. Im Rahmen des alle 3 Jahre

stattfindenden Dialogverfahrens (zuletzt durchgeführt im Jahr 2025) wird sichergestellt,

dass der hohe Entwicklungsstand beibehalten oder bedarfsgerecht ausgebaut wird. Seit 1.

April 2023 steht allen Mitarbeitenden das gesamte Leistungsspektrum unseres

Kooperationspartners „Familiengenossenschaft der Regionen eG“ rund um Themen der

Vereinbarkeit kostenlos zur Verfügung. 

Darüber hinaus fördern wir Chancengerechtigkeit durch

Ein Angebot von Lebensarbeitszeitkonten

Teilzeit und Jobsharing auch in Führungspositionen

Einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen der Vereinigte Volksbanken eG

und Mitarbeitenden in Elternzeit zur Mitarbeitendenbindung und zur Erleichterung des

Wiedereinstiegs nach der Elternzeit

Das unabhängige psychologisch­soziale Beratungsangebot für Beschäftigte in

schwierigen persönlichen Lebenssituationen durch einen externen Dienstleister

Entsprechend den Regelungen des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes

ermöglichen wir allen Mitarbeitenden im Bedarfsfall eine unbezahlte Freistellung für die Pflege

naher Angehöriger sowie weitere bezahlte Freistellungstage auf Basis einer freiwilligen

Regelung für kurzfristige, zeitlich begrenzte Herausforderungen. 

Den Mitarbeitenden werden regelmäßig Vorträge zur "Work­Life­Balance", eine kostenlose

Beratung in schwierigen Lebenssituationen, sowie ein betriebsärztlicher Dienst mit

Arbeitsplatzbegehung und Sehtests angeboten. Darüber hinaus bilden wir die

Führungskräfte in "gesunder Mitarbeiter­Führung" aus. Schulungsangebote und

Einladungen zu Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende, auch während oder nach

der Elternzeit, ergänzen unsere Maßnahmen zur Förderung unserer Mitarbeitenden. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. Daher sind weitere

quantitative Zielsetzungen momentan nicht geplant.

16. Qualifizierung

Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche
Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h.
die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf
die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden im Rahmen unserer Personalentwicklung vielfältige

Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Teilhabe an der Arbeits­ und Berufswelt

an. Die Förderung der Mitarbeitenden ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Vielfältige Weiterbildungen bei unterschiedlichen Anbietern

Beratung und Unterstützung bei individuellen Weiterbildungsplänen

Finanzielle Unterstützung / Zuschüsse für nebenberufliche Weiterbildungen

Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines nebenberuflich belegten Studiengangs

Angebote der Inhouse­Qualifizierung

Regelungen für Betreuung von kranken Kindern oder pflegebedürftigen

Familienmitgliedern

Teilzeit oder Aushilfstätigkeit während Elternzeit

Beratung in schwierigen Lebenssituationen kostenlos für alle Mitarbeitenden

Individuelles Konzept bei Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung 

Eine hausinterne Arbeitsgruppe entwickelte eine modulare, langfristig angelegte

Weiterbildungskonzeption zur nachhaltigen Qualifizierung von Führungskräften. Die

Ergebnisse wurden in einem Führungskräftemeeting im Januar 2025 vorgestellt und

werden sukzessive umgesetzt. 

Gleichzeitig modifizierten und modernisierten wir in 2025 unser

Personalentwicklungskonzept im Sinne der oben genannten Förderung der Mitarbeitenden

und ihrer Employability. 

Für die im Abschnitt genannten Aspekte forcieren wir eine qualitative Entwicklung im Haus.

Die Mitarbeiterbefragungen geben uns laufend Rückmeldung über unsere Erfolge. Einer

punktuellen, quantitativ gestützten Vorgehensweise erteilen wir eine Absage. Aus unserer

Sicht führt nur ein integriertes, systemisches Vorgehen zu weiteren Erfolgen, die wir im

Übrigen in den bisherigen Mitarbeiterbefragungen bereits deutlich sehen. 

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und/oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Arbeitnehmerbelange der

Mitarbeitenden haben, wurden im Jahr 2024 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse und

der Risikoinventur in der Inside­Out­ und Outside­In­Perspektive bewertet (siehe Kriterium

2). In der Wesentlichkeitsanalyse (Perspektive Inside­Out) wurde erkannt, dass die Arbeit

sowohl positive als auch negative physische und psychische Auswirkungen auf unsere

Mitarbeitenden haben kann. Die Betrachtung der Outside­In­Perspektive basiert auf der

jährlichen oder anlassbezogenen Risikoinventur. In dieser wurden keine wesentlichen

sozialen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert. Im Geschäftsjahr 2025 haben sich aufgrund

unseres Geschäftsmodell und der vor­ und nachgelagerten Wertschöpfungskette keine

wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr ergeben, so dass die Ergebnisse der

Wesentlichkeitsanalyse weiterhin Bestand haben.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16

Leistungsindikator GRI SRS­403­9: Arbeitsbedingte Verletzungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen; 
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen); 
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen; 
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen; 
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden. 

Die Punkte c­g des Indikators SRS 403­9 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS­403­10: Arbeitsbedingte
Erkrankungen 
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Für alle Angestellten: 
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen; 
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden: 
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen; 
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen; 
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen. 

Die Punkte c­e des Indikators SRS 403­10 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Es sind für das Berichtsjahr 2025 keine Fälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­403­4: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die berichtende Organisation muss für Angestellte, und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:

a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.

b.Wenn es formelle Arbeitgeber­Mitarbeiter­Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.

Die Vereinigte Volksbanken eG hat einen Arbeitsausschuss implementiert, innerhalb dessen

die Entwicklung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems für

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Begleitung des Betriebsrats regelmäßig

überprüft und sichergestellt wird. Dadurch ist die Beteiligung der Mitarbeitenden stets

gewährleistet.

Leistungsindikator GRI SRS­404­1 (siehe G4­LA9): Stundenzahl
der Aus­ und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus­ und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach: 
i. Geschlecht; 
ii. Angestelltenkategorie.

Tage Aus­ und Weiterbildungen 2025:

Tage gesamt (inkl. Azubis und Trainees): 3.052

Tage ohne Azubis und Trainees: 2.592

Interne Seminartage: 919 davon 50 % männliche Teilnehmer und 50% weibliche

Teilnehmer

Externe Seminartage: 958 davon 47 % männliche Teilnehmer und 53% weibliche

Teilnehmer

Online Seminartage: 1.175 davon 40% männliche Teilnehmer und 60% weibliche

Teilnehmer

Angabe der durchschnittlichen Stundenzahl für das Berichtsjahr 2025 aus

technischen Gründen nicht möglich

Die Vereinigte Volksbanken eG ermöglicht allen Angestellten gemäß

ihrem Bedarf den gleichen Zugang zu Fort­ und Weiterbildungen. Es ist dabei

nicht notwendig nach der Angestelltenkategorie zu unterscheiden und wird in

der Praxis demnach auch nicht gehandhabt.

Leistungsindikator GRI SRS­405­1: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen). 

b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien: 
i. Geschlecht; 
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30­50 Jahre alt, über 50
Jahre alt; 
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).

a. Kontrollorgan

i. Aufsichtsrat gesamt: 16 Personen

• Anzahl Frauen: 3

• Frauenquote: 18,75 Prozent

ii. Aufsichtsrat gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 0 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 12,5 Prozent

• über 50 Jahre: 87,5 Prozent

b. Angestellte

i. Geschlecht, Angaben inklusive des Vorstandes, exklusive Auszubildende und Aushilfen

(Basis 674)

• 63,2 Prozent Frauen

• 36,8 Prozent Männer

ii. Angestellte gesamt: 100 Prozent

• unter 30 Jahre: 16,2 Prozent

• 30 bis 50 Jahre: 44,3 Prozent

• über 50 Jahre: 39,5 Prozent

Leistungsindikator GRI SRS­406­1: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums. 

b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte: 
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall; 
ii. Umgesetzte Abhilfepläne; 
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden; 
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Diskriminierungsvorfälle

a. Gesamtzahl: im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet

b. Status der gemeldeten Fälle: entfällt

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN

17. Menschenrechte

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs­ und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Für uns als regional verwurzelte Genossenschaftsbank gehören die Achtung der

Menschenrechte und Ausschluss der Zwangs­ und Kinderarbeit zum Selbstverständnis der

Bank.

Geschäftsbetrieb | Sämtliche Personalkonzepte der Bank achten das Grundgesetz und

die deutsche Rechtsordnung und stehen deshalb im Einklang mit internationalen Prinzipien

und Anforderungen zum Schutz der Menschen.

Die Menschenrechte entlang der Lieferkette sind für uns ein wichtiges Kriterium. In unserer

internen Einkaufrichtlinie haben wir festgelegt, dass wir den Fokus auf die Zusammenarbeit

mit regionalen Lieferanten legen. Für die Zusammenarbeit mit diesen haben wir im Jahr

2023 eine bankeigene Lieferantenrichtline, angelehnt an die Musterrichtlinie des BVR,

erstellt. Die Lieferantenrichtlinie enthält im Wesentlichen folgende Aspekte:   

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der ökologischen Verantwortung 

Minimierung der Umweltbelastung 

Anerkennung und Einhaltung der Menschen­ und Arbeitsrechte sowie Nicht­

Diskriminierung 

Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen 

Keine Korruption und Bestechung 

Die wesentlichen Lieferanten haben diese Lieferantenrichtlinie unterschrieben. 

Laut unserem Outsourcing­Konzept lagern wir Aktivitäten und Prozesse vorrangig an

Verbundunternehmen aus. Außerhalb des Leistungsspektrums der genossenschaftlichen

Finanzgruppe präferieren wir Anbieter aus den Regionen. Bei der Auswahl beziehen wir

Nachhaltigkeitsaspekte mit ein. Für die Verbundunternehmen gelten die in Kriterium 4

erläuterten Werte und Standards. 

Kerngeschäft | Wir achten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung

grundlegender menschenrechtlicher Standards. Bei der Kreditvergabe berücksichtigen wir –

ergänzend zu wirtschaftlichen Kriterien – Informationen zu potenziellen

menschenrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit unserer

Kunden. Erkenntnisse über mögliche schwerwiegende Verstöße fließen risikoorientiert und

im Einzelfall in unsere internen Prüf­ und Entscheidungsprozesse ein.  Des Weiteren haben

wir im Kundenkreditgeschäft vor dem Hintergrund der Achtung der Menschenrechte

Ausschlüsse im Kreditneugeschäft definiert (siehe Kriterium 10). Dies ist in unseren

Kreditvergaberichtlinien verankert. 

Bei der Definition von Nachhaltigkeit im Eigengeschäft orientieren wir uns an den aktuellen

Kriterien der DZ Bank und Union Investment. Für Neuinvestitionen gelten die gleichen

Ausschlüsse wie im Kundengeschäft (siehe Kriterium 10). 

Es liegt aktuell kein explizites Managementkonzept vor, da die vorliegenden Konzepte

(Lieferantenrichtlinie, Einkaufsrichtlinie, Personalkonzept, Kreditvergaberichtlinie) für uns als

regionales Unternehmen ausreichen. In die Abstimm­ und Prüfprozesse der genannten

Konzepte sind die jeweils verantwortlichen Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung

eingebunden.  

Risiken | Aufgrund unserer Regionalität und der Auswahl von ortsnahen Dienstleistern

und Lieferanten und der Zusammenarbeit mit Verbundunternehmen sehen wir keine

wesentlichen Risiken im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen Menschenrechte.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17

Leistungsindikator GRI SRS­412­3: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und ­verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden. 

b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.

Dies ist aufgrund der regionalen Ausrichtung für die Vereinigte Volksbanken eG nicht

wesentlich. Der Leistungsindikator wird bis auf Weiteres nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS­412­1: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.

Die Geschäftstätigkeit ist auf die Region ausgerichtet. An allen Geschäftsstandorten werden

die Menschenrechte eingehalten.

Leistungsindikator GRI SRS­414­1: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.

Dies ist für die Vereinigte Volksbanken eG aufgrund ihrer regionalen Ausrichtung nicht

wesentlich.

Leistungsindikator GRI SRS­414­2: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden. 

b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden. 

c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden. 

d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden. 

e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.

Wir haben uns intensiv im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse 2024 mit unseren

Lieferanten beschäftigt. Das Thema wird aufgrund unserer regionalen Ausrichtung weiterhin

als unwesentlich bewertet. Daher ist diese Datenerhebung bis auf Weiteres nicht

vorgesehen.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN

18. Gemeinwesen

Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.

Unser Förderauftrag | „Unsere Regionen lebenswert zu erhalten, heute und morgen,

das ist unsere Mission. Dafür sind wir hier, dafür strengen wir uns an. Seit über 160 Jahren

und auch in Zukunft, denn unsere Regionen sind unser Schicksal: Denn wenn es den

Menschen in unseren Regionen gut geht, dann geht es auch uns gut.“  

Dieser Auszug aus unserem Leitbild bestärkt unseren Förderauftrag. Unser Förderkonzept

inklusive der Volksbank­Stiftung unterstützt Projekte gemeinnütziger Einrichtungen in

unseren sechs Regionen. Im Rahmen der jährlichen Planung zur Ausgestaltung unseres

Förderkonzepts ist der Vorstand eingebunden und entscheidet über die detaillierte

Handhabung der einzelnen Förderinstrumente. 

Im Folgenden haben wir diese detailliert beschrieben.  

Das Gesamtbudget zur Förderung des Gemeinwesens umfasste im Jahr 2025 insgesamt

rund 361.400 Euro. 

Für die Direktförderung wird ein Großteil des Spendenvolumens aus dem Reinertrag des

VR­GewinnSparens verwendet. In zwei Kuratoriumssitzungen achten die Kuratoren auf die

gleichmäßige Verteilung der Fördermittel. Die Vergabe von Zuwendungen ist im Protokoll

der Kuratoriumssitzungen dokumentiert. Höhe und Verteilung der Spenden können

jederzeit nachvollzogen werden. 

Ein weiterer Förderbaustein sind unsere Crowdfunding­Projekte, die wir mit

rund 38.260 Euro aus unserem Fördertopf unterstützt haben. Zudem haben wir VR­mobile

im Gesamtwert von rund 66.647 Euro an soziale Einrichtungen in den Regionen

übergeben. 

Dazu werden aus den Mitteln der Volksbank­Stiftung besonders talentierte junge Menschen

aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik unterstützt. Hierüber werden individuelle

Vereinbarungen getroffen. Die Gesamtförderung betrug im Jahr 2025 ca. 11.600 Euro.  

Im Rahmen von Bildungspartnerschaften unterstützen wir Schulen mit dem MINT­

Förderprogramm VR­Digication (40.000 Euro) und Veranstaltungen zur finanziellen Bildung

sowie Kindergärten und Schulen durch nachhaltige Aktionen wie z.B. Hochbeete und

Nistkästen (rund 7.500 Euro).  

Im Sinne der SDGs haben wir für uns drei eindeutige Bereiche definiert. Hieraus können aus

den o.g. Förderthemen nachfolgende Beträge zugeordnet werden: 

Umwelt­ und Klimaschutz (gefördert mit rund 25.000 Euro) 

Integration & Inklusion (gefördert mit rund 8.200 Euro) 

Hochwertige Bildung (gefördert mit rund 85.000 Euro) 

Unser umfassender Ansatz des Förderindikators beinhaltet neben den bereits erwähnten

Förderthemen weitere Bestandteile für die Förderung unserer Regionen. Unter allgemeine

Bestandteile fallen Steuerleistungen, Gehaltszahlungen, Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung, Ertragssteuern. Spezielle Bestandteile beziehen sich auf unsere

Mitglieder: Dividende, Ersparnis bei der Kontoführung und exklusive Veranstaltungen. Das

gesamte Volumen des Förderindikators beläuft sich auf ca. 50 Millionen Euro. 

Unser Ziel, das Gemeinwesen in unseren Regionen durch unsere Geschäftstätigkeit positiv

zu beeinflussen, haben wir im Berichtsjahr erreicht. Darüberhinausgehende, quantitative

Ziele mit Zeitbezug setzen wir uns nicht. Die Förderaktivitäten stehen laufend auf dem

Prüfstand und werden ggf. angepasst.  

Risiken | Durch diesen positiven Beitrag und unsere regionale Ausrichtung sehen wir für

uns keine wesentlichen Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten/ Dienstleistungen der Bank ergeben und

wahrscheinlich negative Auswirkungen auf Sozialbelange haben. 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18

Leistungsindikator GRI SRS­201­1: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden: 
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse; 
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene; 
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“. 

b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.

Kriterien 19–20 zu COMPLIANCE

19. Politische Einflussnahme

Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle
Einträge in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von
Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendungen an Regierungen sowie alle
Spenden an Parteien und Politiker sollen nach Ländern
differenziert offengelegt werden.

Die Vereinigte Volksbanken eG verhält sich politisch neutral und nimmt keinen direkten

Einfluss auf Gesetzgebungsverfahren oder politische Entscheidungsprozesse.

Die für Banken relevanten Gesetze sind u. a. Kreditwesengesetz

(KWG), Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), Geldwäschegesetz (GwG), Handelsgesetz (HGB)

sowie zahlreiche weitere Gesetze und Bestimmungen mit Bezug zum

Finanzdienstleistungssektor. Wir nehmen die zunehmenden Anforderungen an unser Haus

durch die zukünftigen Nachhaltigkeitsrichtlinien wahr. Hier sind insbesondere die Vorgaben

der EBA und des BaFin zu erwähnen, wie z.B. die MaRisk.

Im Rahmen des demokratischen Meinungsbildungsprozesses bringen wir uns über

unseren Spitzenverband, den Bundesverband der Deutschen Volksbanken und

Raiffeisenbanken (BVR), ein. Der BVR nimmt die Interessenvertretung der

Genossenschaftsbanken insbesondere bei geschäftspolitischen, kreditwirtschaftlichen und

aufsichtsrechtlichen Fragen gegenüber der Politik und zuständigen Regulierungs­ und

Aufsichtsbehörden auf nationaler und europäischer Ebene wahr. Ein eigenes Konzept mit

Zielsetzung, Steuerung und Berichtswesen zur Interessenvertretung im politischen Kontext

durch die Vereinigte Volksbanken eG ist daher nicht vorhanden. Wir sehen uns durch die

Arbeit des BVR ausreichend vertreten.

Wir sind zudem über unseren Regionalverband, dem Baden­

Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. (BWGV), auf Landesebene vertreten.

Dazu beteiligt sich der Verband mit Stellungnahmen und schriftlichen Eingaben an

Anhörungen und Konsultationen, führt Gespräche mit Ministern, Abgeordneten sowie

Wirtschaftsvertretern und fördert den Austausch seiner Mitglieder mit der Politik.

Risiken | Risiken, die im Zusammenhang mit der beschriebenen Form der politischen

Einflussnahme zu Schäden für das Unternehmen und zu Schäden für die Gesellschaft und

die Umwelt führen, sehen wir nicht. Der BVR hat sich zu einem gemeinsamen nachhaltigen

Leitbild der genossenschaftlichen Gruppe bekannt und treibt dieses bei allen

Verbundunternehmen voran. Die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen innerhalb der

Vereinigte Volksbanken eG wird dauerhaft durch die Organisationseinheiten Revision und

Beauftragtenwesen & Compliance (Zentrale Stelle) geprüft und gewährleistet (siehe

Kriterium 20).

Aufgrund unserer politischen Neutralität tätigen wir keine Geld­ und Sachzuwendungen an

Politiker, Parteien oder Regierungen; die Vereinigte Volksbanken eG ist nicht Mitglied in einer

politisch aktiven Organisation.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 19

Leistungsindikator GRI SRS­415­1: Parteispenden
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a.Monetären Gesamtwert der Parteispenden in Form von
finanziellen Beiträgen und Sachzuwendungen, die direkt oder
indirekt von der Organisation geleistet wurden, nach Land und
Empfänger/Begünstigtem. 

b. Gegebenenfalls wie der monetäre Wert von Sachzuwendungen
geschätzt wurde.

a. Parteispenden: Spenden an politische Parteien tätigen wir grundsätzlich nicht. Daher:

entfällt

b. Monetärer Wert von Sachzuwendungen: entfällt.

20. Gesetzes­ und richtlinienkonformes Verhalten

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Standards,
Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem
Verhalten und insbesondere von Korruption existieren, wie sie
geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo
Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere
Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und
sanktioniert werden.

Das Hinweisgebersystem (Whistle Blowing) gemäß § 25a Abs. 1 Satz 6 Nr. 3 KWG eröffnet

den Mitarbeitenden die Möglichkeit / das Recht, bestimmte, ihnen bekannt gewordene

Verstöße in unserem Unternehmen außerhalb üblicher Melde­ / Berichtswege vertraulich

(unter Wahrung der Identität also anonym) abzugeben und einer professionellen Klärung

zuzuführen. Eine Organisationsrichtlinie unter der Berücksichtigung des am 02.07.2023 in

Kraft getretenen Hinweisgeberschutzgesetzes ist veröffentlicht. Das System basiert auf

einem schriftlichen, persönlichen und vertraulichen Meldeweg an die interne Meldestelle,

Fallbearbeitende („Case­Manager“) sind ernannt.

Mit den implementierten Compliance­Funktionen stellt die Vereinigte Volksbanken eG

die Umsetzung des gesetzlichen Standards sicher. Ziel ist es, durch regelkonformes

Verhalten die Integrität und Fachkompetenz der Mitarbeitenden zu gewährleisten und den

Risiken, die sich aus der Nichteinhaltung rechtlicher Regelungen und Vorgaben ergeben

können, entgegenzuwirken sowie die Identifizierung bzw. Bestandsaufnahme der

wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben, deren Nichteinhaltung zu einer

Gefährdung des Vermögens der Bank führen kann. Die Funktionen der

"Geldwäschebeauftragten und Zentrale Stelle", der "MaRisk­Compliance" und der "WpHG­

Compliance" sind unmittelbar dem Vorstand der Vereinigte Volksbanken eG unterstellt.

Darüber hinaus gibt es im Team Beauftragtenwesen / Compliance noch einen

"Informationssicherheitsbeauftragten", einen "TAX­Compliance­Beauftragten",

einen „Zentralen Auslagerungsbeauftragten“ und einen „Notfallbeauftragten“. Die Funktion

des "Datenschutzbeauftragten" wurde ausgelagert und in seiner Funktion unmittelbar

dem Vorstand unterstellt (die Verbindungsperson ist im Team Beauftragtenwesen /

Compliance angesiedelt).

Der Vorstand wird regelmäßig und weisungsabhängig über die Einhaltung der

Compliance­ Vorschriften informiert. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die

Compliance­Vorschriften erfolgt ad hoc eine anlassbezogene Berichterstattung. In der

Regelberichterstattung sind vor allem die Jahresberichte zur Geldwäsche­ und

Betrugsprävention, zur Wertpapier­ und MaRisk­Compliance von zentraler Bedeutung.

Weitere regelmäßige Berichterstattungen an den Vorstand erfolgen von den Stellen

Informationssicherheitsbeauftragter, Zentraler Auslagerungsbeauftragter und

Notfallbeauftragter. Die Berichte erhalten zusätzlich der Aufsichtsrat und die interne

Revision.

Eine Vielzahl von präventiven Maßnahmen, den damit verbundenen Kontrollhandlungen

und den organisatorischen Regelungen stellen sicher, dass die aufsichtsrechtlichen

und gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden. Zur Beobachtung sich

ergebender Änderungen wesentlicher rechtlicher Regelungen und Vorgaben stützen wir uns

insbesondere auf die Tätigkeit der Fachabteilungen des zuständigen Regionalverbandes und

des BVR. Rechtliche Entwicklungen (Gesetzesänderungen, Rechtsprechung etc.) werden

dort begleitet, überprüft und überwacht sowie u. a. durch Rundschreiben kommuniziert

und erläutert.

Richtlinien und Anweisungen wie z. B. die Richtlinie zur Verhinderung von Geldwäsche,

Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen bilden die Basis für weitere

interne Regelungen. Zur Beurteilung neuer Kundinnen und Kunden verwenden wir

Anweisungen und Regelungen, um die „Know­your­Customer“ sowie die „Customer Due

Dilligence“­Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GWG) zu erfüllen. Eine fortlaufende

Überwachung auf Transaktions­ und Kundenebene ist implementiert. 

Zur Bekämpfung von Insiderhandel und Marktmanipulation, Korruption oder

sonstigen strafbaren Handlungen sowie bei der Durchsetzung von Finanzembargos sind

entsprechende Kontroll­, Sicherungs­ und Meldeverfahren installiert.

Unsere Mitarbeitenden und Führungskräfte durchlaufen neben

themenspezifischen Schulungen verpflichtende Onlineschulungen zu den Themen

Datenschutz, Geldwäsche, Betrugsprävention sowie IT­Sicherheit, um fortlaufend für diese

Themen sensibilisiert zu werden.

Wir haben als regionaler Allfinanzanbieter ausschließlich Standardprodukte

im Leistungsportfolio, die zur Abdeckung der Kundenbedürfnisse angeboten werden.

Mögliche Handlungsfelder und (Monitoring­) Maßnahmen werden aus dem jährlichen Bericht

des MaRisk­Compliance­Beauftragten und der Risikoanalyse zur Geldwäsche­

und Betrugsprävention situativ abgeleitet. Eine anlassbezogene Aktualisierung kann im

Fall etwaiger bedeutender Veränderungen (z. B. Aufnahme neuer Geschäftsfelder,

Einführung neuer Produkte, Prozessänderungen) erfolgen.

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und / oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf die Bekämpfung von Korruption

und Bestechung haben, wurden im Jahr 2025 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse

und den Berichten an den Vorstand bzw. den teilweise erstellten Risikoanalysen der

einzelnen Beauftragten geprüft. Es wurden keine wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken aus

Governance­Themen identifiziert.

Es gehört zum Selbstverständnis der Vereinigte Volksbanken eG als

verantwortungsvoll geführtes Unternehmen, alle relevanten Gesetze und Regelungen zu

beachten, politisch neutral, verantwortungsvoll und ethisch korrekt zu handeln. Diese

Grundsätze stellen das grundlegende Managementkonzept dar und sind somit den weiteren

internen Richtlinien übergeordnet.

Die im Rahmen unseres Compliance­Systems gesetzten, qualitativen Ziele,

wie gesetzeskonformes Verhalten, einschließlich der o.g. Unterthemen sowie die

fristgerechte Umsetzung von gesetzlichen Änderungen, wurden im Berichtsjahr 2025

vollumfänglich erreicht und werden in den Folgejahren fortgeschrieben.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 20

Leistungsindikator GRI SRS­205­1: Auf Korruptionsrisiken
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstätten, die auf
Korruptionsrisiken geprüft wurden. 

b. Erhebliche Korruptionsrisiken, die im Rahmen der
Risikobewertung ermittelt wurden.

Alle Betriebsstätten werden laufend überprüft. Bisher wurden keine Risiken ermittelt.

Dies geschieht für alle relevanten Bereiche der Bank gegebenenfalls im Rahmen

der regelmäßigen Risiko­Komitee­Sitzung.

Leistungsindikator GRI SRS­205­3: Korruptionsvorfälle 
Die berichtende Organisation muss über folgende Informationen
berichten: 

a. Gesamtzahl und Art der bestätigten Korruptionsvorfälle. 

b. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Angestellte
aufgrund von Korruption entlassen oder abgemahnt wurden.

c. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Verträge mit
Geschäftspartnern aufgrund von Verstößen im Zusammenhang mit
Korruption gekündigt oder nicht verlängert wurden. 

d. Öffentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit
Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die Organisation oder
deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die Ergebnisse dieser
Verfahren.

Im Berichtsjahr 2025 sind keine Korruptionsfälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­419­1: Nichteinhaltung von Gesetzen
und Vorschriften
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre Sanktionen aufgrund
von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften im
sozialen und wirtschaftlichen Bereich, und zwar: 
i. Gesamtgeldwert erheblicher Bußgelder; 
ii. Gesamtanzahl nicht­monetärer Sanktionen; 
iii. Fälle, die im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren
vorgebracht wurden. 

b.Wenn die Organisation keinen Fall von Nichteinhaltung der
Gesetze und/oder Vorschriften ermittelt hat, reicht eine kurze
Erklärung über diese Tatsache aus. 

c. Der Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre
Sanktionen auferlegt wurden.

Alle Gesetze und Vorschriften wurden durch unsere Geschäftsleitung und

den Mitarbeitenden eingehalten. Es wurden keine Bußgelder oder Sanktionen gegen

uns verhängt.
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Kriterien 19–20 zu COMPLIANCE

19. Politische Einflussnahme

Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle
Einträge in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von
Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendungen an Regierungen sowie alle
Spenden an Parteien und Politiker sollen nach Ländern
differenziert offengelegt werden.

Die Vereinigte Volksbanken eG verhält sich politisch neutral und nimmt keinen direkten

Einfluss auf Gesetzgebungsverfahren oder politische Entscheidungsprozesse.

Die für Banken relevanten Gesetze sind u. a. Kreditwesengesetz

(KWG), Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), Geldwäschegesetz (GwG), Handelsgesetz (HGB)

sowie zahlreiche weitere Gesetze und Bestimmungen mit Bezug zum

Finanzdienstleistungssektor. Wir nehmen die zunehmenden Anforderungen an unser Haus

durch die zukünftigen Nachhaltigkeitsrichtlinien wahr. Hier sind insbesondere die Vorgaben

der EBA und des BaFin zu erwähnen, wie z.B. die MaRisk.

Im Rahmen des demokratischen Meinungsbildungsprozesses bringen wir uns über

unseren Spitzenverband, den Bundesverband der Deutschen Volksbanken und

Raiffeisenbanken (BVR), ein. Der BVR nimmt die Interessenvertretung der

Genossenschaftsbanken insbesondere bei geschäftspolitischen, kreditwirtschaftlichen und

aufsichtsrechtlichen Fragen gegenüber der Politik und zuständigen Regulierungs­ und

Aufsichtsbehörden auf nationaler und europäischer Ebene wahr. Ein eigenes Konzept mit

Zielsetzung, Steuerung und Berichtswesen zur Interessenvertretung im politischen Kontext

durch die Vereinigte Volksbanken eG ist daher nicht vorhanden. Wir sehen uns durch die

Arbeit des BVR ausreichend vertreten.

Wir sind zudem über unseren Regionalverband, dem Baden­

Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. (BWGV), auf Landesebene vertreten.

Dazu beteiligt sich der Verband mit Stellungnahmen und schriftlichen Eingaben an

Anhörungen und Konsultationen, führt Gespräche mit Ministern, Abgeordneten sowie

Wirtschaftsvertretern und fördert den Austausch seiner Mitglieder mit der Politik.

Risiken | Risiken, die im Zusammenhang mit der beschriebenen Form der politischen

Einflussnahme zu Schäden für das Unternehmen und zu Schäden für die Gesellschaft und

die Umwelt führen, sehen wir nicht. Der BVR hat sich zu einem gemeinsamen nachhaltigen

Leitbild der genossenschaftlichen Gruppe bekannt und treibt dieses bei allen

Verbundunternehmen voran. Die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen innerhalb der

Vereinigte Volksbanken eG wird dauerhaft durch die Organisationseinheiten Revision und

Beauftragtenwesen & Compliance (Zentrale Stelle) geprüft und gewährleistet (siehe

Kriterium 20).

Aufgrund unserer politischen Neutralität tätigen wir keine Geld­ und Sachzuwendungen an

Politiker, Parteien oder Regierungen; die Vereinigte Volksbanken eG ist nicht Mitglied in einer

politisch aktiven Organisation.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 19

Leistungsindikator GRI SRS­415­1: Parteispenden
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a.Monetären Gesamtwert der Parteispenden in Form von
finanziellen Beiträgen und Sachzuwendungen, die direkt oder
indirekt von der Organisation geleistet wurden, nach Land und
Empfänger/Begünstigtem. 

b. Gegebenenfalls wie der monetäre Wert von Sachzuwendungen
geschätzt wurde.

a. Parteispenden: Spenden an politische Parteien tätigen wir grundsätzlich nicht. Daher:

entfällt

b. Monetärer Wert von Sachzuwendungen: entfällt.

20. Gesetzes­ und richtlinienkonformes Verhalten

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Standards,
Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem
Verhalten und insbesondere von Korruption existieren, wie sie
geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo
Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere
Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und
sanktioniert werden.

Das Hinweisgebersystem (Whistle Blowing) gemäß § 25a Abs. 1 Satz 6 Nr. 3 KWG eröffnet

den Mitarbeitenden die Möglichkeit / das Recht, bestimmte, ihnen bekannt gewordene

Verstöße in unserem Unternehmen außerhalb üblicher Melde­ / Berichtswege vertraulich

(unter Wahrung der Identität also anonym) abzugeben und einer professionellen Klärung

zuzuführen. Eine Organisationsrichtlinie unter der Berücksichtigung des am 02.07.2023 in

Kraft getretenen Hinweisgeberschutzgesetzes ist veröffentlicht. Das System basiert auf

einem schriftlichen, persönlichen und vertraulichen Meldeweg an die interne Meldestelle,

Fallbearbeitende („Case­Manager“) sind ernannt.

Mit den implementierten Compliance­Funktionen stellt die Vereinigte Volksbanken eG

die Umsetzung des gesetzlichen Standards sicher. Ziel ist es, durch regelkonformes

Verhalten die Integrität und Fachkompetenz der Mitarbeitenden zu gewährleisten und den

Risiken, die sich aus der Nichteinhaltung rechtlicher Regelungen und Vorgaben ergeben

können, entgegenzuwirken sowie die Identifizierung bzw. Bestandsaufnahme der

wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben, deren Nichteinhaltung zu einer

Gefährdung des Vermögens der Bank führen kann. Die Funktionen der

"Geldwäschebeauftragten und Zentrale Stelle", der "MaRisk­Compliance" und der "WpHG­

Compliance" sind unmittelbar dem Vorstand der Vereinigte Volksbanken eG unterstellt.

Darüber hinaus gibt es im Team Beauftragtenwesen / Compliance noch einen

"Informationssicherheitsbeauftragten", einen "TAX­Compliance­Beauftragten",

einen „Zentralen Auslagerungsbeauftragten“ und einen „Notfallbeauftragten“. Die Funktion

des "Datenschutzbeauftragten" wurde ausgelagert und in seiner Funktion unmittelbar

dem Vorstand unterstellt (die Verbindungsperson ist im Team Beauftragtenwesen /

Compliance angesiedelt).

Der Vorstand wird regelmäßig und weisungsabhängig über die Einhaltung der

Compliance­ Vorschriften informiert. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die

Compliance­Vorschriften erfolgt ad hoc eine anlassbezogene Berichterstattung. In der

Regelberichterstattung sind vor allem die Jahresberichte zur Geldwäsche­ und

Betrugsprävention, zur Wertpapier­ und MaRisk­Compliance von zentraler Bedeutung.

Weitere regelmäßige Berichterstattungen an den Vorstand erfolgen von den Stellen

Informationssicherheitsbeauftragter, Zentraler Auslagerungsbeauftragter und

Notfallbeauftragter. Die Berichte erhalten zusätzlich der Aufsichtsrat und die interne

Revision.

Eine Vielzahl von präventiven Maßnahmen, den damit verbundenen Kontrollhandlungen

und den organisatorischen Regelungen stellen sicher, dass die aufsichtsrechtlichen

und gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden. Zur Beobachtung sich

ergebender Änderungen wesentlicher rechtlicher Regelungen und Vorgaben stützen wir uns

insbesondere auf die Tätigkeit der Fachabteilungen des zuständigen Regionalverbandes und

des BVR. Rechtliche Entwicklungen (Gesetzesänderungen, Rechtsprechung etc.) werden

dort begleitet, überprüft und überwacht sowie u. a. durch Rundschreiben kommuniziert

und erläutert.

Richtlinien und Anweisungen wie z. B. die Richtlinie zur Verhinderung von Geldwäsche,

Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen bilden die Basis für weitere

interne Regelungen. Zur Beurteilung neuer Kundinnen und Kunden verwenden wir

Anweisungen und Regelungen, um die „Know­your­Customer“ sowie die „Customer Due

Dilligence“­Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GWG) zu erfüllen. Eine fortlaufende

Überwachung auf Transaktions­ und Kundenebene ist implementiert. 

Zur Bekämpfung von Insiderhandel und Marktmanipulation, Korruption oder

sonstigen strafbaren Handlungen sowie bei der Durchsetzung von Finanzembargos sind

entsprechende Kontroll­, Sicherungs­ und Meldeverfahren installiert.

Unsere Mitarbeitenden und Führungskräfte durchlaufen neben

themenspezifischen Schulungen verpflichtende Onlineschulungen zu den Themen

Datenschutz, Geldwäsche, Betrugsprävention sowie IT­Sicherheit, um fortlaufend für diese

Themen sensibilisiert zu werden.

Wir haben als regionaler Allfinanzanbieter ausschließlich Standardprodukte

im Leistungsportfolio, die zur Abdeckung der Kundenbedürfnisse angeboten werden.

Mögliche Handlungsfelder und (Monitoring­) Maßnahmen werden aus dem jährlichen Bericht

des MaRisk­Compliance­Beauftragten und der Risikoanalyse zur Geldwäsche­

und Betrugsprävention situativ abgeleitet. Eine anlassbezogene Aktualisierung kann im

Fall etwaiger bedeutender Veränderungen (z. B. Aufnahme neuer Geschäftsfelder,

Einführung neuer Produkte, Prozessänderungen) erfolgen.

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und / oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf die Bekämpfung von Korruption

und Bestechung haben, wurden im Jahr 2025 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse

und den Berichten an den Vorstand bzw. den teilweise erstellten Risikoanalysen der

einzelnen Beauftragten geprüft. Es wurden keine wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken aus

Governance­Themen identifiziert.

Es gehört zum Selbstverständnis der Vereinigte Volksbanken eG als

verantwortungsvoll geführtes Unternehmen, alle relevanten Gesetze und Regelungen zu

beachten, politisch neutral, verantwortungsvoll und ethisch korrekt zu handeln. Diese

Grundsätze stellen das grundlegende Managementkonzept dar und sind somit den weiteren

internen Richtlinien übergeordnet.

Die im Rahmen unseres Compliance­Systems gesetzten, qualitativen Ziele,

wie gesetzeskonformes Verhalten, einschließlich der o.g. Unterthemen sowie die

fristgerechte Umsetzung von gesetzlichen Änderungen, wurden im Berichtsjahr 2025

vollumfänglich erreicht und werden in den Folgejahren fortgeschrieben.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 20

Leistungsindikator GRI SRS­205­1: Auf Korruptionsrisiken
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstätten, die auf
Korruptionsrisiken geprüft wurden. 

b. Erhebliche Korruptionsrisiken, die im Rahmen der
Risikobewertung ermittelt wurden.

Alle Betriebsstätten werden laufend überprüft. Bisher wurden keine Risiken ermittelt.

Dies geschieht für alle relevanten Bereiche der Bank gegebenenfalls im Rahmen

der regelmäßigen Risiko­Komitee­Sitzung.

Leistungsindikator GRI SRS­205­3: Korruptionsvorfälle 
Die berichtende Organisation muss über folgende Informationen
berichten: 

a. Gesamtzahl und Art der bestätigten Korruptionsvorfälle. 

b. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Angestellte
aufgrund von Korruption entlassen oder abgemahnt wurden.

c. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Verträge mit
Geschäftspartnern aufgrund von Verstößen im Zusammenhang mit
Korruption gekündigt oder nicht verlängert wurden. 

d. Öffentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit
Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die Organisation oder
deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die Ergebnisse dieser
Verfahren.

Im Berichtsjahr 2025 sind keine Korruptionsfälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­419­1: Nichteinhaltung von Gesetzen
und Vorschriften
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre Sanktionen aufgrund
von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften im
sozialen und wirtschaftlichen Bereich, und zwar: 
i. Gesamtgeldwert erheblicher Bußgelder; 
ii. Gesamtanzahl nicht­monetärer Sanktionen; 
iii. Fälle, die im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren
vorgebracht wurden. 

b.Wenn die Organisation keinen Fall von Nichteinhaltung der
Gesetze und/oder Vorschriften ermittelt hat, reicht eine kurze
Erklärung über diese Tatsache aus. 

c. Der Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre
Sanktionen auferlegt wurden.

Alle Gesetze und Vorschriften wurden durch unsere Geschäftsleitung und

den Mitarbeitenden eingehalten. Es wurden keine Bußgelder oder Sanktionen gegen

uns verhängt.
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Kriterien 19–20 zu COMPLIANCE

19. Politische Einflussnahme

Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle
Einträge in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von
Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendungen an Regierungen sowie alle
Spenden an Parteien und Politiker sollen nach Ländern
differenziert offengelegt werden.

Die Vereinigte Volksbanken eG verhält sich politisch neutral und nimmt keinen direkten

Einfluss auf Gesetzgebungsverfahren oder politische Entscheidungsprozesse.

Die für Banken relevanten Gesetze sind u. a. Kreditwesengesetz

(KWG), Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), Geldwäschegesetz (GwG), Handelsgesetz (HGB)

sowie zahlreiche weitere Gesetze und Bestimmungen mit Bezug zum

Finanzdienstleistungssektor. Wir nehmen die zunehmenden Anforderungen an unser Haus

durch die zukünftigen Nachhaltigkeitsrichtlinien wahr. Hier sind insbesondere die Vorgaben

der EBA und des BaFin zu erwähnen, wie z.B. die MaRisk.

Im Rahmen des demokratischen Meinungsbildungsprozesses bringen wir uns über

unseren Spitzenverband, den Bundesverband der Deutschen Volksbanken und

Raiffeisenbanken (BVR), ein. Der BVR nimmt die Interessenvertretung der

Genossenschaftsbanken insbesondere bei geschäftspolitischen, kreditwirtschaftlichen und

aufsichtsrechtlichen Fragen gegenüber der Politik und zuständigen Regulierungs­ und

Aufsichtsbehörden auf nationaler und europäischer Ebene wahr. Ein eigenes Konzept mit

Zielsetzung, Steuerung und Berichtswesen zur Interessenvertretung im politischen Kontext

durch die Vereinigte Volksbanken eG ist daher nicht vorhanden. Wir sehen uns durch die

Arbeit des BVR ausreichend vertreten.

Wir sind zudem über unseren Regionalverband, dem Baden­

Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. (BWGV), auf Landesebene vertreten.

Dazu beteiligt sich der Verband mit Stellungnahmen und schriftlichen Eingaben an

Anhörungen und Konsultationen, führt Gespräche mit Ministern, Abgeordneten sowie

Wirtschaftsvertretern und fördert den Austausch seiner Mitglieder mit der Politik.

Risiken | Risiken, die im Zusammenhang mit der beschriebenen Form der politischen

Einflussnahme zu Schäden für das Unternehmen und zu Schäden für die Gesellschaft und

die Umwelt führen, sehen wir nicht. Der BVR hat sich zu einem gemeinsamen nachhaltigen

Leitbild der genossenschaftlichen Gruppe bekannt und treibt dieses bei allen

Verbundunternehmen voran. Die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen innerhalb der

Vereinigte Volksbanken eG wird dauerhaft durch die Organisationseinheiten Revision und

Beauftragtenwesen & Compliance (Zentrale Stelle) geprüft und gewährleistet (siehe

Kriterium 20).

Aufgrund unserer politischen Neutralität tätigen wir keine Geld­ und Sachzuwendungen an

Politiker, Parteien oder Regierungen; die Vereinigte Volksbanken eG ist nicht Mitglied in einer

politisch aktiven Organisation.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 19

Leistungsindikator GRI SRS­415­1: Parteispenden
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a.Monetären Gesamtwert der Parteispenden in Form von
finanziellen Beiträgen und Sachzuwendungen, die direkt oder
indirekt von der Organisation geleistet wurden, nach Land und
Empfänger/Begünstigtem. 

b. Gegebenenfalls wie der monetäre Wert von Sachzuwendungen
geschätzt wurde.

a. Parteispenden: Spenden an politische Parteien tätigen wir grundsätzlich nicht. Daher:

entfällt

b. Monetärer Wert von Sachzuwendungen: entfällt.

20. Gesetzes­ und richtlinienkonformes Verhalten

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Standards,
Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem
Verhalten und insbesondere von Korruption existieren, wie sie
geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo
Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere
Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und
sanktioniert werden.

Das Hinweisgebersystem (Whistle Blowing) gemäß § 25a Abs. 1 Satz 6 Nr. 3 KWG eröffnet

den Mitarbeitenden die Möglichkeit / das Recht, bestimmte, ihnen bekannt gewordene

Verstöße in unserem Unternehmen außerhalb üblicher Melde­ / Berichtswege vertraulich

(unter Wahrung der Identität also anonym) abzugeben und einer professionellen Klärung

zuzuführen. Eine Organisationsrichtlinie unter der Berücksichtigung des am 02.07.2023 in

Kraft getretenen Hinweisgeberschutzgesetzes ist veröffentlicht. Das System basiert auf

einem schriftlichen, persönlichen und vertraulichen Meldeweg an die interne Meldestelle,

Fallbearbeitende („Case­Manager“) sind ernannt.

Mit den implementierten Compliance­Funktionen stellt die Vereinigte Volksbanken eG

die Umsetzung des gesetzlichen Standards sicher. Ziel ist es, durch regelkonformes

Verhalten die Integrität und Fachkompetenz der Mitarbeitenden zu gewährleisten und den

Risiken, die sich aus der Nichteinhaltung rechtlicher Regelungen und Vorgaben ergeben

können, entgegenzuwirken sowie die Identifizierung bzw. Bestandsaufnahme der

wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben, deren Nichteinhaltung zu einer

Gefährdung des Vermögens der Bank führen kann. Die Funktionen der

"Geldwäschebeauftragten und Zentrale Stelle", der "MaRisk­Compliance" und der "WpHG­

Compliance" sind unmittelbar dem Vorstand der Vereinigte Volksbanken eG unterstellt.

Darüber hinaus gibt es im Team Beauftragtenwesen / Compliance noch einen

"Informationssicherheitsbeauftragten", einen "TAX­Compliance­Beauftragten",

einen „Zentralen Auslagerungsbeauftragten“ und einen „Notfallbeauftragten“. Die Funktion

des "Datenschutzbeauftragten" wurde ausgelagert und in seiner Funktion unmittelbar

dem Vorstand unterstellt (die Verbindungsperson ist im Team Beauftragtenwesen /

Compliance angesiedelt).

Der Vorstand wird regelmäßig und weisungsabhängig über die Einhaltung der

Compliance­ Vorschriften informiert. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die

Compliance­Vorschriften erfolgt ad hoc eine anlassbezogene Berichterstattung. In der

Regelberichterstattung sind vor allem die Jahresberichte zur Geldwäsche­ und

Betrugsprävention, zur Wertpapier­ und MaRisk­Compliance von zentraler Bedeutung.

Weitere regelmäßige Berichterstattungen an den Vorstand erfolgen von den Stellen

Informationssicherheitsbeauftragter, Zentraler Auslagerungsbeauftragter und

Notfallbeauftragter. Die Berichte erhalten zusätzlich der Aufsichtsrat und die interne

Revision.

Eine Vielzahl von präventiven Maßnahmen, den damit verbundenen Kontrollhandlungen

und den organisatorischen Regelungen stellen sicher, dass die aufsichtsrechtlichen

und gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden. Zur Beobachtung sich

ergebender Änderungen wesentlicher rechtlicher Regelungen und Vorgaben stützen wir uns

insbesondere auf die Tätigkeit der Fachabteilungen des zuständigen Regionalverbandes und

des BVR. Rechtliche Entwicklungen (Gesetzesänderungen, Rechtsprechung etc.) werden

dort begleitet, überprüft und überwacht sowie u. a. durch Rundschreiben kommuniziert

und erläutert.

Richtlinien und Anweisungen wie z. B. die Richtlinie zur Verhinderung von Geldwäsche,

Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen bilden die Basis für weitere

interne Regelungen. Zur Beurteilung neuer Kundinnen und Kunden verwenden wir

Anweisungen und Regelungen, um die „Know­your­Customer“ sowie die „Customer Due

Dilligence“­Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GWG) zu erfüllen. Eine fortlaufende

Überwachung auf Transaktions­ und Kundenebene ist implementiert. 

Zur Bekämpfung von Insiderhandel und Marktmanipulation, Korruption oder

sonstigen strafbaren Handlungen sowie bei der Durchsetzung von Finanzembargos sind

entsprechende Kontroll­, Sicherungs­ und Meldeverfahren installiert.

Unsere Mitarbeitenden und Führungskräfte durchlaufen neben

themenspezifischen Schulungen verpflichtende Onlineschulungen zu den Themen

Datenschutz, Geldwäsche, Betrugsprävention sowie IT­Sicherheit, um fortlaufend für diese

Themen sensibilisiert zu werden.

Wir haben als regionaler Allfinanzanbieter ausschließlich Standardprodukte

im Leistungsportfolio, die zur Abdeckung der Kundenbedürfnisse angeboten werden.

Mögliche Handlungsfelder und (Monitoring­) Maßnahmen werden aus dem jährlichen Bericht

des MaRisk­Compliance­Beauftragten und der Risikoanalyse zur Geldwäsche­

und Betrugsprävention situativ abgeleitet. Eine anlassbezogene Aktualisierung kann im

Fall etwaiger bedeutender Veränderungen (z. B. Aufnahme neuer Geschäftsfelder,

Einführung neuer Produkte, Prozessänderungen) erfolgen.

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und / oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf die Bekämpfung von Korruption

und Bestechung haben, wurden im Jahr 2025 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse

und den Berichten an den Vorstand bzw. den teilweise erstellten Risikoanalysen der

einzelnen Beauftragten geprüft. Es wurden keine wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken aus

Governance­Themen identifiziert.

Es gehört zum Selbstverständnis der Vereinigte Volksbanken eG als

verantwortungsvoll geführtes Unternehmen, alle relevanten Gesetze und Regelungen zu

beachten, politisch neutral, verantwortungsvoll und ethisch korrekt zu handeln. Diese

Grundsätze stellen das grundlegende Managementkonzept dar und sind somit den weiteren

internen Richtlinien übergeordnet.

Die im Rahmen unseres Compliance­Systems gesetzten, qualitativen Ziele,

wie gesetzeskonformes Verhalten, einschließlich der o.g. Unterthemen sowie die

fristgerechte Umsetzung von gesetzlichen Änderungen, wurden im Berichtsjahr 2025

vollumfänglich erreicht und werden in den Folgejahren fortgeschrieben.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 20

Leistungsindikator GRI SRS­205­1: Auf Korruptionsrisiken
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstätten, die auf
Korruptionsrisiken geprüft wurden. 

b. Erhebliche Korruptionsrisiken, die im Rahmen der
Risikobewertung ermittelt wurden.

Alle Betriebsstätten werden laufend überprüft. Bisher wurden keine Risiken ermittelt.

Dies geschieht für alle relevanten Bereiche der Bank gegebenenfalls im Rahmen

der regelmäßigen Risiko­Komitee­Sitzung.

Leistungsindikator GRI SRS­205­3: Korruptionsvorfälle 
Die berichtende Organisation muss über folgende Informationen
berichten: 

a. Gesamtzahl und Art der bestätigten Korruptionsvorfälle. 

b. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Angestellte
aufgrund von Korruption entlassen oder abgemahnt wurden.

c. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Verträge mit
Geschäftspartnern aufgrund von Verstößen im Zusammenhang mit
Korruption gekündigt oder nicht verlängert wurden. 

d. Öffentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit
Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die Organisation oder
deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die Ergebnisse dieser
Verfahren.

Im Berichtsjahr 2025 sind keine Korruptionsfälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­419­1: Nichteinhaltung von Gesetzen
und Vorschriften
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre Sanktionen aufgrund
von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften im
sozialen und wirtschaftlichen Bereich, und zwar: 
i. Gesamtgeldwert erheblicher Bußgelder; 
ii. Gesamtanzahl nicht­monetärer Sanktionen; 
iii. Fälle, die im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren
vorgebracht wurden. 

b.Wenn die Organisation keinen Fall von Nichteinhaltung der
Gesetze und/oder Vorschriften ermittelt hat, reicht eine kurze
Erklärung über diese Tatsache aus. 

c. Der Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre
Sanktionen auferlegt wurden.

Alle Gesetze und Vorschriften wurden durch unsere Geschäftsleitung und

den Mitarbeitenden eingehalten. Es wurden keine Bußgelder oder Sanktionen gegen

uns verhängt.
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Kriterien 19–20 zu COMPLIANCE

19. Politische Einflussnahme

Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle
Einträge in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von
Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendungen an Regierungen sowie alle
Spenden an Parteien und Politiker sollen nach Ländern
differenziert offengelegt werden.

Die Vereinigte Volksbanken eG verhält sich politisch neutral und nimmt keinen direkten

Einfluss auf Gesetzgebungsverfahren oder politische Entscheidungsprozesse.

Die für Banken relevanten Gesetze sind u. a. Kreditwesengesetz

(KWG), Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), Geldwäschegesetz (GwG), Handelsgesetz (HGB)

sowie zahlreiche weitere Gesetze und Bestimmungen mit Bezug zum

Finanzdienstleistungssektor. Wir nehmen die zunehmenden Anforderungen an unser Haus

durch die zukünftigen Nachhaltigkeitsrichtlinien wahr. Hier sind insbesondere die Vorgaben

der EBA und des BaFin zu erwähnen, wie z.B. die MaRisk.

Im Rahmen des demokratischen Meinungsbildungsprozesses bringen wir uns über

unseren Spitzenverband, den Bundesverband der Deutschen Volksbanken und

Raiffeisenbanken (BVR), ein. Der BVR nimmt die Interessenvertretung der

Genossenschaftsbanken insbesondere bei geschäftspolitischen, kreditwirtschaftlichen und

aufsichtsrechtlichen Fragen gegenüber der Politik und zuständigen Regulierungs­ und

Aufsichtsbehörden auf nationaler und europäischer Ebene wahr. Ein eigenes Konzept mit

Zielsetzung, Steuerung und Berichtswesen zur Interessenvertretung im politischen Kontext

durch die Vereinigte Volksbanken eG ist daher nicht vorhanden. Wir sehen uns durch die

Arbeit des BVR ausreichend vertreten.

Wir sind zudem über unseren Regionalverband, dem Baden­

Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. (BWGV), auf Landesebene vertreten.

Dazu beteiligt sich der Verband mit Stellungnahmen und schriftlichen Eingaben an

Anhörungen und Konsultationen, führt Gespräche mit Ministern, Abgeordneten sowie

Wirtschaftsvertretern und fördert den Austausch seiner Mitglieder mit der Politik.

Risiken | Risiken, die im Zusammenhang mit der beschriebenen Form der politischen

Einflussnahme zu Schäden für das Unternehmen und zu Schäden für die Gesellschaft und

die Umwelt führen, sehen wir nicht. Der BVR hat sich zu einem gemeinsamen nachhaltigen

Leitbild der genossenschaftlichen Gruppe bekannt und treibt dieses bei allen

Verbundunternehmen voran. Die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen innerhalb der

Vereinigte Volksbanken eG wird dauerhaft durch die Organisationseinheiten Revision und

Beauftragtenwesen & Compliance (Zentrale Stelle) geprüft und gewährleistet (siehe

Kriterium 20).

Aufgrund unserer politischen Neutralität tätigen wir keine Geld­ und Sachzuwendungen an

Politiker, Parteien oder Regierungen; die Vereinigte Volksbanken eG ist nicht Mitglied in einer

politisch aktiven Organisation.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 19

Leistungsindikator GRI SRS­415­1: Parteispenden
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a.Monetären Gesamtwert der Parteispenden in Form von
finanziellen Beiträgen und Sachzuwendungen, die direkt oder
indirekt von der Organisation geleistet wurden, nach Land und
Empfänger/Begünstigtem. 

b. Gegebenenfalls wie der monetäre Wert von Sachzuwendungen
geschätzt wurde.

a. Parteispenden: Spenden an politische Parteien tätigen wir grundsätzlich nicht. Daher:

entfällt

b. Monetärer Wert von Sachzuwendungen: entfällt.

20. Gesetzes­ und richtlinienkonformes Verhalten

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Standards,
Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem
Verhalten und insbesondere von Korruption existieren, wie sie
geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo
Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere
Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und
sanktioniert werden.

Das Hinweisgebersystem (Whistle Blowing) gemäß § 25a Abs. 1 Satz 6 Nr. 3 KWG eröffnet

den Mitarbeitenden die Möglichkeit / das Recht, bestimmte, ihnen bekannt gewordene

Verstöße in unserem Unternehmen außerhalb üblicher Melde­ / Berichtswege vertraulich

(unter Wahrung der Identität also anonym) abzugeben und einer professionellen Klärung

zuzuführen. Eine Organisationsrichtlinie unter der Berücksichtigung des am 02.07.2023 in

Kraft getretenen Hinweisgeberschutzgesetzes ist veröffentlicht. Das System basiert auf

einem schriftlichen, persönlichen und vertraulichen Meldeweg an die interne Meldestelle,

Fallbearbeitende („Case­Manager“) sind ernannt.

Mit den implementierten Compliance­Funktionen stellt die Vereinigte Volksbanken eG

die Umsetzung des gesetzlichen Standards sicher. Ziel ist es, durch regelkonformes

Verhalten die Integrität und Fachkompetenz der Mitarbeitenden zu gewährleisten und den

Risiken, die sich aus der Nichteinhaltung rechtlicher Regelungen und Vorgaben ergeben

können, entgegenzuwirken sowie die Identifizierung bzw. Bestandsaufnahme der

wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben, deren Nichteinhaltung zu einer

Gefährdung des Vermögens der Bank führen kann. Die Funktionen der

"Geldwäschebeauftragten und Zentrale Stelle", der "MaRisk­Compliance" und der "WpHG­

Compliance" sind unmittelbar dem Vorstand der Vereinigte Volksbanken eG unterstellt.

Darüber hinaus gibt es im Team Beauftragtenwesen / Compliance noch einen

"Informationssicherheitsbeauftragten", einen "TAX­Compliance­Beauftragten",

einen „Zentralen Auslagerungsbeauftragten“ und einen „Notfallbeauftragten“. Die Funktion

des "Datenschutzbeauftragten" wurde ausgelagert und in seiner Funktion unmittelbar

dem Vorstand unterstellt (die Verbindungsperson ist im Team Beauftragtenwesen /

Compliance angesiedelt).

Der Vorstand wird regelmäßig und weisungsabhängig über die Einhaltung der

Compliance­ Vorschriften informiert. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die

Compliance­Vorschriften erfolgt ad hoc eine anlassbezogene Berichterstattung. In der

Regelberichterstattung sind vor allem die Jahresberichte zur Geldwäsche­ und

Betrugsprävention, zur Wertpapier­ und MaRisk­Compliance von zentraler Bedeutung.

Weitere regelmäßige Berichterstattungen an den Vorstand erfolgen von den Stellen

Informationssicherheitsbeauftragter, Zentraler Auslagerungsbeauftragter und

Notfallbeauftragter. Die Berichte erhalten zusätzlich der Aufsichtsrat und die interne

Revision.

Eine Vielzahl von präventiven Maßnahmen, den damit verbundenen Kontrollhandlungen

und den organisatorischen Regelungen stellen sicher, dass die aufsichtsrechtlichen

und gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden. Zur Beobachtung sich

ergebender Änderungen wesentlicher rechtlicher Regelungen und Vorgaben stützen wir uns

insbesondere auf die Tätigkeit der Fachabteilungen des zuständigen Regionalverbandes und

des BVR. Rechtliche Entwicklungen (Gesetzesänderungen, Rechtsprechung etc.) werden

dort begleitet, überprüft und überwacht sowie u. a. durch Rundschreiben kommuniziert

und erläutert.

Richtlinien und Anweisungen wie z. B. die Richtlinie zur Verhinderung von Geldwäsche,

Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen bilden die Basis für weitere

interne Regelungen. Zur Beurteilung neuer Kundinnen und Kunden verwenden wir

Anweisungen und Regelungen, um die „Know­your­Customer“ sowie die „Customer Due

Dilligence“­Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GWG) zu erfüllen. Eine fortlaufende

Überwachung auf Transaktions­ und Kundenebene ist implementiert. 

Zur Bekämpfung von Insiderhandel und Marktmanipulation, Korruption oder

sonstigen strafbaren Handlungen sowie bei der Durchsetzung von Finanzembargos sind

entsprechende Kontroll­, Sicherungs­ und Meldeverfahren installiert.

Unsere Mitarbeitenden und Führungskräfte durchlaufen neben

themenspezifischen Schulungen verpflichtende Onlineschulungen zu den Themen

Datenschutz, Geldwäsche, Betrugsprävention sowie IT­Sicherheit, um fortlaufend für diese

Themen sensibilisiert zu werden.

Wir haben als regionaler Allfinanzanbieter ausschließlich Standardprodukte

im Leistungsportfolio, die zur Abdeckung der Kundenbedürfnisse angeboten werden.

Mögliche Handlungsfelder und (Monitoring­) Maßnahmen werden aus dem jährlichen Bericht

des MaRisk­Compliance­Beauftragten und der Risikoanalyse zur Geldwäsche­

und Betrugsprävention situativ abgeleitet. Eine anlassbezogene Aktualisierung kann im

Fall etwaiger bedeutender Veränderungen (z. B. Aufnahme neuer Geschäftsfelder,

Einführung neuer Produkte, Prozessänderungen) erfolgen.

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und / oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf die Bekämpfung von Korruption

und Bestechung haben, wurden im Jahr 2025 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse

und den Berichten an den Vorstand bzw. den teilweise erstellten Risikoanalysen der

einzelnen Beauftragten geprüft. Es wurden keine wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken aus

Governance­Themen identifiziert.

Es gehört zum Selbstverständnis der Vereinigte Volksbanken eG als

verantwortungsvoll geführtes Unternehmen, alle relevanten Gesetze und Regelungen zu

beachten, politisch neutral, verantwortungsvoll und ethisch korrekt zu handeln. Diese

Grundsätze stellen das grundlegende Managementkonzept dar und sind somit den weiteren

internen Richtlinien übergeordnet.

Die im Rahmen unseres Compliance­Systems gesetzten, qualitativen Ziele,

wie gesetzeskonformes Verhalten, einschließlich der o.g. Unterthemen sowie die

fristgerechte Umsetzung von gesetzlichen Änderungen, wurden im Berichtsjahr 2025

vollumfänglich erreicht und werden in den Folgejahren fortgeschrieben.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 20

Leistungsindikator GRI SRS­205­1: Auf Korruptionsrisiken
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstätten, die auf
Korruptionsrisiken geprüft wurden. 

b. Erhebliche Korruptionsrisiken, die im Rahmen der
Risikobewertung ermittelt wurden.

Alle Betriebsstätten werden laufend überprüft. Bisher wurden keine Risiken ermittelt.

Dies geschieht für alle relevanten Bereiche der Bank gegebenenfalls im Rahmen

der regelmäßigen Risiko­Komitee­Sitzung.

Leistungsindikator GRI SRS­205­3: Korruptionsvorfälle 
Die berichtende Organisation muss über folgende Informationen
berichten: 

a. Gesamtzahl und Art der bestätigten Korruptionsvorfälle. 

b. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Angestellte
aufgrund von Korruption entlassen oder abgemahnt wurden.

c. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Verträge mit
Geschäftspartnern aufgrund von Verstößen im Zusammenhang mit
Korruption gekündigt oder nicht verlängert wurden. 

d. Öffentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit
Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die Organisation oder
deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die Ergebnisse dieser
Verfahren.

Im Berichtsjahr 2025 sind keine Korruptionsfälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­419­1: Nichteinhaltung von Gesetzen
und Vorschriften
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre Sanktionen aufgrund
von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften im
sozialen und wirtschaftlichen Bereich, und zwar: 
i. Gesamtgeldwert erheblicher Bußgelder; 
ii. Gesamtanzahl nicht­monetärer Sanktionen; 
iii. Fälle, die im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren
vorgebracht wurden. 

b.Wenn die Organisation keinen Fall von Nichteinhaltung der
Gesetze und/oder Vorschriften ermittelt hat, reicht eine kurze
Erklärung über diese Tatsache aus. 

c. Der Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre
Sanktionen auferlegt wurden.

Alle Gesetze und Vorschriften wurden durch unsere Geschäftsleitung und

den Mitarbeitenden eingehalten. Es wurden keine Bußgelder oder Sanktionen gegen

uns verhängt.
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Kriterien 19–20 zu COMPLIANCE

19. Politische Einflussnahme

Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle
Einträge in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von
Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendungen an Regierungen sowie alle
Spenden an Parteien und Politiker sollen nach Ländern
differenziert offengelegt werden.

Die Vereinigte Volksbanken eG verhält sich politisch neutral und nimmt keinen direkten

Einfluss auf Gesetzgebungsverfahren oder politische Entscheidungsprozesse.

Die für Banken relevanten Gesetze sind u. a. Kreditwesengesetz

(KWG), Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), Geldwäschegesetz (GwG), Handelsgesetz (HGB)

sowie zahlreiche weitere Gesetze und Bestimmungen mit Bezug zum

Finanzdienstleistungssektor. Wir nehmen die zunehmenden Anforderungen an unser Haus

durch die zukünftigen Nachhaltigkeitsrichtlinien wahr. Hier sind insbesondere die Vorgaben

der EBA und des BaFin zu erwähnen, wie z.B. die MaRisk.

Im Rahmen des demokratischen Meinungsbildungsprozesses bringen wir uns über

unseren Spitzenverband, den Bundesverband der Deutschen Volksbanken und

Raiffeisenbanken (BVR), ein. Der BVR nimmt die Interessenvertretung der

Genossenschaftsbanken insbesondere bei geschäftspolitischen, kreditwirtschaftlichen und

aufsichtsrechtlichen Fragen gegenüber der Politik und zuständigen Regulierungs­ und

Aufsichtsbehörden auf nationaler und europäischer Ebene wahr. Ein eigenes Konzept mit

Zielsetzung, Steuerung und Berichtswesen zur Interessenvertretung im politischen Kontext

durch die Vereinigte Volksbanken eG ist daher nicht vorhanden. Wir sehen uns durch die

Arbeit des BVR ausreichend vertreten.

Wir sind zudem über unseren Regionalverband, dem Baden­

Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. (BWGV), auf Landesebene vertreten.

Dazu beteiligt sich der Verband mit Stellungnahmen und schriftlichen Eingaben an

Anhörungen und Konsultationen, führt Gespräche mit Ministern, Abgeordneten sowie

Wirtschaftsvertretern und fördert den Austausch seiner Mitglieder mit der Politik.

Risiken | Risiken, die im Zusammenhang mit der beschriebenen Form der politischen

Einflussnahme zu Schäden für das Unternehmen und zu Schäden für die Gesellschaft und

die Umwelt führen, sehen wir nicht. Der BVR hat sich zu einem gemeinsamen nachhaltigen

Leitbild der genossenschaftlichen Gruppe bekannt und treibt dieses bei allen

Verbundunternehmen voran. Die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen innerhalb der

Vereinigte Volksbanken eG wird dauerhaft durch die Organisationseinheiten Revision und

Beauftragtenwesen & Compliance (Zentrale Stelle) geprüft und gewährleistet (siehe

Kriterium 20).

Aufgrund unserer politischen Neutralität tätigen wir keine Geld­ und Sachzuwendungen an

Politiker, Parteien oder Regierungen; die Vereinigte Volksbanken eG ist nicht Mitglied in einer

politisch aktiven Organisation.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 19

Leistungsindikator GRI SRS­415­1: Parteispenden
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a.Monetären Gesamtwert der Parteispenden in Form von
finanziellen Beiträgen und Sachzuwendungen, die direkt oder
indirekt von der Organisation geleistet wurden, nach Land und
Empfänger/Begünstigtem. 

b. Gegebenenfalls wie der monetäre Wert von Sachzuwendungen
geschätzt wurde.

a. Parteispenden: Spenden an politische Parteien tätigen wir grundsätzlich nicht. Daher:

entfällt

b. Monetärer Wert von Sachzuwendungen: entfällt.

20. Gesetzes­ und richtlinienkonformes Verhalten

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Standards,
Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem
Verhalten und insbesondere von Korruption existieren, wie sie
geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo
Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere
Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und
sanktioniert werden.

Das Hinweisgebersystem (Whistle Blowing) gemäß § 25a Abs. 1 Satz 6 Nr. 3 KWG eröffnet

den Mitarbeitenden die Möglichkeit / das Recht, bestimmte, ihnen bekannt gewordene

Verstöße in unserem Unternehmen außerhalb üblicher Melde­ / Berichtswege vertraulich

(unter Wahrung der Identität also anonym) abzugeben und einer professionellen Klärung

zuzuführen. Eine Organisationsrichtlinie unter der Berücksichtigung des am 02.07.2023 in

Kraft getretenen Hinweisgeberschutzgesetzes ist veröffentlicht. Das System basiert auf

einem schriftlichen, persönlichen und vertraulichen Meldeweg an die interne Meldestelle,

Fallbearbeitende („Case­Manager“) sind ernannt.

Mit den implementierten Compliance­Funktionen stellt die Vereinigte Volksbanken eG

die Umsetzung des gesetzlichen Standards sicher. Ziel ist es, durch regelkonformes

Verhalten die Integrität und Fachkompetenz der Mitarbeitenden zu gewährleisten und den

Risiken, die sich aus der Nichteinhaltung rechtlicher Regelungen und Vorgaben ergeben

können, entgegenzuwirken sowie die Identifizierung bzw. Bestandsaufnahme der

wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben, deren Nichteinhaltung zu einer

Gefährdung des Vermögens der Bank führen kann. Die Funktionen der

"Geldwäschebeauftragten und Zentrale Stelle", der "MaRisk­Compliance" und der "WpHG­

Compliance" sind unmittelbar dem Vorstand der Vereinigte Volksbanken eG unterstellt.

Darüber hinaus gibt es im Team Beauftragtenwesen / Compliance noch einen

"Informationssicherheitsbeauftragten", einen "TAX­Compliance­Beauftragten",

einen „Zentralen Auslagerungsbeauftragten“ und einen „Notfallbeauftragten“. Die Funktion

des "Datenschutzbeauftragten" wurde ausgelagert und in seiner Funktion unmittelbar

dem Vorstand unterstellt (die Verbindungsperson ist im Team Beauftragtenwesen /

Compliance angesiedelt).

Der Vorstand wird regelmäßig und weisungsabhängig über die Einhaltung der

Compliance­ Vorschriften informiert. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die

Compliance­Vorschriften erfolgt ad hoc eine anlassbezogene Berichterstattung. In der

Regelberichterstattung sind vor allem die Jahresberichte zur Geldwäsche­ und

Betrugsprävention, zur Wertpapier­ und MaRisk­Compliance von zentraler Bedeutung.

Weitere regelmäßige Berichterstattungen an den Vorstand erfolgen von den Stellen

Informationssicherheitsbeauftragter, Zentraler Auslagerungsbeauftragter und

Notfallbeauftragter. Die Berichte erhalten zusätzlich der Aufsichtsrat und die interne

Revision.

Eine Vielzahl von präventiven Maßnahmen, den damit verbundenen Kontrollhandlungen

und den organisatorischen Regelungen stellen sicher, dass die aufsichtsrechtlichen

und gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden. Zur Beobachtung sich

ergebender Änderungen wesentlicher rechtlicher Regelungen und Vorgaben stützen wir uns

insbesondere auf die Tätigkeit der Fachabteilungen des zuständigen Regionalverbandes und

des BVR. Rechtliche Entwicklungen (Gesetzesänderungen, Rechtsprechung etc.) werden

dort begleitet, überprüft und überwacht sowie u. a. durch Rundschreiben kommuniziert

und erläutert.

Richtlinien und Anweisungen wie z. B. die Richtlinie zur Verhinderung von Geldwäsche,

Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen bilden die Basis für weitere

interne Regelungen. Zur Beurteilung neuer Kundinnen und Kunden verwenden wir

Anweisungen und Regelungen, um die „Know­your­Customer“ sowie die „Customer Due

Dilligence“­Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GWG) zu erfüllen. Eine fortlaufende

Überwachung auf Transaktions­ und Kundenebene ist implementiert. 

Zur Bekämpfung von Insiderhandel und Marktmanipulation, Korruption oder

sonstigen strafbaren Handlungen sowie bei der Durchsetzung von Finanzembargos sind

entsprechende Kontroll­, Sicherungs­ und Meldeverfahren installiert.

Unsere Mitarbeitenden und Führungskräfte durchlaufen neben

themenspezifischen Schulungen verpflichtende Onlineschulungen zu den Themen

Datenschutz, Geldwäsche, Betrugsprävention sowie IT­Sicherheit, um fortlaufend für diese

Themen sensibilisiert zu werden.

Wir haben als regionaler Allfinanzanbieter ausschließlich Standardprodukte

im Leistungsportfolio, die zur Abdeckung der Kundenbedürfnisse angeboten werden.

Mögliche Handlungsfelder und (Monitoring­) Maßnahmen werden aus dem jährlichen Bericht

des MaRisk­Compliance­Beauftragten und der Risikoanalyse zur Geldwäsche­

und Betrugsprävention situativ abgeleitet. Eine anlassbezogene Aktualisierung kann im

Fall etwaiger bedeutender Veränderungen (z. B. Aufnahme neuer Geschäftsfelder,

Einführung neuer Produkte, Prozessänderungen) erfolgen.

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und / oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf die Bekämpfung von Korruption

und Bestechung haben, wurden im Jahr 2025 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse

und den Berichten an den Vorstand bzw. den teilweise erstellten Risikoanalysen der

einzelnen Beauftragten geprüft. Es wurden keine wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken aus

Governance­Themen identifiziert.

Es gehört zum Selbstverständnis der Vereinigte Volksbanken eG als

verantwortungsvoll geführtes Unternehmen, alle relevanten Gesetze und Regelungen zu

beachten, politisch neutral, verantwortungsvoll und ethisch korrekt zu handeln. Diese

Grundsätze stellen das grundlegende Managementkonzept dar und sind somit den weiteren

internen Richtlinien übergeordnet.

Die im Rahmen unseres Compliance­Systems gesetzten, qualitativen Ziele,

wie gesetzeskonformes Verhalten, einschließlich der o.g. Unterthemen sowie die

fristgerechte Umsetzung von gesetzlichen Änderungen, wurden im Berichtsjahr 2025

vollumfänglich erreicht und werden in den Folgejahren fortgeschrieben.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 20

Leistungsindikator GRI SRS­205­1: Auf Korruptionsrisiken
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstätten, die auf
Korruptionsrisiken geprüft wurden. 

b. Erhebliche Korruptionsrisiken, die im Rahmen der
Risikobewertung ermittelt wurden.

Alle Betriebsstätten werden laufend überprüft. Bisher wurden keine Risiken ermittelt.

Dies geschieht für alle relevanten Bereiche der Bank gegebenenfalls im Rahmen

der regelmäßigen Risiko­Komitee­Sitzung.

Leistungsindikator GRI SRS­205­3: Korruptionsvorfälle 
Die berichtende Organisation muss über folgende Informationen
berichten: 

a. Gesamtzahl und Art der bestätigten Korruptionsvorfälle. 

b. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Angestellte
aufgrund von Korruption entlassen oder abgemahnt wurden.

c. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Verträge mit
Geschäftspartnern aufgrund von Verstößen im Zusammenhang mit
Korruption gekündigt oder nicht verlängert wurden. 

d. Öffentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit
Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die Organisation oder
deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die Ergebnisse dieser
Verfahren.

Im Berichtsjahr 2025 sind keine Korruptionsfälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­419­1: Nichteinhaltung von Gesetzen
und Vorschriften
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre Sanktionen aufgrund
von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften im
sozialen und wirtschaftlichen Bereich, und zwar: 
i. Gesamtgeldwert erheblicher Bußgelder; 
ii. Gesamtanzahl nicht­monetärer Sanktionen; 
iii. Fälle, die im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren
vorgebracht wurden. 

b.Wenn die Organisation keinen Fall von Nichteinhaltung der
Gesetze und/oder Vorschriften ermittelt hat, reicht eine kurze
Erklärung über diese Tatsache aus. 

c. Der Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre
Sanktionen auferlegt wurden.

Alle Gesetze und Vorschriften wurden durch unsere Geschäftsleitung und

den Mitarbeitenden eingehalten. Es wurden keine Bußgelder oder Sanktionen gegen

uns verhängt.
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Kriterien 19–20 zu COMPLIANCE

19. Politische Einflussnahme

Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle
Einträge in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von
Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendungen an Regierungen sowie alle
Spenden an Parteien und Politiker sollen nach Ländern
differenziert offengelegt werden.

Die Vereinigte Volksbanken eG verhält sich politisch neutral und nimmt keinen direkten

Einfluss auf Gesetzgebungsverfahren oder politische Entscheidungsprozesse.

Die für Banken relevanten Gesetze sind u. a. Kreditwesengesetz

(KWG), Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), Geldwäschegesetz (GwG), Handelsgesetz (HGB)

sowie zahlreiche weitere Gesetze und Bestimmungen mit Bezug zum

Finanzdienstleistungssektor. Wir nehmen die zunehmenden Anforderungen an unser Haus

durch die zukünftigen Nachhaltigkeitsrichtlinien wahr. Hier sind insbesondere die Vorgaben

der EBA und des BaFin zu erwähnen, wie z.B. die MaRisk.

Im Rahmen des demokratischen Meinungsbildungsprozesses bringen wir uns über

unseren Spitzenverband, den Bundesverband der Deutschen Volksbanken und

Raiffeisenbanken (BVR), ein. Der BVR nimmt die Interessenvertretung der

Genossenschaftsbanken insbesondere bei geschäftspolitischen, kreditwirtschaftlichen und

aufsichtsrechtlichen Fragen gegenüber der Politik und zuständigen Regulierungs­ und

Aufsichtsbehörden auf nationaler und europäischer Ebene wahr. Ein eigenes Konzept mit

Zielsetzung, Steuerung und Berichtswesen zur Interessenvertretung im politischen Kontext

durch die Vereinigte Volksbanken eG ist daher nicht vorhanden. Wir sehen uns durch die

Arbeit des BVR ausreichend vertreten.

Wir sind zudem über unseren Regionalverband, dem Baden­

Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. (BWGV), auf Landesebene vertreten.

Dazu beteiligt sich der Verband mit Stellungnahmen und schriftlichen Eingaben an

Anhörungen und Konsultationen, führt Gespräche mit Ministern, Abgeordneten sowie

Wirtschaftsvertretern und fördert den Austausch seiner Mitglieder mit der Politik.

Risiken | Risiken, die im Zusammenhang mit der beschriebenen Form der politischen

Einflussnahme zu Schäden für das Unternehmen und zu Schäden für die Gesellschaft und

die Umwelt führen, sehen wir nicht. Der BVR hat sich zu einem gemeinsamen nachhaltigen

Leitbild der genossenschaftlichen Gruppe bekannt und treibt dieses bei allen

Verbundunternehmen voran. Die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen innerhalb der

Vereinigte Volksbanken eG wird dauerhaft durch die Organisationseinheiten Revision und

Beauftragtenwesen & Compliance (Zentrale Stelle) geprüft und gewährleistet (siehe

Kriterium 20).

Aufgrund unserer politischen Neutralität tätigen wir keine Geld­ und Sachzuwendungen an

Politiker, Parteien oder Regierungen; die Vereinigte Volksbanken eG ist nicht Mitglied in einer

politisch aktiven Organisation.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 19

Leistungsindikator GRI SRS­415­1: Parteispenden
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a.Monetären Gesamtwert der Parteispenden in Form von
finanziellen Beiträgen und Sachzuwendungen, die direkt oder
indirekt von der Organisation geleistet wurden, nach Land und
Empfänger/Begünstigtem. 

b. Gegebenenfalls wie der monetäre Wert von Sachzuwendungen
geschätzt wurde.

a. Parteispenden: Spenden an politische Parteien tätigen wir grundsätzlich nicht. Daher:

entfällt

b. Monetärer Wert von Sachzuwendungen: entfällt.

20. Gesetzes­ und richtlinienkonformes Verhalten

Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Standards,
Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem
Verhalten und insbesondere von Korruption existieren, wie sie
geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo
Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere
Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und
sanktioniert werden.

Das Hinweisgebersystem (Whistle Blowing) gemäß § 25a Abs. 1 Satz 6 Nr. 3 KWG eröffnet

den Mitarbeitenden die Möglichkeit / das Recht, bestimmte, ihnen bekannt gewordene

Verstöße in unserem Unternehmen außerhalb üblicher Melde­ / Berichtswege vertraulich

(unter Wahrung der Identität also anonym) abzugeben und einer professionellen Klärung

zuzuführen. Eine Organisationsrichtlinie unter der Berücksichtigung des am 02.07.2023 in

Kraft getretenen Hinweisgeberschutzgesetzes ist veröffentlicht. Das System basiert auf

einem schriftlichen, persönlichen und vertraulichen Meldeweg an die interne Meldestelle,

Fallbearbeitende („Case­Manager“) sind ernannt.

Mit den implementierten Compliance­Funktionen stellt die Vereinigte Volksbanken eG

die Umsetzung des gesetzlichen Standards sicher. Ziel ist es, durch regelkonformes

Verhalten die Integrität und Fachkompetenz der Mitarbeitenden zu gewährleisten und den

Risiken, die sich aus der Nichteinhaltung rechtlicher Regelungen und Vorgaben ergeben

können, entgegenzuwirken sowie die Identifizierung bzw. Bestandsaufnahme der

wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben, deren Nichteinhaltung zu einer

Gefährdung des Vermögens der Bank führen kann. Die Funktionen der

"Geldwäschebeauftragten und Zentrale Stelle", der "MaRisk­Compliance" und der "WpHG­

Compliance" sind unmittelbar dem Vorstand der Vereinigte Volksbanken eG unterstellt.

Darüber hinaus gibt es im Team Beauftragtenwesen / Compliance noch einen

"Informationssicherheitsbeauftragten", einen "TAX­Compliance­Beauftragten",

einen „Zentralen Auslagerungsbeauftragten“ und einen „Notfallbeauftragten“. Die Funktion

des "Datenschutzbeauftragten" wurde ausgelagert und in seiner Funktion unmittelbar

dem Vorstand unterstellt (die Verbindungsperson ist im Team Beauftragtenwesen /

Compliance angesiedelt).

Der Vorstand wird regelmäßig und weisungsabhängig über die Einhaltung der

Compliance­ Vorschriften informiert. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die

Compliance­Vorschriften erfolgt ad hoc eine anlassbezogene Berichterstattung. In der

Regelberichterstattung sind vor allem die Jahresberichte zur Geldwäsche­ und

Betrugsprävention, zur Wertpapier­ und MaRisk­Compliance von zentraler Bedeutung.

Weitere regelmäßige Berichterstattungen an den Vorstand erfolgen von den Stellen

Informationssicherheitsbeauftragter, Zentraler Auslagerungsbeauftragter und

Notfallbeauftragter. Die Berichte erhalten zusätzlich der Aufsichtsrat und die interne

Revision.

Eine Vielzahl von präventiven Maßnahmen, den damit verbundenen Kontrollhandlungen

und den organisatorischen Regelungen stellen sicher, dass die aufsichtsrechtlichen

und gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden. Zur Beobachtung sich

ergebender Änderungen wesentlicher rechtlicher Regelungen und Vorgaben stützen wir uns

insbesondere auf die Tätigkeit der Fachabteilungen des zuständigen Regionalverbandes und

des BVR. Rechtliche Entwicklungen (Gesetzesänderungen, Rechtsprechung etc.) werden

dort begleitet, überprüft und überwacht sowie u. a. durch Rundschreiben kommuniziert

und erläutert.

Richtlinien und Anweisungen wie z. B. die Richtlinie zur Verhinderung von Geldwäsche,

Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen bilden die Basis für weitere

interne Regelungen. Zur Beurteilung neuer Kundinnen und Kunden verwenden wir

Anweisungen und Regelungen, um die „Know­your­Customer“ sowie die „Customer Due

Dilligence“­Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GWG) zu erfüllen. Eine fortlaufende

Überwachung auf Transaktions­ und Kundenebene ist implementiert. 

Zur Bekämpfung von Insiderhandel und Marktmanipulation, Korruption oder

sonstigen strafbaren Handlungen sowie bei der Durchsetzung von Finanzembargos sind

entsprechende Kontroll­, Sicherungs­ und Meldeverfahren installiert.

Unsere Mitarbeitenden und Führungskräfte durchlaufen neben

themenspezifischen Schulungen verpflichtende Onlineschulungen zu den Themen

Datenschutz, Geldwäsche, Betrugsprävention sowie IT­Sicherheit, um fortlaufend für diese

Themen sensibilisiert zu werden.

Wir haben als regionaler Allfinanzanbieter ausschließlich Standardprodukte

im Leistungsportfolio, die zur Abdeckung der Kundenbedürfnisse angeboten werden.

Mögliche Handlungsfelder und (Monitoring­) Maßnahmen werden aus dem jährlichen Bericht

des MaRisk­Compliance­Beauftragten und der Risikoanalyse zur Geldwäsche­

und Betrugsprävention situativ abgeleitet. Eine anlassbezogene Aktualisierung kann im

Fall etwaiger bedeutender Veränderungen (z. B. Aufnahme neuer Geschäftsfelder,

Einführung neuer Produkte, Prozessänderungen) erfolgen.

Risiken | Wesentliche Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit, den

Geschäftsbeziehungen und aus den Produkten und / oder Dienstleistungen der Bank

ergeben und wahrscheinlich negative Auswirkungen auf die Bekämpfung von Korruption

und Bestechung haben, wurden im Jahr 2025 basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse

und den Berichten an den Vorstand bzw. den teilweise erstellten Risikoanalysen der

einzelnen Beauftragten geprüft. Es wurden keine wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken aus

Governance­Themen identifiziert.

Es gehört zum Selbstverständnis der Vereinigte Volksbanken eG als

verantwortungsvoll geführtes Unternehmen, alle relevanten Gesetze und Regelungen zu

beachten, politisch neutral, verantwortungsvoll und ethisch korrekt zu handeln. Diese

Grundsätze stellen das grundlegende Managementkonzept dar und sind somit den weiteren

internen Richtlinien übergeordnet.

Die im Rahmen unseres Compliance­Systems gesetzten, qualitativen Ziele,

wie gesetzeskonformes Verhalten, einschließlich der o.g. Unterthemen sowie die

fristgerechte Umsetzung von gesetzlichen Änderungen, wurden im Berichtsjahr 2025

vollumfänglich erreicht und werden in den Folgejahren fortgeschrieben.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 20

Leistungsindikator GRI SRS­205­1: Auf Korruptionsrisiken
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen: 

a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstätten, die auf
Korruptionsrisiken geprüft wurden. 

b. Erhebliche Korruptionsrisiken, die im Rahmen der
Risikobewertung ermittelt wurden.

Alle Betriebsstätten werden laufend überprüft. Bisher wurden keine Risiken ermittelt.

Dies geschieht für alle relevanten Bereiche der Bank gegebenenfalls im Rahmen

der regelmäßigen Risiko­Komitee­Sitzung.

Leistungsindikator GRI SRS­205­3: Korruptionsvorfälle 
Die berichtende Organisation muss über folgende Informationen
berichten: 

a. Gesamtzahl und Art der bestätigten Korruptionsvorfälle. 

b. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Angestellte
aufgrund von Korruption entlassen oder abgemahnt wurden.

c. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Verträge mit
Geschäftspartnern aufgrund von Verstößen im Zusammenhang mit
Korruption gekündigt oder nicht verlängert wurden. 

d. Öffentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit
Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die Organisation oder
deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die Ergebnisse dieser
Verfahren.

Im Berichtsjahr 2025 sind keine Korruptionsfälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS­419­1: Nichteinhaltung von Gesetzen
und Vorschriften
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

a. Erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre Sanktionen aufgrund
von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften im
sozialen und wirtschaftlichen Bereich, und zwar: 
i. Gesamtgeldwert erheblicher Bußgelder; 
ii. Gesamtanzahl nicht­monetärer Sanktionen; 
iii. Fälle, die im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren
vorgebracht wurden. 

b.Wenn die Organisation keinen Fall von Nichteinhaltung der
Gesetze und/oder Vorschriften ermittelt hat, reicht eine kurze
Erklärung über diese Tatsache aus. 

c. Der Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und nicht­monetäre
Sanktionen auferlegt wurden.

Alle Gesetze und Vorschriften wurden durch unsere Geschäftsleitung und

den Mitarbeitenden eingehalten. Es wurden keine Bußgelder oder Sanktionen gegen

uns verhängt.
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Kreditgeschäft wird 

der Umsatz-KPI 
verwendet

% Erfassung (an den 
Gesamtaktiva) % der 
für den KPI erfassten 
Vermögenswerte im 

Verhältnis zu den 
Gesamtaktiva der 

Banken (Umsatz-KPI)

a1 a2 b c d1

Haupt KPI
Bestand Grüne Aktiva-

Quote (GAR)
1

71.297.800,30 € 81.310.813,73 € 1,32% 1,51% 1,22%
GAR (Zuflüsse) 2 10.137.786,44 € 21.767.059,83 € 3,78% 4,27% 2,18%

Handelsbuch Für 
Kreditinstitute, die die 

Bedingungen von 
Artikel 94 Absatz 1 
oder Artikel 325a 

Absatz 1 der 
Kapitaladäquanzverord

nung nicht erfüllen

3

0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%
Finanzgarantien 4 2.557.700,00 € 4.070.900,00 € 6,08% 9,68%

Verwaltete 
Vermögenswerte 

(Assets under 
Management)

5

0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%
Gebühren und 

Provisionserträge aus 
anderen 

Dienstleistungen als 
Kreditvergabe und 

AuM

6

0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%

GAR_00 : Überblick über die von Kreditinstituten nach Artikel 8 der Taxonomieverordnung offenzulegenden KPI - 

Zusätzliche KPI
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% Erfassung (an den 
Gesamtaktiva) % der 
für den KPI erfassten 
Vermögenswerte im 

Verhältnis zu den 
Gesamtaktiva der 

Banken (CapEx-KPI)

% der 
Vermögenswerte, die 
nicht in den Zähler der 

GAR einbezogen 
werden (Artikel 7 

Absätze 2 und 3 sowie 
Anhang V Abschnitt 

1.1.2)

% der 
Vermögenswerte, die 
nicht in den Nenner 
der GAR einbezogen 

werden (Artikel 7 
Absatz 1 und Anhang V 

Abschnitt 1.2.4)

d2 e f

1,39% 26,50% 7,92%
4,68% 15,97% 20,39%
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GAR_01_CAP

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

a b c d e f g h i j
1 3.832.991.158,67 € 2.866.631.188,09 € 77.758.316,42 € 59.217.943,78 € 4.025.875,75 € 4.491.079,65 € 59.586.925,82 € 3.073.776,02 € 3.069.928,02 € 3.848,00 €
2 551.762.711,83 € 94.881.484,26 € 6.352.737,84 € 0,00 € 0,00 € 2.334,57 € 8.893.894,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 333.834.751,91 € 73.968.498,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.722.792,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5 331.712.468,92 € 73.968.498,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.722.792,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6 2.122.282,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 217.927.959,92 € 20.912.985,79 € 6.352.737,84 € 0,00 € 0,00 € 2.334,57 € 171.101,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 171.101.790,00 € 2.053.221,48 € 684.407,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 171.101,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Darlehen und Kredite 9
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Schuldverschreibungen
, einschließlich 

solcher, bei denen die 
Verwendung der 

Erlöse bekannt ist

10

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Eigenkapitalinstrumen

te
11

171.101.790,00 € 2.053.221,48 € 684.407,16 € 0,00 € 0,00 € 171.101,79 € 0,00 € 0,00 €
12 45.108.184,47 € 18.859.764,31 € 5.663.098,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Darlehen und Kredite 13
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Schuldverschreibungen
, einschließlich 

solcher, bei denen die 
Verwendung der 

Erlöse bekannt ist

14

45.108.184,47 € 18.859.764,31 € 5.663.098,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Eigenkapitalinstrumen

te
15

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 1.717.985,45 € 0,00 € 5.232,67 € 0,00 € 0,00 € 2.334,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Darlehen und Kredite 17
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Schuldverschreibungen
, einschließlich 

solcher, bei denen die 
Verwendung der 

Erlöse bekannt ist

18

402.512,77 € 0,00 € 5.232,67 € 0,00 € 0,00 € 2.334,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Eigenkapitalinstrumen

te
19

1.315.472,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20 59.665.969,56 € 22.295.478,22 € 12.187.634,79 € 0,00 € 1.054.256,51 € 4.048.933,16 € 6.130.571,86 € 3.848,00 € 0,00 € 3.848,00 €
21 1.001.159,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
22 58.664.809,83 € 22.295.478,22 € 12.187.634,79 € 0,00 € 1.054.256,51 € 4.048.933,16 € 6.130.571,86 € 3.848,00 € 0,00 € 3.848,00 €
23 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
24 3.221.562.477,28 € 2.749.454.225,61 € 59.217.943,78 € 59.217.943,78 € 2.971.619,24 € 439.811,92 € 44.562.459,22 € 3.069.928,02 € 3.069.928,02 € 0,00 €
25 2.738.434.823,51 € 2.695.886.191,59 € 55.796.512,62 € 55.796.512,62 € 0,00 € 0,00 € 42.548.631,92 € 2.496.902,03 € 2.496.902,03 € 0,00 €
26 55.006.831,49 € 52.993.004,19 € 3.411.431,16 € 3.411.431,16 € 2.971.619,24 € 439.811,92 € 2.013.827,30 € 573.025,99 € 573.025,99 € 0,00 €
27 623.372,11 € 575.029,83 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
28 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
29 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
30 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
31 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
32 1.548.595.124,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
33 1.277.379.800,32 €
34 1.213.927.957,29 €
35 976.788.509,61 €
36 598.570.982,67 €
37 2.769.590,86 €
38 101.858.072,73 €
39 135.281.374,95 €
40 63.451.843,03 €
41 9.658,13 €
42 63.442.184,90 €
43 0,00 €
44 1.984.532,03 €
45 95.311.502,01 €
46 38.796.829,40 €
47 135.122.460,64 €
48 5.381.586.283,07 € 2.866.631.188,09 € 77.758.316,42 € 59.217.943,78 € 4.025.875,75 € 4.491.079,65 € 59.586.925,82 € 3.073.776,02 € 3.069.928,02 € 3.848,00 €
49 462.614.657,95 €
50 124.446.058,41 €
51 338.168.599,54 €
52 0,00 €
53 5.844.200.941,02 € 2.866.631.188,09 € 77.758.316,42 € 59.217.943,78 € 4.025.875,75 € 4.491.079,65 € 59.586.925,82 € 3.073.776,02 € 3.069.928,02 € 3.848,00 €
54 42.058.986,03 € 3.647.000,00 € 3.857.400,00 € 0,00 € 0,00 € 2.137.800,00 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 2.100,00 €
55 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
56 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
57 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtaktiva
Finanzgarantien

Verwaltete 
Vermögenswerte 

(Assets under 
management)

Davon Schuldverschreibungen
Davon Eigenkapitalinstrumente

Eigenkapitalinstrumente
Derivate

Kurzfristige Interbankenkredite
Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Vermögenswerte

Sonstige Vermögenswertkategorien (z. B. Unternehmenswert, Waren usw.)
GAR-Vermögenswerte insgesamt

Nicht für die GAR-
Berechnung erfasste 

Vermögenswerte

Zentralstaaten und supranationale Emittenten
Risikopositionen gegenüber Zentralbanken

Handelsbuch

davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
davon Gebäudesanierungskredite

davon Kfz-Kredite

Finanzierungen lokaler 
Gebietskörperschaften

Wohnraumfinanzierung
Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und Gewerbeimmobilien

Vermögenswerte, die 
nicht in den Zähler für 
die GAR-Berechnung 
einbezogen werden 

(im Nenner enthalten)

Finanz- und Nicht-
Finanzunternehmenn

KMU und NFK (die 
keine KMU sind), die 

nicht der 
Offenlegungspflicht 

der Richtlinie über die 
Angabe 

nichtfinanzieller 

Darlehen und Kredite davon durch Gewerbeimmobilien besicherte 
davon Gebäudesanierungskredite

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
Eigenkapitalinstrumente

Gegenparteien aus 
Nicht-EU-Ländern, die 

der 
Offenlegungspflicht 

der Richtlinie über die 

Darlehen und Kredite
Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 

GAR_01_CAP : Vermögenswerte für die Berechnung der GAR - CapEx basiert

GAR – im Zähler und 
im Nenner erfasste 
Vermögenswerte

Nicht zu 
Handelszwecken 

gehaltene Darlehen 
und Kredite, 

Schuldverschreibungen 
und 

Eigenkapitalinstrumen
te, die für die GAR-

Berechnung 
anrechenbar sind

Finanzunternehmen

Kreditinstitute
Darlehen und Kredite

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, 
Eigenkapitalinstrumente

Sonstige finanzielle 
Kapitalgesellschaften

davon 
Wertpapierfirmen

davon 
Verwaltungsgesellscha

ften

davon 
Versicherungsunterne

hmen

Nicht-
Finanzunternehmen

Darlehen und Kredite
Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 

Eigenkapitalinstrumente

Private Haushalte

Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Gesamtbruttobuchwer
t

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

k l m n o p q r s t u v w x z aa ab
120.419,04 € 105.067,34 € 0,00 € 4.041,05 € 1.306.373,97 € 123.108,76 € 0,00 € 0,00 € 4.759.928,89 € 250.545,19 € 0,00 € 0,00 € 2.378,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.921.395.225,64 €

15.351,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 542.983,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.514.993,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.378,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.644.310,20 €
15.351,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 101.700,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42.126,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.378,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 77.133.617,25 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15.351,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 101.700,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42.126,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.378,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 77.133.617,25 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 441.282,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.472.866,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.510.692,95 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.711.017,90 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.711.017,90 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 441.282,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.472.866,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.773.914,23 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 441.282,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.472.866,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.773.914,23 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.760,82 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.760,82 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
105.067,34 € 105.067,34 € 0,00 € 4.041,05 € 763.390,06 € 123.108,76 € 0,00 € 0,00 € 3.244.935,47 € 250.545,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.734.230,61 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
105.067,34 € 105.067,34 € 0,00 € 4.041,05 € 763.390,06 € 123.108,76 € 0,00 € 0,00 € 3.244.935,47 € 250.545,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.734.230,61 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.794.016.684,83 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.738.434.823,51 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55.006.831,49 €

575.029,83 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

120.419,04 € 105.067,34 € 0,00 € 4.041,05 € 1.306.373,97 € 123.108,76 € 0,00 € 0,00 € 4.759.928,89 € 250.545,19 € 0,00 € 0,00 € 2.378,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.921.395.225,64 €

120.419,04 € 105.067,34 € 0,00 € 4.041,05 € 1.306.373,97 € 123.108,76 € 0,00 € 0,00 € 4.759.928,89 € 250.545,19 € 0,00 € 0,00 € 2.378,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.921.395.225,64 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 237.000,00 € 210.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.884.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Offenlegungsstichtag T
Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE) Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)

Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as
81.310.813,73 € 62.287.871,80 € 4.025.875,75 € 4.498.968,71 € 3.536.679.560,64 € 2.573.686.957,88 € 58.506.525,23 € 52.540.650,77 € 2.192.090,35 € 2.364.449,01 € 17.436.080,91 € 1.037.228,67 € 1.023.206,66 € 3.574,84 € 712.694,07 € 0,00 € 0,00 €

6.352.737,84 € 0,00 € 0,00 € 2.334,57 € 524.978.130,03 € 70.834.434,60 € 4.441.580,79 € 0,00 € 195.319,80 € 325.740,63 € 297.249,56 € 8.724,45 € 0,00 € 743,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 321.112.858,86 € 55.826.410,12 € 3.781.403,81 € 0,00 € 195.319,80 € 229.893,86 € 199.590,14 € 5.589,36 € 0,00 € 742,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 319.941.315,94 € 55.826.410,12 € 3.781.403,81 € 0,00 € 195.319,80 € 229.893,86 € 199.590,14 € 5.589,36 € 0,00 € 742,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.171.542,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.352.737,84 € 0,00 € 0,00 € 2.334,57 € 203.865.271,17 € 15.008.024,48 € 660.176,98 € 0,00 € 0,00 € 95.846,77 € 97.659,43 € 3.135,09 € 0,00 € 1,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
684.407,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 149.098.360,00 € 1.746.523,28 € 654.541,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 97.659,43 € 3.131,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

684.407,16 € 0,00 € 0,00 € 149.098.360,00 € 1.746.523,28 € 654.541,80 € 0,00 € 0,00 € 97.659,43 € 3.131,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5.663.098,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53.484.960,55 € 13.261.501,20 € 5.635,18 € 0,00 € 0,00 € 95.846,77 € 0,00 € 4,03 € 0,00 € 1,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5.663.098,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53.484.960,55 € 13.261.501,20 € 5.635,18 € 0,00 € 0,00 € 95.846,77 € 0,00 € 4,03 € 0,00 € 1,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5.232,67 € 0,00 € 0,00 € 2.334,57 € 1.281.950,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5.232,67 € 0,00 € 0,00 € 2.334,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.281.950,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
12.670.204,08 € 0,00 € 1.054.256,51 € 4.056.822,21 € 52.613.113,80 € 3.208.382,58 € 1.524.293,67 € 0,00 € 884,84 € 1.547.384,29 € 65.832,09 € 5.297,56 € 0,00 € 2.831,49 € 712.694,07 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
12.670.204,08 € 0,00 € 1.054.256,51 € 4.056.822,21 € 52.613.113,80 € 3.208.382,58 € 1.524.293,67 € 0,00 € 884,84 € 1.547.384,29 € 65.832,09 € 5.297,56 € 0,00 € 2.831,49 € 712.694,07 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
62.287.871,80 € 62.287.871,80 € 2.971.619,24 € 439.811,92 € 2.944.747.027,65 € 2.499.644.140,70 € 52.540.650,77 € 52.540.650,77 € 1.995.885,71 € 491.324,09 € 17.072.999,26 € 1.023.206,66 € 1.023.206,66 € 0,00 €
58.293.414,65 € 58.293.414,65 € 0,00 € 0,00 € 2.483.654.612,01 € 2.467.319.483,01 € 50.053.440,97 € 50.053.440,97 € 0,00 € 0,00 € 16.335.129,00 € 483.824,99 € 483.824,99 € 0,00 €

3.984.457,15 € 3.984.457,15 € 2.971.619,24 € 439.811,92 € 32.504.021,96 € 31.766.151,70 € 2.487.209,80 € 2.487.209,80 € 1.995.885,71 € 491.324,09 € 737.870,26 € 539.381,67 € 539.381,67 € 0,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 558.506,00 € 558.506,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.341.289,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.341.289,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.474.243.236,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.253.287.424,15 €
1.193.661.644,80 €

972.258.341,70 €
592.398.713,45 €

1.461.982,89 €
73.527.917,58 €

147.875.385,52 €
59.625.779,35 €

8.609,76 €
59.617.169,59 €

0,00 €
5.717.714,02 €

72.856.437,76 €
37.512.625,69 €

104.869.034,90 €
81.310.813,73 € 62.287.871,80 € 4.025.875,75 € 4.498.968,71 € 5.010.922.797,16 € 2.573.686.957,88 € 58.506.525,23 € 52.540.650,77 € 2.192.090,35 € 2.364.449,01 € 17.436.080,91 € 1.037.228,67 € 1.023.206,66 € 3.574,84 € 712.694,07 € 0,00 € 0,00 €

367.691.838,45 €
109.342.084,75 €
258.349.753,70 €

0,00 €
81.310.813,73 € 62.287.871,80 € 4.025.875,75 € 4.498.968,71 € 5.378.614.635,61 € 2.573.686.957,88 € 58.506.525,23 € 52.540.650,77 € 2.192.090,35 € 2.364.449,01 € 17.436.080,91 € 1.037.228,67 € 1.023.206,66 € 3.574,84 € 712.694,07 € 0,00 € 0,00 €

4.070.900,00 € 0,00 € 0,00 € 2.139.900,00 € 53.482.527,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 224.145.831,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)

Gesamtbruttobuchwer
t

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR)
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Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj
2.466,07 € 311.007,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 470.167,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.623.153.837,74 € 59.543.753,89 € 53.563.857,43 € 2.192.090,35 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 263.018,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83.195.312,29 € 4.450.305,24 € 0,00 € 195.319,80 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 62.065.785,14 € 3.786.993,17 € 0,00 € 195.319,80 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 62.065.785,14 € 3.786.993,17 € 0,00 € 195.319,80 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 263.018,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.129.527,16 € 663.312,07 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 657.672,87 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 657.672,87 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 263.018,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.129.527,16 € 5.639,20 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 263.018,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.129.527,16 € 5.639,20 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.466,07 € 311.007,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 207.149,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.241.385,49 € 1.529.591,22 € 0,00 € 884,84 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.466,07 € 311.007,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 207.149,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.241.385,49 € 1.529.591,22 € 0,00 € 884,84 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.516.717.139,96 € 53.563.857,43 € 53.563.857,43 € 1.995.885,71 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.483.654.612,01 € 50.537.265,96 € 50.537.265,96 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32.504.021,96 € 3.026.591,47 € 3.026.591,47 € 1.995.885,71 €

558.506,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.466,07 € 311.007,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 470.167,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.623.153.837,74 € 59.543.753,89 € 53.563.857,43 € 2.192.090,35 €

2.466,07 € 311.007,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 470.167,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.623.153.837,74 € 59.543.753,89 € 53.563.857,43 € 2.192.090,35 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Offenlegungsstichtag T-1
Kreislaufwirtschaft (CE) Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
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Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

bk
2.370.489,92 €

326.483,98 €
230.636,05 €

0,00 €
230.636,05 €

0,00 €
95.847,93 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
95.847,93 €

0,00 €

95.847,93 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
1.552.681,85 €

0,00 €
1.552.681,85 €

0,00 €
491.324,09 €

0,00 €
491.324,09 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2.370.489,92 €

2.370.489,92 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
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GAR_01_TUR

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

a b c d e f g h i j
1 3.832.991.158,67 € 2.849.793.022,71 € 67.463.172,18 € 59.217.943,78 € 3.048.175,02 € 1.818.224,46 € 49.815.950,40 € 3.071.475,32 € 3.069.928,02 € 1.547,30 €
2 551.762.711,83 € 83.378.343,81 € 3.376.346,95 € 0,00 € 0,00 € 9.749,78 € 5.184.551,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 333.834.751,91 € 70.114.522,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.184.551,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5 331.712.468,92 € 70.114.522,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.184.551,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6 2.122.282,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 217.927.959,92 € 13.263.821,76 € 3.376.346,95 € 0,00 € 0,00 € 9.749,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 171.101.790,00 € 1.026.610,74 € 342.203,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Darlehen und Kredite 9
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Schuldverschreibungen
, einschließlich 

solcher, bei denen die 
Verwendung der 

Erlöse bekannt ist

10

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Eigenkapitalinstrumen

te
11

171.101.790,00 € 1.026.610,74 € 342.203,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
12 45.108.184,47 € 12.237.211,02 € 3.030.520,75 € 0,00 € 0,00 € 7.898,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Darlehen und Kredite 13
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Schuldverschreibungen
, einschließlich 

solcher, bei denen die 
Verwendung der 

Erlöse bekannt ist

14

45.108.184,47 € 12.237.211,02 € 3.030.520,75 € 0,00 € 0,00 € 7.898,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Eigenkapitalinstrumen

te
15

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
16 1.717.985,45 € 0,00 € 3.622,61 € 0,00 € 0,00 € 1.851,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Darlehen und Kredite 17
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Schuldverschreibungen
, einschließlich 

solcher, bei denen die 
Verwendung der 

Erlöse bekannt ist

18

402.512,77 € 0,00 € 3.622,61 € 0,00 € 0,00 € 1.851,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Eigenkapitalinstrumen

te
19

1.315.472,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20 59.665.969,56 € 16.960.453,30 € 4.868.881,45 € 0,00 € 76.555,77 € 1.368.662,75 € 68.939,24 € 1.547,30 € 0,00 € 1.547,30 €
21 1.001.159,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
22 58.664.809,83 € 16.960.453,30 € 4.868.881,45 € 0,00 € 76.555,77 € 1.368.662,75 € 68.939,24 € 1.547,30 € 0,00 € 1.547,30 €
23 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
24 3.221.562.477,28 € 2.749.454.225,61 € 59.217.943,78 € 59.217.943,78 € 2.971.619,24 € 439.811,92 € 44.562.459,22 € 3.069.928,02 € 3.069.928,02 € 0,00 €
25 2.738.434.823,51 € 2.695.886.191,59 € 55.796.512,62 € 55.796.512,62 € 0,00 € 0,00 € 42.548.631,92 € 2.496.902,03 € 2.496.902,03 € 0,00 €
26 55.006.831,49 € 52.993.004,19 € 3.411.431,16 € 3.411.431,16 € 2.971.619,24 € 439.811,92 € 2.013.827,30 € 573.025,99 € 573.025,99 € 0,00 €
27 623.372,11 € 575.029,83 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €
28 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
29 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
30 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
31 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
32 1.548.595.124,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
33 1.277.379.800,32 €
34 1.213.927.957,29 €
35 976.788.509,61 €
36 598.570.982,67 €
37 2.769.590,86 €
38 101.858.072,73 €
39 135.281.374,95 €
40 63.451.843,03 €
41 9.658,13 €
42 63.442.184,90 €
43 0,00 €
44 1.984.532,03 €
45 95.311.502,01 €
46 38.796.829,40 €
47 135.122.460,64 €
48 5.381.586.283,07 € 2.849.793.022,71 € 67.463.172,18 € 59.217.943,78 € 3.048.175,02 € 1.818.224,46 € 49.815.950,40 € 3.071.475,32 € 3.069.928,02 € 1.547,30 €
49 462.614.657,95 €
50 124.446.058,41 €
51 338.168.599,54 €
52 0,00 €
53 5.844.200.941,02 € 2.849.793.022,71 € 67.463.172,18 € 59.217.943,78 € 3.048.175,02 € 1.818.224,46 € 49.815.950,40 € 3.071.475,32 € 3.069.928,02 € 1.547,30 €
54 42.058.986,03 € 2.586.000,00 € 2.523.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.733.600,00 € 0,00 € 1.700,00 € 0,00 € 0,00 €
55 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
56 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
57 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtaktiva
Finanzgarantien

Verwaltete 
Vermögenswerte 

(Assets under 
management)

Davon Schuldverschreibungen
Davon Eigenkapitalinstrumente

Eigenkapitalinstrumente
Derivate

Kurzfristige Interbankenkredite
Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Vermögenswerte

Sonstige Vermögenswertkategorien (z. B. Unternehmenswert, Waren usw.)
GAR-Vermögenswerte insgesamt

Nicht für die GAR-
Berechnung erfasste 

Vermögenswerte

Zentralstaaten und supranationale Emittenten
Risikopositionen gegenüber Zentralbanken

Handelsbuch

davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite
davon Gebäudesanierungskredite

davon Kfz-Kredite

Finanzierungen lokaler 
Gebietskörperschaften

Wohnraumfinanzierung
Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften

Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und Gewerbeimmobilien

Vermögenswerte, die 
nicht in den Zähler für 
die GAR-Berechnung 
einbezogen werden 

(im Nenner enthalten)

Finanz- und Nicht-
Finanzunternehmenn

KMU und NFK (die 
keine KMU sind), die 

nicht der 
Offenlegungspflicht 

der Richtlinie über die 
Angabe 

nichtfinanzieller 

Darlehen und Kredite davon durch Gewerbeimmobilien besicherte 
davon Gebäudesanierungskredite

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
Eigenkapitalinstrumente

Gegenparteien aus 
Nicht-EU-Ländern, die 

der 
Offenlegungspflicht 

der Richtlinie über die 

Darlehen und Kredite
Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 

GAR_01_TUR : Vermögenswerte für die Berechnung der GAR - umsatzbasiert

GAR – im Zähler und 
im Nenner erfasste 
Vermögenswerte

Nicht zu 
Handelszwecken 

gehaltene Darlehen 
und Kredite, 

Schuldverschreibungen 
und 

Eigenkapitalinstrumen
te, die für die GAR-

Berechnung 
anrechenbar sind

Finanzunternehmen

Kreditinstitute
Darlehen und Kredite

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, 
Eigenkapitalinstrumente

Sonstige finanzielle 
Kapitalgesellschaften

davon 
Wertpapierfirmen

davon 
Verwaltungsgesellscha

ften

davon 
Versicherungsunterne

hmen

Nicht-
Finanzunternehmen

Darlehen und Kredite
Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 

Eigenkapitalinstrumente

Private Haushalte

Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Gesamtbruttobuchwer
t

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

k l m n o p q r s t u v w x z aa ab
95.448,85 € 80.821,03 € 0,00 € 4.041,05 € 1.438.901,34 € 540.894,97 € 0,00 € 0,00 € 5.829.128,59 € 141.436,80 € 0,00 € 0,00 € 16.805,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.905.465.404,90 €
14.627,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.258.539,24 € 494.258,97 € 0,00 € 0,00 € 2.120.276,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.805,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90.011.908,15 €
14.627,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 167.878,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.125,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.805,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 74.598.125,09 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14.627,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 167.878,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.125,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.805,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 74.598.125,09 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.090.660,63 € 494.258,97 € 0,00 € 0,00 € 2.060.150,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.413.783,06 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.090.660,63 € 494.258,97 € 0,00 € 0,00 € 2.060.150,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.388.022,24 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.090.660,63 € 494.258,97 € 0,00 € 0,00 € 2.060.150,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.388.022,24 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.760,82 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.760,82 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
80.821,03 € 80.821,03 € 0,00 € 4.041,05 € 180.362,11 € 46.635,99 € 0,00 € 0,00 € 3.708.852,11 € 141.436,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.436.811,92 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
80.821,03 € 80.821,03 € 0,00 € 4.041,05 € 180.362,11 € 46.635,99 € 0,00 € 0,00 € 3.708.852,11 € 141.436,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.436.811,92 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.794.016.684,83 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.738.434.823,51 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55.006.831,49 €

575.029,83 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

95.448,85 € 80.821,03 € 0,00 € 4.041,05 € 1.438.901,34 € 540.894,97 € 0,00 € 0,00 € 5.829.128,59 € 141.436,80 € 0,00 € 0,00 € 16.805,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.905.465.404,90 €

95.448,85 € 80.821,03 € 0,00 € 4.041,05 € 1.438.901,34 € 540.894,97 € 0,00 € 0,00 € 5.829.128,59 € 141.436,80 € 0,00 € 0,00 € 16.805,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.905.465.404,90 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 33.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.646.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Offenlegungsstichtag T
Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE) Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)

Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as
71.297.800,30 € 62.287.871,80 € 3.048.175,02 € 1.823.812,81 € 3.536.679.560,64 € 2.570.206.103,92 € 59.946.952,94 € 52.540.650,77 € 2.631.972,82 € 2.385.839,44 € 17.237.450,86 € 1.050.300,33 € 1.023.206,66 € 10.709,86 € 505.544,24 € 32.058,90 € 0,00 €

3.870.605,92 € 0,00 € 0,00 € 9.749,78 € 524.978.130,03 € 68.572.335,58 € 6.004.268,17 € 0,00 € 631.662,91 € 1.186.988,77 € 118.662,82 € 23.211,86 € 0,00 € 6.828,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 321.112.858,86 € 58.817.716,28 € 3.983.568,25 € 0,00 € 631.662,91 € 139.451,68 € 103.872,26 € 9.654,79 € 0,00 € 6.827,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 319.941.315,94 € 58.817.716,28 € 3.983.568,25 € 0,00 € 631.662,91 € 139.451,68 € 103.872,26 € 9.654,79 € 0,00 € 6.827,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.171.542,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.870.605,92 € 0,00 € 0,00 € 9.749,78 € 203.865.271,17 € 9.754.619,30 € 2.020.699,91 € 0,00 € 0,00 € 1.047.537,10 € 14.790,56 € 13.557,07 € 0,00 € 0,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
342.203,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 149.098.360,00 € 865.307,24 € 334.561,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.790,56 € 13.553,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

342.203,58 € 0,00 € 0,00 € 149.098.360,00 € 865.307,24 € 334.561,81 € 0,00 € 0,00 € 14.790,56 € 13.553,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.524.779,72 € 0,00 € 0,00 € 7.898,22 € 53.484.960,55 € 8.889.312,06 € 1.686.138,10 € 0,00 € 0,00 € 1.047.537,10 € 0,00 € 4,03 € 0,00 € 0,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.524.779,72 € 0,00 € 0,00 € 7.898,22 € 53.484.960,55 € 8.889.312,06 € 1.686.138,10 € 0,00 € 0,00 € 1.047.537,10 € 0,00 € 4,03 € 0,00 € 0,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.622,61 € 0,00 € 0,00 € 1.851,56 € 1.281.950,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.622,61 € 0,00 € 0,00 € 1.851,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.281.950,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5.139.322,58 € 0,00 € 76.555,77 € 1.374.251,11 € 52.613.113,80 € 1.989.627,64 € 1.402.034,00 € 0,00 € 4.424,20 € 707.526,57 € 45.788,78 € 3.881,81 € 0,00 € 3.881,81 € 505.544,24 € 32.058,90 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5.139.322,58 € 0,00 € 76.555,77 € 1.374.251,11 € 52.613.113,80 € 1.989.627,64 € 1.402.034,00 € 0,00 € 4.424,20 € 707.526,57 € 45.788,78 € 3.881,81 € 0,00 € 3.881,81 € 505.544,24 € 32.058,90 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
62.287.871,80 € 62.287.871,80 € 2.971.619,24 € 439.811,92 € 2.944.747.027,65 € 2.499.644.140,70 € 52.540.650,77 € 52.540.650,77 € 1.995.885,71 € 491.324,09 € 17.072.999,26 € 1.023.206,66 € 1.023.206,66 € 0,00 €
58.293.414,65 € 58.293.414,65 € 0,00 € 0,00 € 2.483.654.612,01 € 2.467.319.483,01 € 50.053.440,97 € 50.053.440,97 € 0,00 € 0,00 € 16.335.129,00 € 483.824,99 € 483.824,99 € 0,00 €

3.984.457,15 € 3.984.457,15 € 2.971.619,24 € 439.811,92 € 32.504.021,96 € 31.766.151,70 € 2.487.209,80 € 2.487.209,80 € 1.995.885,71 € 491.324,09 € 737.870,26 € 539.381,67 € 539.381,67 € 0,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 558.506,00 € 558.506,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.341.289,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.341.289,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.474.243.236,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.253.287.424,15 €
1.193.661.644,80 €

972.258.341,70 €
592.398.713,45 €

1.461.982,89 €
73.527.917,58 €

147.875.385,52 €
59.625.779,35 €

8.609,76 €
59.617.169,59 €

0,00 €
5.717.714,02 €

72.856.437,76 €
37.512.625,69 €

104.869.034,90 €
71.297.800,30 € 62.287.871,80 € 3.048.175,02 € 1.823.812,81 € 5.010.922.797,16 € 2.570.206.103,92 € 59.946.952,94 € 52.540.650,77 € 2.631.972,82 € 2.385.839,44 € 17.237.450,86 € 1.050.300,33 € 1.023.206,66 € 10.709,86 € 505.544,24 € 32.058,90 € 0,00 €

367.691.838,45 €
109.342.084,75 €
258.349.753,70 €

0,00 €
71.297.800,30 € 62.287.871,80 € 3.048.175,02 € 1.823.812,81 € 5.378.614.635,61 € 2.570.206.103,92 € 59.946.952,94 € 52.540.650,77 € 2.631.972,82 € 2.385.839,44 € 17.237.450,86 € 1.050.300,33 € 1.023.206,66 € 10.709,86 € 505.544,24 € 32.058,90 € 0,00 €

2.557.700,00 € 0,00 € 0,00 € 1.733.600,00 € 53.482.527,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 224.145.831,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)

Gesamtbruttobuchwer
t

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR)
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Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj
2.466,07 € 1.253.846,44 € 49.321,39 € 0,00 € 0,00 € 999.496,03 € 81.380,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.620.769.532,28 € 61.160.013,86 € 53.563.857,43 € 2.631.972,82 €

0,00 € 1.056.447,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 873.726,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 85.052.720,66 € 6.027.480,03 € 0,00 € 631.662,91 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.577.715,48 € 3.993.223,05 € 0,00 € 631.662,91 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.577.715,48 € 3.993.223,05 € 0,00 € 631.662,91 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 1.056.447,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 873.726,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.475.005,18 € 2.034.256,98 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 348.114,85 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 348.114,85 € 0,00 €
0,00 € 1.056.447,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 873.726,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.475.005,18 € 1.686.142,13 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 1.056.447,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 873.726,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.475.005,18 € 1.686.142,13 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.466,07 € 197.399,02 € 49.321,39 € 0,00 € 0,00 € 125.769,54 € 81.380,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.999.671,66 € 1.568.676,40 € 0,00 € 4.424,20 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.466,07 € 197.399,02 € 49.321,39 € 0,00 € 0,00 € 125.769,54 € 81.380,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.999.671,66 € 1.568.676,40 € 0,00 € 4.424,20 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.516.717.139,96 € 53.563.857,43 € 53.563.857,43 € 1.995.885,71 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.483.654.612,01 € 50.537.265,96 € 50.537.265,96 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32.504.021,96 € 3.026.591,47 € 3.026.591,47 € 1.995.885,71 €

558.506,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.466,07 € 1.253.846,44 € 49.321,39 € 0,00 € 0,00 € 999.496,03 € 81.380,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.620.769.532,28 € 61.160.013,86 € 53.563.857,43 € 2.631.972,82 €

2.466,07 € 1.253.846,44 € 49.321,39 € 0,00 € 0,00 € 999.496,03 € 81.380,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.620.769.532,28 € 61.160.013,86 € 53.563.857,43 € 2.631.972,82 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Offenlegungsstichtag T-1
Kreislaufwirtschaft (CE) Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
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Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

bk
2.399.015,37 €
1.193.816,82 €

146.279,00 €
0,00 €

146.279,00 €
0,00 €

1.047.537,82 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
1.047.537,82 €

0,00 €

1.047.537,82 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
713.874,46 €

0,00 €
713.874,46 €

0,00 €
491.324,09 €

0,00 €
491.324,09 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2.399.015,37 €

2.399.015,37 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
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GAR_02_CAP

Davon ökologisch 
nachhaltig (CCM)

Davon ökologisch 
nachhaltig (CCM)

Davon ökologisch 
nachhaltig (CCA)

Davon ökologisch 
nachhaltig (CCA)

Davon ökologisch 
nachhaltig (WTR)

Davon ökologisch 
nachhaltig (WTR)

0 a b c d e f g h i j k l m
B.06.10
Gewinnung von Erdöl 410.722,36 € 340.502,68 €
C.11.05
Herstellung von Bier 17.519,52 € 7.786,45 € 389,32 € 389,32 €
C.20.11
Herstellung von 
Industriegasen
C.20.12
Herstellung von 
Farbstoffen und 
Pigmenten 265.738,03 €

C.20.40
Herstellung von Seifen, 
Wasch-, Reinigungs- 
und 
Körperpflegemitteln 
sowie von Duftstoffen 779.014,79 € 29.396,78 € 117.587,14 €

C.20.59
Herstellung von 
sonstigen chemischen 
Erzeugnissen a. n. g. 607.507,23 € 91.003,11 €

D.35.10
Elektrizitätsversorgung 6.808.218,69 € 6.655.963,68 € 3.879.517,80 €

D.35.12
Elektrizitätsübertragung

G.47.11
Einzelhandel mit Waren 
verschiedener Art, 
Hauptrichtung 
Nahrungs- und 
Genussmittel, Getränke 
und Tabakwaren 72.862,86 € 2.442,11 € 1.601,38 € 400,35 €

J.62.03
Betrieb von 
Datenverarbeitungseinr
ichtungen für Dritte 2.852.245,48 € 316.916,16 € 396.145,21 €
K.64.20
Beteiligungsgesellschaf
ten 563.853,20 € 34.592,22 € 563.853,20 €

L.68.20
Vermietung, 
Verpachtung von 
eigenen oder geleasten 
Grundstücken, 
Gebäuden und 
Wohnungen 5.614.973,34 € 2.693.787,83 €
M.69.00
Rechts- und 
Steuerberatung, 
Wirtschaftsprüfung 139.075,25 € 54.974,77 € 75.999,89 € 3.458,68 € 132.066,88 €
M.70.10
Verwaltung und 
Führung von 
Unternehmen und 
Betrieben 4.361.853,25 € 2.142.312,14 € 1.609.210,26 € 105.067,34 € 105.067,34 € 117.190,49 €

GAR_02_CAP : GAR - Sektorinformationen - Aufschlüsselung nach Sektoren - NACE 4 - Stellen - Ebene (Code und Bezeichnung) - CapEx basiert

[Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften KMU und andere NFK, die nicht der Richtlinie Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften KMU und andere NFK, die nicht der Richtlinie Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften KMU und andere NFK, die nicht der Richtlinie Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften 

Aufschlüsselung nach 
Sektoren – NACE 4-
Stellen-Ebene (Code 

und Bezeichnung)

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR)
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Davon ökologisch 
nachhaltig (CE)

Davon ökologisch 
nachhaltig (CE)

Davon ökologisch 
nachhaltig (PPC)

Davon ökologisch 
nachhaltig (PPC)

Davon ökologisch 
nachhaltig (BIO)

Davon ökologisch 
nachhaltig (BIO)

Davon ökologisch 
nachhaltig (CCM + CCA 

+ WTR + CE + PPC + 
BIO)

n o p q r s t u v w x y z aa

410.722,36 € 340.502,68 €

17.908,85 € 8.175,78 €

1.011.953,75 €

265.738,03 €

896.601,93 € 29.396,78 €

7.378,63 € 851.902,41 € 91.003,11 €

6.808.218,69 € 6.655.963,68 €

826.285,76 €

73.263,20 € 2.442,11 €

3.248.390,69 € 316.916,16 €

2.895.368,88 € 3.459.222,08 € 34.592,22 €

5.614.973,34 € 2.693.787,83 €

66.534,04 € 347.142,03 € 124.967,49 €

56.574,72 € 342.187,96 € 250.545,19 € 4.926.299,04 € 2.554.499,39 €

KMU und andere NFK, die nicht der Richtlinie 
[Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert

Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften KMU und andere NFK, die nicht der Richtlinie Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften KMU und andere NFK, die nicht der Richtlinie Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften KMU und andere NFK, die nicht der Richtlinie Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften 

Kreislaufwirtschaft (CE)
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Davon ökologisch 
nachhaltig (CCM + CCA 

+ WTR + CE + PPC + 
BIO)
ab

KMU und andere NFK, die nicht der Richtlinie 
[Brutto]buchwert
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GAR_02_TUR

Davon ökologisch 
nachhaltig (CCM)

Davon ökologisch 
nachhaltig (CCM)

Davon ökologisch 
nachhaltig (CCA)

Davon ökologisch 
nachhaltig (CCA)

Davon ökologisch 
nachhaltig (WTR)

Davon ökologisch 
nachhaltig (WTR)

0 a b c d e f g h i j k l
B.06.10
Gewinnung von Erdöl 124.139,56 € 18.052,35 €
C.20.11
Herstellung von 
Industriegasen
C.20.12
Herstellung von 
Farbstoffen und 
Pigmenten 28.471,93 €

C.20.59
Herstellung von 
sonstigen chemischen 
Erzeugnissen a. n. g. 307.442,93 € 29.514,52 €

D.35.10
Elektrizitätsversorgung 3.025.322,18 € 1.777.257,00 €

D.35.12
Elektrizitätsübertragung
G.47.11
Einzelhandel mit Waren 
verschiedener Art, 
Hauptrichtung 
Nahrungs- und 
Genussmittel, 
Getränke und 
Tabakwaren 300,26 € 80,07 €

J.62.03
Betrieb von 
Datenverarbeitungseinr
ichtungen für Dritte 3.882.223,01 €
K.64.20
Beteiligungsgesellschaf
ten

L.68.20
Vermietung, 
Verpachtung von 
eigenen oder geleasten 
Grundstücken, 
Gebäuden und 
Wohnungen 5.667.449,72 € 1.370.216,75 €
M.69.00
Rechts- und 
Steuerberatung, 
Wirtschaftsprüfung 393.015,02 € 150.907,57 € 36.862,22 € 1.547,30 €
M.70.10
Verwaltung und 
Führung von 
Unternehmen und 
Betrieben 3.533.873,42 € 1.522.853,18 € 32.077,02 € 80.821,03 € 80.821,03 €

GAR_02_TUR : GAR - Sektorinformationen - Aufschlüsselung nach Sektoren - NACE 4 - Stellen - Ebene (Code und Bezeichnung) - umsatzbasiert

[Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften KMU und andere NFK, die nicht der Richtlinie Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften KMU und andere NFK, die nicht der Richtlinie Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften KMU und andere NFK, die nicht der Richtlinie 

Aufschlüsselung nach 
Sektoren – NACE 4-
Stellen-Ebene (Code 

und Bezeichnung)

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR)
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Davon ökologisch 
nachhaltig (CE)

Davon ökologisch 
nachhaltig (CE)

Davon ökologisch 
nachhaltig (PPC)

Davon ökologisch 
nachhaltig (PPC)

Davon ökologisch 
nachhaltig (BIO)

Davon ökologisch 
nachhaltig (BIO)

m n o p q r s t u v w x y

200,58 € 124.139,56 €

385.506,19 €

28.471,93 €

9.838,17 € 373.149,29 €

3.025.322,18 €

736.688,51 €

40,03 € 340,29 €

3.882.223,01 €

3.459.222,08 € 3.459.222,08 €

5.667.449,72 €

99.300,46 € 2.184,43 € 529.177,70 €

80.821,03 € 44.451,57 € 239.791,85 € 141.436,80 € 3.963.594,70 €

[Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert [Brutto]buchwert

Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften KMU und andere NFK, die nicht der Richtlinie Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften KMU und andere NFK, die nicht der Richtlinie Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften KMU und andere NFK, die nicht der Richtlinie Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften 

Kreislaufwirtschaft (CE)
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Davon ökologisch 
nachhaltig (CCM + 

CCA + WTR + CE + PPC 
+ BIO)

Davon ökologisch 
nachhaltig (CCM + 

CCA + WTR + CE + PPC 
+ BIO)

z aa ab

18.052,35 €

29.514,52 €

1.777.257,00 €

80,07 €

1.370.216,75 €

154.639,30 €

1.789.562,58 €

KMU und andere NFK, die nicht der Richtlinie 
[Brutto]buchwert [Brutto]buchwert

GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften 
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GAR_03_CAP

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

a b c d e f
1 74,79% 2,03% 1,55% 0,11% 0,12% 1,55%
2 17,20% 1,15% 0,00% 0,00% 0,00% 1,61%
3 22,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,61%
4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 22,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,63%
6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 9,60% 2,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%
8 1,20% 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10%

Darlehen und Kredite 9
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Schuldverschreibunge
n, einschließlich 

solcher, bei denen die 
Verwendung der 

Erlöse bekannt ist

10

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Eigenkapitalinstrumen

te
11

1,20% 0,40% 0,00% 0,00% 0,10%
12 41,81% 12,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Darlehen und Kredite 13
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Schuldverschreibunge
n, einschließlich 

solcher, bei denen die 
Verwendung der 

Erlöse bekannt ist

14

41,81% 12,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Eigenkapitalinstrumen

te
15

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16 0,00% 0,30% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00%

Darlehen und Kredite 17
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Schuldverschreibunge
n, einschließlich 

solcher, bei denen die 
Verwendung der 

Erlöse bekannt ist

18

0,00% 1,30% 0,00% 0,00% 0,58% 0,00%
Eigenkapitalinstrumen

te
19

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 37,37% 20,43% 0,00% 1,77% 6,79% 10,27%
21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22 38,00% 20,78% 0,00% 1,80% 6,90% 10,45%
23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 85,35% 1,84% 1,84% 0,09% 0,01% 1,38%
25 98,45% 2,04% 2,04% 0,00% 0,00% 1,55%
26 96,34% 6,20% 6,20% 5,40% 0,80% 3,66%
27 92,25% 1,60% 1,60% 0,00% 0,00%
28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32 53,27% 1,44% 1,10% 0,07% 0,08% 1,11%GAR-Vermögenswerte insgesamt

Finanzierungen lokaler 
Gebietskörperschafte

n
Wohnraumfinanzierung

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und Gewerbeimmobilien

Private Haushalte
davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite

davon Gebäudesanierungskredite
davon Kfz-Kredite

davon 
Wertpapierfirmen

davon 
Verwaltungsgesellsch

aften

davon 
Versicherungsunterne

hmen

Nicht-
Finanzunternehmen

Darlehen und Kredite
Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 

Verwendung der Erlöse bekannt ist
Eigenkapitalinstrumente

GAR_03_CAP : GAR KPI - Bestand in % (im Vergleich zu den gesamten erfassten Vermögenswerten im Nenner) - CapEx basiert

GAR - im Zähler und 
im Nenner erfasste 
Vermögenswerte

Nicht zu 
Handelszwecken 

gehaltene Darlehen 
und Kredite, 

Schuldverschreibunge
n und 

Eigenkapitalinstrumen
te, die für die GAR-

Berechnung 
anrechenbar sind

Finanzunternehmen

Kreditinstitute
Darlehen und Kredite

Schuldverschreibungen, einschließlich 
solcher, bei denen die Verwendung der Erlöse 

Eigenkapitalinstrumente

Sonstige finanzielle 
Kapitalgesellschaften

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
(taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
Klimaschutz (CCM)
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

g h i j k l m n o p q r
0,08% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,27%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,68%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,98% 0,00% 0,00% 0,00% 3,27%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,98% 0,00% 0,00% 0,00% 3,27%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,01% 0,00% 0,01% 0,18% 0,18% 0,00% 0,01% 1,28% 0,21% 0,00% 0,00% 5,44%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,01% 0,00% 0,01% 0,18% 0,18% 0,00% 0,01% 1,30% 0,21% 0,00% 0,00% 5,53%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,09% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1,04% 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,06% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

Offenlegungsstichtag T
Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE)
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

s t u v w x z aa ab ac ad ae
0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 76,22% 2,12% 1,63% 0,11% 0,12%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,06% 1,15% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,33% 2,92% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 0,40% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 0,40% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,05% 12,55% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,05% 12,55% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 0,30% 0,00% 0,00% 0,14%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,40% 1,30% 0,00% 0,00% 0,58%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,48% 21,24% 0,00% 1,77% 6,80%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,28% 21,60% 0,00% 1,80% 6,92%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

86,73% 1,93% 1,93% 0,09% 0,01%
100,00% 2,13% 2,13% 0,00% 0,00%
100,00% 7,24% 7,24% 5,40% 0,80%

92,25% 1,60% 1,60% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,29% 1,51% 1,16% 0,07% 0,08%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
(taxonomiefähig)

Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq
71,22% 72,77% 1,65% 1,49% 0,06% 0,07% 0,49% 0,03% 0,03% 0,00% 0,02% 0,00%
10,25% 13,49% 0,85% 0,00% 0,04% 0,06% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6,20% 17,39% 1,18% 0,00% 0,06% 0,07% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6,16% 17,45% 1,18% 0,00% 0,06% 0,07% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4,05% 7,36% 0,32% 0,00% 0,00% 0,05% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3,18% 1,17% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3,18% 1,17% 0,44% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,84% 24,79% 0,01% 0,00% 0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,84% 24,79% 0,01% 0,00% 0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1,11% 6,10% 2,90% 0,00% 0,00% 2,94% 0,13% 0,01% 0,00% 0,01% 1,35% 0,00%
0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1,09% 6,10% 2,90% 0,00% 0,00% 2,94% 0,13% 0,01% 0,00% 0,01% 1,35% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

59,86% 84,88% 1,78% 1,78% 0,07% 0,02% 0,58% 0,03% 0,03% 0,00%
50,89% 99,34% 2,02% 2,02% 0,00% 0,00% 0,66% 0,02% 0,02% 0,00%

1,02% 97,73% 7,65% 7,65% 6,14% 1,51% 2,27% 1,66% 1,66% 0,00%
0,01% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 51,36% 1,17% 1,05% 0,04% 0,05% 0,35% 0,02% 0,02% 0,00% 0,01% 0,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
(taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)Anteil der gesamten 

erfassten Vermögens-
werte

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR)
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

ar as at au av aw ax ay az ba bb bc
0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiefähig)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiefähig)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiefähig)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiefähig)

Offenlegungsstichtag T-1
Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE) Verschmutzung (PPC)
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

bd be bf bg bh bi bj bk
0,00% 0,00% 74,17% 1,68% 1,51% 0,06% 0,07% 70,58%
0,00% 0,00% 15,85% 0,85% 0,00% 0,04% 0,06% 10,48%
0,00% 0,00% 19,33% 1,18% 0,00% 0,06% 0,07% 6,41%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 19,40% 1,18% 0,00% 0,06% 0,07% 6,38%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
0,00% 0,00% 10,36% 0,33% 0,00% 0,00% 0,05% 4,07%
0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 2,98%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 2,98%
0,00% 0,00% 39,51% 0,01% 0,00% 0,00% 0,18% 1,07%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 39,51% 0,01% 0,00% 0,00% 0,18% 1,07%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
0,00% 0,00% 44,17% 2,91% 0,00% 0,00% 2,95% 1,05%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 44,17% 2,91% 0,00% 0,00% 2,95% 1,05%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
85,46% 1,82% 1,82% 0,07% 0,02% 58,77%

100,00% 2,03% 2,03% 0,00% 0,00% 49,56%
100,00% 9,31% 9,31% 6,14% 1,51% 0,65%
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 52,35% 1,19% 1,07% 0,04% 0,05% 100,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
(taxonomiefähig)

Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)

Anteil der gesamten 
erfassten Vermögens-

werte

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)
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GAR_03_TUR

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

a b c d e f
1 74,35% 1,76% 1,55% 0,08% 0,05% 1,30%
2 15,11% 0,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,94%
3 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,55%
4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 21,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,56%
6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 6,09% 1,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8 0,60% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Darlehen und Kredite 9
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Schuldverschreibunge
n, einschließlich 

solcher, bei denen die 
Verwendung der 

Erlöse bekannt ist

10

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Eigenkapitalinstrumen

te
11

0,60% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00%
12 27,13% 6,72% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00%

Darlehen und Kredite 13
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Schuldverschreibunge
n, einschließlich 

solcher, bei denen die 
Verwendung der 

Erlöse bekannt ist

14

27,13% 6,72% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00%
Eigenkapitalinstrumen

te
15

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00%

Darlehen und Kredite 17
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Schuldverschreibunge
n, einschließlich 

solcher, bei denen die 
Verwendung der 

Erlöse bekannt ist

18

0,00% 0,90% 0,00% 0,00% 0,46% 0,00%
Eigenkapitalinstrumen

te
19

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 28,43% 8,16% 0,00% 0,13% 2,29% 0,12%
21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22 28,91% 8,30% 0,00% 0,13% 2,33% 0,12%
23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 85,35% 1,84% 1,84% 0,09% 0,01% 1,38%
25 98,45% 2,04% 2,04% 0,00% 0,00% 1,55%
26 96,34% 6,20% 6,20% 5,40% 0,80% 3,66%
27 92,25% 1,60% 1,60% 0,00% 0,00%
28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32 52,95% 1,25% 1,10% 0,06% 0,03% 0,93%GAR-Vermögenswerte insgesamt

Finanzierungen lokaler 
Gebietskörperschafte

n
Wohnraumfinanzierung

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und Gewerbeimmobilien

Private Haushalte
davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite

davon Gebäudesanierungskredite
davon Kfz-Kredite

davon 
Wertpapierfirmen

davon 
Verwaltungsgesellsch

aften

davon 
Versicherungsunterne

hmen

Nicht-
Finanzunternehmen

Darlehen und Kredite
Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 

Verwendung der Erlöse bekannt ist
Eigenkapitalinstrumente

GAR_03_TUR : GAR KPI - Bestand in % (im Vergleich zu den gesamten erfassten Vermögenswerten im Nenner) - umsatzbasiert

GAR - im Zähler und 
im Nenner erfasste 
Vermögenswerte

Nicht zu 
Handelszwecken 

gehaltene Darlehen 
und Kredite, 

Schuldverschreibunge
n und 

Eigenkapitalinstrumen
te, die für die GAR-

Berechnung 
anrechenbar sind

Finanzunternehmen

Kreditinstitute
Darlehen und Kredite

Schuldverschreibungen, einschließlich 
solcher, bei denen die Verwendung der Erlöse 

Eigenkapitalinstrumente

Sonstige finanzielle 
Kapitalgesellschaften

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
(taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
Klimaschutz (CCM)
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

g h i j k l m n o p q r
0,08% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01% 0,00% 0,00% 0,15%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,09% 0,00% 0,00% 0,38%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,23% 0,00% 0,00% 0,95%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,42% 1,10% 0,00% 0,00% 4,57%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,42% 1,10% 0,00% 0,00% 4,57%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,14% 0,00% 0,01% 0,30% 0,08% 0,00% 0,00% 6,22%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,14% 0,00% 0,01% 0,31% 0,08% 0,00% 0,00% 6,32%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,09% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1,04% 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,06% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,11%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

Offenlegungsstichtag T
Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE)
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

s t u v w x z aa ab ac ad ae
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,80% 1,86% 1,63% 0,08% 0,05%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,31% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 22,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 22,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,07% 1,78% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,11% 7,81% 0,00% 0,00% 0,02%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,11% 7,81% 0,00% 0,00% 0,02%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 0,21% 0,00% 0,00% 0,11%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,40% 0,90% 0,00% 0,00% 0,46%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,93% 8,61% 0,00% 0,13% 2,30%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,54% 8,76% 0,00% 0,13% 2,34%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

86,73% 1,93% 1,93% 0,09% 0,01%
100,00% 2,13% 2,13% 0,00% 0,00%
100,00% 7,24% 7,24% 5,40% 0,80%

92,25% 1,60% 1,60% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 53,99% 1,32% 1,16% 0,06% 0,03%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
(taxonomiefähig)

Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq
71,22% 72,67% 1,70% 1,49% 0,07% 0,07% 0,49% 0,03% 0,03% 0,00% 0,01% 0,00%
10,25% 13,06% 1,14% 0,00% 0,12% 0,23% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6,20% 18,32% 1,24% 0,00% 0,20% 0,04% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6,16% 18,38% 1,25% 0,00% 0,20% 0,04% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4,05% 4,78% 0,99% 0,00% 0,00% 0,51% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3,18% 0,58% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3,18% 0,58% 0,22% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
0,84% 16,62% 3,15% 0,00% 0,00% 1,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,84% 16,62% 3,15% 0,00% 0,00% 1,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1,11% 3,78% 2,66% 0,00% 0,01% 1,34% 0,09% 0,01% 0,00% 0,01% 0,96% 0,06%
0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1,09% 3,78% 2,66% 0,00% 0,01% 1,34% 0,09% 0,01% 0,00% 0,01% 0,96% 0,06%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

59,86% 84,88% 1,78% 1,78% 0,07% 0,02% 0,58% 0,03% 0,03% 0,00%
50,89% 99,34% 2,02% 2,02% 0,00% 0,00% 0,66% 0,02% 0,02% 0,00%

1,02% 97,73% 7,65% 7,65% 6,14% 1,51% 2,27% 1,66% 1,66% 0,00%
0,01% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 51,29% 1,20% 1,05% 0,05% 0,05% 0,34% 0,02% 0,02% 0,00% 0,01% 0,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
(taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)Anteil der gesamten 

erfassten Vermögens-
werte

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR)
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

ar as at au av aw ax ay az ba bb bc
0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 1,98% 0,00% 0,00% 0,00% 1,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 1,98% 0,00% 0,00% 0,00% 1,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,38% 0,09% 0,00% 0,00% 0,24% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,38% 0,09% 0,00% 0,00% 0,24% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiefähig)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiefähig)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiefähig)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiefähig)

Offenlegungsstichtag T-1
Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE) Verschmutzung (PPC)
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

bd be bf bg bh bi bj bk
0,00% 0,00% 74,10% 1,73% 1,51% 0,07% 0,07% 70,58%
0,00% 0,00% 16,20% 1,15% 0,00% 0,12% 0,23% 10,48%
0,00% 0,00% 21,98% 1,24% 0,00% 0,20% 0,05% 6,41%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 22,06% 1,25% 0,00% 0,20% 0,05% 6,38%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
0,00% 0,00% 7,10% 1,00% 0,00% 0,00% 0,51% 4,07%
0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 2,98%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,23% 0,00% 0,00% 2,98%
0,00% 0,00% 27,06% 3,15% 0,00% 0,00% 1,96% 1,07%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 27,06% 3,15% 0,00% 0,00% 1,96% 1,07%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%
0,00% 0,00% 36,11% 2,98% 0,00% 0,01% 1,36% 1,05%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 36,11% 2,98% 0,00% 0,01% 1,36% 1,05%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
85,46% 1,82% 1,82% 0,07% 0,02% 58,77%

100,00% 2,03% 2,03% 0,00% 0,00% 49,56%
100,00% 9,31% 9,31% 6,14% 1,51% 0,65%
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 52,30% 1,22% 1,07% 0,05% 0,05% 100,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
(taxonomiefähig)

Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)

Anteil der gesamten 
erfassten Vermögens-

werte

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)
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GAR_04_CAP

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

a b c d e f
1 94,46% 3,77% 2,77% 0,41% 0,33% 6,36%
2 98,59% 6,29% 0,00% 0,00% 0,00% 21,87%
3 98,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,72%
4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 98,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,72%
6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 101,76% 77,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,99%
8 120,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%

Darlehen und Kredite 9
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Schuldverschreibunge
n, einschließlich 

solcher, bei denen die 
Verwendung der 

Erlöse bekannt ist

10

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Eigenkapitalinstrumen

te
11

120,00% 40,00% 0,00% 0,00% 10,00%
12 99,75% 81,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Darlehen und Kredite 13
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Schuldverschreibunge
n, einschließlich 

solcher, bei denen die 
Verwendung der 

Erlöse bekannt ist

14

99,75% 81,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Eigenkapitalinstrumen

te
15

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Darlehen und Kredite 17
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Schuldverschreibunge
n, einschließlich 

solcher, bei denen die 
Verwendung der 

Erlöse bekannt ist

18

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Eigenkapitalinstrumen

te
19

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 76,81% 50,80% 0,00% 3,61% 19,86% 1,55%
21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22 76,81% 50,80% 0,00% 3,61% 19,86% 1,55%
23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 94,47% 2,97% 2,97% 0,39% 0,08% 5,53%
25 94,30% 2,66% 2,66% 0,00% 0,00% 5,70%
26 97,17% 7,99% 7,99% 6,67% 1,32% 2,83%
27 100,00% 15,16% 15,16% 0,00% 0,00%
28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32 94,46% 3,77% 2,77% 0,41% 0,33% 6,36%GAR-Vermögenswerte insgesamt

Finanzierungen lokaler 
Gebietskörperschafte

n
Wohnraumfinanzierung

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und Gewerbeimmobilien

Private Haushalte
davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite

davon Gebäudesanierungskredite
davon Kfz-Kredite

Nicht-
Finanzunternehmen

Darlehen und Kredite
Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 

Verwendung der Erlöse bekannt ist
Eigenkapitalinstrumente

GAR_04_CAP : GAR KPI - Zuflüsse in % (im Vergleich zum Zufluss der gesamten taxonomiefähigen Vermögenswerte) - CapEx basiert

GAR – im Zähler und 
im Nenner erfasste 
Vermögenswerte

Nicht zu 
Handelszwecken 

gehaltene Darlehen 
und Kredite, 

Schuldverschreibunge
n und 

Eigenkapitalinstrumen
te, die für die GAR-

Berechnung 
anrechenbar sind

Finanzunternehmen

Kreditinstitute
Darlehen und Kredite

Schuldverschreibungen, einschließlich 
solcher, bei denen die Verwendung der Erlöse 

Eigenkapitalinstrumente

Sonstige finanzielle 
Kapitalgesellschaften

davon 
Wertpapierfirmen

davon 
Verwaltungsgesellsch

aften

davon 
Versicherungsunterne

hmen

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Klimaschutz (CCM)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiefähig)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

g h i j k l m n o p q r
0,43% 0,43% 0,00% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,14%
0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 1,36% 1,36% 0,00% 0,05% 1,63% 0,75% 0,00% 0,00% 10,64%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 1,36% 1,36% 0,00% 0,05% 1,63% 0,75% 0,00% 0,00% 10,64%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,46% 0,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,47% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,20% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,43% 0,43% 0,00% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,14%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Offenlegungsstichtag T
Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

s t u v w x z aa ab ac ad ae
0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 4,27% 3,20% 0,41% 0,33%
0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 6,29% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 77,32% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 40,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 81,43% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 81,43% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 56,17% 0,00% 3,61% 19,92%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 56,17% 0,00% 3,61% 19,92%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 3,43% 3,43% 0,39% 0,08%
100,00% 3,13% 3,13% 0,00% 0,00%
100,00% 8,19% 8,19% 6,67% 1,32%
100,00% 15,16% 15,16% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 4,27% 3,20% 0,41% 0,33%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
(taxonomiefähig)Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiekonform)

Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiefähig)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiefähig)
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af
44,28%

4,41%
3,31%
0,00%
3,27%
0,04%
1,10%
0,86%

0,00%

0,00%

0,86%
0,24%

0,00%

0,24%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,45%
0,00%
0,45%
0,00%

39,33%
17,52%

1,09%
0,00%
0,09%
0,00%
0,09%
0,00%

100,00%

Anteil der gesamten 
erfassten Vermögens-

werte
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GAR_04_TUR

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

a b c d e f
1 94,48% 3,30% 2,80% 0,38% 0,20% 5,93%
2 98,26% 1,59% 0,00% 0,00% 0,00% 15,20%
3 97,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,62%
4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 97,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,62%
6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 121,33% 59,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Darlehen und Kredite 9
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Schuldverschreibunge
n, einschließlich 

solcher, bei denen die 
Verwendung der 

Erlöse bekannt ist

10

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Eigenkapitalinstrumen

te
11

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12 99,91% 52,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Darlehen und Kredite 13
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Schuldverschreibunge
n, einschließlich 

solcher, bei denen die 
Verwendung der 

Erlöse bekannt ist

14

99,91% 52,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Eigenkapitalinstrumen

te
15

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Darlehen und Kredite 17
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Schuldverschreibunge
n, einschließlich 

solcher, bei denen die 
Verwendung der 

Erlöse bekannt ist

18

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Eigenkapitalinstrumen

te
19

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 78,68% 40,66% 0,00% 0,99% 12,15% 0,41%
21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22 78,68% 40,66% 0,00% 0,99% 12,15% 0,41%
23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 94,47% 2,97% 2,97% 0,39% 0,08% 5,53%
25 94,30% 2,66% 2,66% 0,00% 0,00% 5,70%
26 97,17% 7,99% 7,99% 6,67% 1,32% 2,83%
27 100,00% 15,16% 15,16% 0,00% 0,00%
28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32 94,48% 3,30% 2,80% 0,38% 0,20% 5,93%GAR-Vermögenswerte insgesamt

Finanzierungen lokaler 
Gebietskörperschafte

n
Wohnraumfinanzierung

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften
Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und Gewerbeimmobilien

Private Haushalte
davon durch Wohnimmobilien besicherte Kredite

davon Gebäudesanierungskredite
davon Kfz-Kredite

Nicht-
Finanzunternehmen

Darlehen und Kredite
Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 

Verwendung der Erlöse bekannt ist
Eigenkapitalinstrumente

GAR_04_TUR : GAR KPI - Zuflüsse in % (im Vergleich zum Zufluss der gesamten taxonomiefähigen Vermögenswerte) - umsatzbasiert

GAR – im Zähler und 
im Nenner erfasste 
Vermögenswerte

Nicht zu 
Handelszwecken 

gehaltene Darlehen 
und Kredite, 

Schuldverschreibunge
n und 

Eigenkapitalinstrumen
te, die für die GAR-

Berechnung 
anrechenbar sind

Finanzunternehmen

Kreditinstitute
Darlehen und Kredite

Schuldverschreibungen, einschließlich 
solcher, bei denen die Verwendung der Erlöse 

Eigenkapitalinstrumente

Sonstige finanzielle 
Kapitalgesellschaften

davon 
Wertpapierfirmen

davon 
Verwaltungsgesellsch

aften

davon 
Versicherungsunterne

hmen

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiekonform)

Klimaschutz (CCM)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

(taxonomiefähig)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

g h i j k l m n o p q r
0,43% 0,43% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,14%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 1,32% 1,32% 0,00% 0,07% 1,35% 0,73% 0,00% 0,00% 13,59%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 1,32% 1,32% 0,00% 0,07% 1,35% 0,73% 0,00% 0,00% 13,59%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,46% 0,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,47% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,20% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,43% 0,43% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,14%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)

Offenlegungsstichtag T
Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

s t u v w x z aa ab ac ad ae
0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 3,78% 3,24% 0,38% 0,20%
0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1,59% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 59,82% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 52,68% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 52,68% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 45,03% 0,00% 0,99% 12,22%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 45,03% 0,00% 0,99% 12,22%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 3,43% 3,43% 0,39% 0,08%
100,00% 3,13% 3,13% 0,00% 0,00%
100,00% 8,19% 8,19% 6,67% 1,32%
100,00% 15,16% 15,16% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 3,78% 3,24% 0,38% 0,20%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
(taxonomiefähig)Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

taxonomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekonform)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiekonform)

Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiefähig)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiefähig)
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af
44,28%

4,41%
3,31%
0,00%
3,27%
0,04%
1,10%
0,86%

0,00%

0,00%

0,86%
0,24%

0,00%

0,24%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,45%
0,00%
0,45%
0,00%

39,33%
17,52%

1,09%
0,00%
0,09%
0,00%
0,09%
0,00%

100,00%

Anteil der gesamten 
erfassten Vermögens-

werte
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GAR_05_C_F

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

a b c d e f
Finanzgarantien 

(FinGar-KPI)
1

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Verwaltete 

Vermögenswerte 
(AuM-KPI)

2
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GAR_05_C_F : KPI außerbilanzielle Risikopositionen in % (im Vergleich zu den gesamten anrechenbaren außerbilanziellen Vermögenswerten) - CapEx basiert - Neugeschäft

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

Klimaschutz (CCM)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

g h i j k l m

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GAR_05_C_F : KPI außerbilanzielle Risikopositionen in % (im Vergleich zu den gesamten anrechenbaren außerbilanziellen Vermögenswerten) - CapEx basiert - Neugeschäft

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

Seite 40 von 90



Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

n o p q r s t

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

Offenlegungsstichtag T
Kreislaufwirtschaft (CE) Verschmutzung (PPC)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
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Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

u v w x z aa ab

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

ac ad ae

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
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GAR_05_C_S

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

a b c d e f
Finanzgarantien 

(FinGar-KPI)
1

8,67% 9,17% 0,00% 0,00% 5,08% 0,00%
Verwaltete 

Vermögenswerte 
(AuM-KPI)

2
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GAR_05_C_S : KPI außerbilanzielle Risikopositionen in % (im Vergleich zu den gesamten anrechenbaren außerbilanziellen Vermögenswerten) - CapEx basiert - Bestand

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

Klimaschutz (CCM)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

g h i j k l m

0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GAR_05_C_S : KPI außerbilanzielle Risikopositionen in % (im Vergleich zu den gesamten anrechenbaren außerbilanziellen Vermögenswerten) - CapEx basiert - Bestand

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

n o p q r s t

0,56% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

Offenlegungsstichtag T
Kreislaufwirtschaft (CE) Verschmutzung (PPC)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
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Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

u v w x z aa ab

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,23% 9,68%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 

Seite 47 von 90



Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

ac ad ae

0,00% 0,00% 5,09%

0,00% 0,00% 0,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
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GAR_05_T_F

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

a b c d e f
Finanzgarantien 

(FinGar-KPI)
1

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Verwaltete 

Vermögenswerte 
(AuM-KPI)

2
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GAR_05_T_F : KPI außerbilanzielle Risikopositionen in % (im Vergleich zu den gesamten anrechenbaren außerbilanziellen Vermögenswerten) - umsatzbasiert - Neugeschäft

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

Klimaschutz (CCM)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

g h i j k l m

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GAR_05_T_F : KPI außerbilanzielle Risikopositionen in % (im Vergleich zu den gesamten anrechenbaren außerbilanziellen Vermögenswerten) - umsatzbasiert - Neugeschäft

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

n o p q r s t

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

Offenlegungsstichtag T
Kreislaufwirtschaft (CE) Verschmutzung (PPC)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
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Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

u v w x z aa ab

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

ac ad ae

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
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GAR_05_T_S

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

a b c d e f
Finanzgarantien 

(FinGar-KPI)
1

6,15% 6,00% 0,00% 0,00% 4,12% 0,00%
Verwaltete 

Vermögenswerte 
(AuM-KPI)

2
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GAR_05_T_S : KPI außerbilanzielle Risikopositionen in % (im Vergleich zu den gesamten anrechenbaren außerbilanziellen Vermögenswerten) - umsatzbasiert - Bestand

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

Klimaschutz (CCM)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

g h i j k l m

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GAR_05_T_S : KPI außerbilanzielle Risikopositionen in % (im Vergleich zu den gesamten anrechenbaren außerbilanziellen Vermögenswerten) - umsatzbasiert - Bestand

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

n o p q r s t

0,14% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

Offenlegungsstichtag T
Kreislaufwirtschaft (CE) Verschmutzung (PPC)

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 
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Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

u v w x z aa ab

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,29% 6,08%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die 

Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
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Davon Verwendung 
der Erlöse

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

ac ad ae

0,00% 0,00% 4,12%

0,00% 0,00% 0,00%

Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
Anteil der gesamten erfassten Vermögenswerte, durch die taxonomierelevante Sektoren finanziert werden 
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GAR_06_CAP

a b c
1 19.359.327,28 € 0,24 € 0,00 €
2 19.359.327,28 € 0,24 € 0,00 €
3 19.359.327,28 € 0,24 € 0,00 €
4 0,00 € 0,00 € 0,00 €

davon 
Wertpapierfirmen

5
0,00 € 0,00 € 0,00 €

davon 
Verwaltungsgesellscha

ften
6

0,00 € 0,00 € 0,00 €
davon 

Versicherungsunterne
hmen

7
0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 23.874.309,98 € 0,00 € 0,00 €

GAR_06_CAP : KPI Gebühren - und Provisionserträge aus anderen Dienstleistungen als Kreditvergabe und Vermögensverwaltung - CapEx basiert

Gebühren- und 
Provisionserträge von 
Unternehmen, die der 

Richtlinie über die 
Angabe 

nichtfinanzieller 
Informationen 

unterliegen – Andere 
Dienstleistungen als 

Kreditvergabe

Dienstleistungen für 
Finanzunternehmen

Kreditinstitute

Sonstige 
Finanzunternehmen

Nicht-Finanzunternehmen
Gegenparteien, die nicht der Offenlegungspflicht der NFRD Richtlinie 

Davon ökologisch nachhaltig (%) (taxonomiekonform)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig)

Gesam (Mio. EUR)

Klimaschutz (CCM)
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Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

d e f g h i j
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (%) (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (%) Davon ökologisch nachhaltig (%) 
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig)

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR)
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Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

k l m n o p q
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (%) Davon ökologisch nachhaltig (%) Davon ökologisch nachhaltig (%) 
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig)

F&C-KPI – Offenlegungsstichtag T
Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE) Verschmutzung (PPC)
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Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

r s t u v w x
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (%) Davon ökologisch nachhaltig (%) (taxonomiekonform)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig)

Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
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Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

z aa ab ac ad ae af
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (%) (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (%) 
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig)

Gesam (Mio. EUR)

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)
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Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

ag ah ai aj ak al am
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (%) Davon ökologisch nachhaltig (%) Davon ökologisch nachhaltig (%) 
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig)

F&C-KPI – Offenlegungsstichtag T-1
Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE)
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Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

an ao ap aq ar as at
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (%) Davon ökologisch nachhaltig (%) 
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig)

Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig)
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Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

au av aw
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (%) (taxonomiekonform)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig)

GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
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GAR_06_TUR

a b c
1 19.359.327,28 € 0,24 € 0,00 €
2 19.359.327,28 € 0,24 € 0,00 €
3 19.359.327,28 € 0,24 € 0,00 €
4 0,00 € 0,00 € 0,00 €

davon 
Wertpapierfirmen

5
0,00 € 0,00 € 0,00 €

davon 
Verwaltungsgesellscha

ften
6

0,00 € 0,00 € 0,00 €
davon 

Versicherungsunterne
hmen

7
0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 23.874.309,98 € 0,00 € 0,00 €

GAR_06_TUR : KPI Gebühren - und Provisionserträge aus anderen Dienstleistungen als Kreditvergabe und Vermögensverwaltung - umsatzbasiert

Gebühren- und 
Provisionserträge von 
Unternehmen, die der 

Richtlinie über die 
Angabe 

nichtfinanzieller 
Informationen 

unterliegen – Andere 
Dienstleistungen als 

Kreditvergabe

Dienstleistungen für 
Finanzunternehmen

Kreditinstitute

Sonstige 
Finanzunternehmen

Nicht-Finanzunternehmen
Gegenparteien, die nicht der Offenlegungspflicht der NFRD Richtlinie 

Davon ökologisch nachhaltig (%) (taxonomiekonform)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig)

Gesam (Mio. EUR)

Klimaschutz (CCM)
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Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

d e f g h i j
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (%) (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (%) Davon ökologisch nachhaltig (%) 
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig)

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR)
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Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

k l m n o p q
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (%) Davon ökologisch nachhaltig (%) Davon ökologisch nachhaltig (%) 
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig)

F&C-KPI – Offenlegungsstichtag T
Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE) Verschmutzung (PPC)
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Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

r s t u v w x
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (%) Davon ökologisch nachhaltig (%) (taxonomiekonform)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig)

Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO) GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
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Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

z aa ab ac ad ae af
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (%) (taxonomiekonform) Davon ökologisch nachhaltig (%) 
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig)

Gesam (Mio. EUR)

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)
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Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

ag ah ai aj ak al am
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (%) Davon ökologisch nachhaltig (%) Davon ökologisch nachhaltig (%) 
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig)

F&C-KPI – Offenlegungsstichtag T-1
Anpassung an den Klimawandel (CCA) Wasser- und Meeresressourcen (WTR) Kreislaufwirtschaft (CE)
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Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

an ao ap aq ar as at
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (%) Davon ökologisch nachhaltig (%) 
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig)

Verschmutzung (PPC) Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig) Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig)
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Davon 
Übergangstätigkeiten

Davon ermöglichende 
Tätigkeiten

au av aw
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €

Davon ökologisch nachhaltig (%) (taxonomiekonform)
Davon in taxonomierelevanten Sektoren (%) (taxonomiefähig)

GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
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GAR_07_CAP

a b
1 0,00 € 0,00 €
2 0,00 € 0,00 €
3 0,00 € 0,00 €
4 0,00 € 0,00 €
5 0,00 € 0,00 €
6 0,00 € 0,00 €
7 0,00 € 0,00 €

Schuldverschreibunge
n

8
0,00 € 0,00 €

Eigenkapitalinstrumen
te

9
0,00 € 0,00 €

10 0,00 € 0,00 €
Schuldverschreibunge

n
11

0,00 € 0,00 €
Eigenkapitalinstrumen

te
12

0,00 € 0,00 €
13 0,00 € 0,00 €

Schuldverschreibunge
n

14
0,00 € 0,00 €

Eigenkapitalinstrumen
te

15
0,00 € 0,00 €

16 0,00 € 0,00 €
17 0,00 € 0,00 €
18 0,00 € 0,00 €
19 0,00 € 0,00 €
20 0,00 € 0,00 €
21 0,00 € 0,00 €

Schuldverschreibungen
Eigenkapitalinstrumente

Gegenparteien, die 
nicht der 

Offenlegungspflicht 
der NFRD Richtlinie 

Schuldverschreibungen
Eigenkapitalinstrumente

GAR_07_CAP : KPI Handelsbuchbestand - CapEx basiert

Zu Handelszwecken 
gehaltene finanzielle 

Vermögenswerte 
(Schuldverschreibunge

n und 
Eigenkapitalinstrumen

te) – Unternehmen, 
die der Richtlinie über 

die Angabe 
nichtfinanzieller 
Informationen 

unterliegen

Finanzunternehmen

Kreditinstitute Schuldverschreibungen
Eigenkapitalinstrumente

Sonstige 
Finanzunternehmen

davon 
Wertpapierfirmen

davon 
Verwaltungsgesellscha

ften

davon 
Versicherungsunterne

hmen

Nicht-
Finanzunternehmen

Absolute Käufe 
Beizulegender 

Zeitwert
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Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

c d e f g h i
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Absolute Käufe Absolute Verkäufe Absolute Käufe plus absolute Verkäufe

Handels-KPI

Absolute Käufe 
Klimaschutz (CCM)
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Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

j k l m n o p
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Absolute Käufe Absolute Verkäufe Absolute Käufe plus absolute Verkäufe

Handels-KPI

Absolute Käufe 
Anpassung an den Klimawandel (CCA)
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Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

q r s t u v w
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Absolute Käufe Absolute Käufe Absolute Verkäufe Absolute Käufe plus absolute Verkäufe

Handels-KPI

Wasser- und Meeresressourcen (WTR)
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Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

x z aa ab ac ad ae
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Absolute Käufe Absolute Verkäufe Absolute Käufe plus absolute Verkäufe

Handels-KPI

Absolute Käufe 
Kreislaufwirtschaft (CE)
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Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

af ag ah ai aj ak al
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Absolute Verkäufe Absolute Käufe plus absolute Verkäufe

Handels-KPI

Absolute Käufe Absolute Käufe 
Verschmutzung (PPC)
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Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

am an ao ap aq ar as
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Absolute Käufe plus absolute Verkäufe

Handels-KPI

Absolute Käufe Absolute Käufe Absolute Verkäufe
Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)
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Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

at au av aw ax ay
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Handels-KPI

Absolute Käufe Absolute Verkäufe Absolute Käufe plus absolute Verkäufe
GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
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GAR_07_TUR

a b
1 0,00 € 0,00 €
2 0,00 € 0,00 €
3 0,00 € 0,00 €
4 0,00 € 0,00 €
5 0,00 € 0,00 €
6 0,00 € 0,00 €
7 0,00 € 0,00 €

Schuldverschreibunge
n

8
0,00 € 0,00 €

Eigenkapitalinstrumen
te

9
0,00 € 0,00 €

10 0,00 € 0,00 €
Schuldverschreibunge

n
11

0,00 € 0,00 €
Eigenkapitalinstrumen

te
12

0,00 € 0,00 €
13 0,00 € 0,00 €

Schuldverschreibunge
n

14
0,00 € 0,00 €

Eigenkapitalinstrumen
te

15
0,00 € 0,00 €

16 0,00 € 0,00 €
17 0,00 € 0,00 €
18 0,00 € 0,00 €
19 0,00 € 0,00 €
20 0,00 € 0,00 €
21 0,00 € 0,00 €

Schuldverschreibungen
Eigenkapitalinstrumente

Gegenparteien, die 
nicht der 

Offenlegungspflicht 
der NFRD Richtlinie 

Schuldverschreibungen
Eigenkapitalinstrumente

GAR_07_TUR : KPI Handelsbuchbestand - umsatzbasiert

Zu Handelszwecken 
gehaltene finanzielle 

Vermögenswerte 
(Schuldverschreibunge

n und 
Eigenkapitalinstrumen

te) – Unternehmen, 
die der Richtlinie über 

die Angabe 
nichtfinanzieller 
Informationen 

unterliegen

Finanzunternehmen

Kreditinstitute Schuldverschreibungen
Eigenkapitalinstrumente

Sonstige 
Finanzunternehmen

davon 
Wertpapierfirmen

davon 
Verwaltungsgesellscha

ften

davon 
Versicherungsunterne

hmen

Nicht-
Finanzunternehmen

Absolute Käufe 
Beizulegender 

Zeitwert
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Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

c d e f g h i
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Absolute Käufe Absolute Verkäufe Absolute Käufe plus absolute Verkäufe

Handels-KPI

Absolute Käufe 
Klimaschutz (CCM)
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Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

j k l m n o p
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Absolute Käufe Absolute Verkäufe Absolute Käufe plus absolute Verkäufe

Handels-KPI

Absolute Käufe 
Anpassung an den Klimawandel (CCA)
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Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

q r s t u v w
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Absolute Käufe Absolute Käufe Absolute Verkäufe Absolute Käufe plus absolute Verkäufe

Handels-KPI

Wasser- und Meeresressourcen (WTR)
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Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

x z aa ab ac ad ae
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Absolute Käufe Absolute Verkäufe Absolute Käufe plus absolute Verkäufe

Handels-KPI

Absolute Käufe 
Kreislaufwirtschaft (CE)
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Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

af ag ah ai aj ak al
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Absolute Verkäufe Absolute Käufe plus absolute Verkäufe

Handels-KPI

Absolute Käufe Absolute Käufe 
Verschmutzung (PPC)
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Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

am an ao ap aq ar as
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Absolute Käufe plus absolute Verkäufe

Handels-KPI

Absolute Käufe Absolute Käufe Absolute Verkäufe
Biologische Vielfalt und Ökosysteme (BIO)
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Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

Davon ökologisch 
nachhaltig (taxonomie 

konform)

at au av aw ax ay
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Handels-KPI

Absolute Käufe Absolute Verkäufe Absolute Käufe plus absolute Verkäufe
GESAMT (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)
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Übersicht der GRI-Indikatoren 
in der DNK-Erklärung

In dieser DNK-Erklärung wurde nach dem „comply or explain“ Prinzip zu den 
nachfolgend aufgeführten GRI-Indikatoren berichtet. Dieses Dokument verweist auf die 
GRI-Standards 2016, sofern in der Tabelle nicht anders vermerkt.

Bereiche DNK-Kriterien GRI SRS Indikatoren

STRATEGIE 1. Strategische Analyse und Maßnahmen
2. Wesentlichkeit
3. Ziele
4. Tiefe der Wertschöpfungskette

PROZESS-MANAGEMENT 5. Verantwortung
6. Regeln und Prozesse
7. Kontrolle

GRI SRS 102-16

8. Anreizsysteme GRI SRS 102-35
GRI SRS 102-38

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen GRI SRS 102-44

10. Innovations- und Produktmanagement G4-FS11

UMWELT 11. Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen
12. Ressourcenmanagement

GRI SRS 301-1
GRI SRS 302-1
GRI SRS 302-4
GRI SRS 303-3 (2018)
GRI SRS 306-3 (2020)*

13. Klimarelevante Emissionen GRI SRS 305-1
GRI SRS 305-2
GRI SRS 305-3 
GRI SRS 305-5

GESELLSCHAFT 14. Arbeitnehmerrechte
15. Chancengerechtigkeit
16. Qualifizierung

GRI SRS 403-4 (2018)
GRI SRS 403-9 (2018)
GRI SRS 403-10 (2018)
GRI SRS 404-1
GRI SRS 405-1
GRI SRS 406-1

17. Menschenrechte GRI SRS 412-3
GRI SRS 412-1
GRI SRS 414-1
GRI SRS 414-2

18. Gemeinwesen GRI SRS 201-1

19. Politische Einflussnahme GRI SRS 415-1

20. Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten GRI SRS 205-1
GRI SRS 205-3
GRI SRS 419-1

*GRI hat GRI SRS 306 (Abfall) angepasst. Die überarbeitete Version tritt zum 01.01.2022 in Kraft. Im Zuge dessen hat sich für 
die Berichterstattung zu angefallenen Abfall die Nummerierung von 306-2 zu 306-3 geändert.


